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Bund-Länder-Treffen: Einigung auf Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Unter-

nehmen 

Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 

und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen in Deutschland haben der Bundes-

kanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 02.11.2022 eine 

Einigung zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen erzielt. Die Eini-

gung erstreckt sich auf folgende Punkte:  

› Gaspreisbremse/Strompreisbremse für Bürgerinnen und Bürger, kleiner und mittelstän-

dische Unternehmen und Industrieunternehmen. 

› Wohngeldreform: Anpassung der Einkommensgrenzen für Wohngeld, so dass dann 

etwa 2 Mio. Haushalte Wohngeld beziehen können. 

› Deutschlandticket für den ÖPNV: Soll schnellstmöglich eingeführt werden und 49 Euro 

pro Monat (Einführungspreis) kosten, digital und bundesweit gültig und monatlich künd-

bar sein. 

Kurz vorher wurden die von der gemeinsamen Arbeitsgruppe BKamt, BMF, BMWK erarbei-

teten Eckpunkte für die Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen Gas, Strom und Wärme be-

kannt. Diese enthalten Grundpfeiler für die Gas- und Strompreisbremse, Härtefälle sowie 

die Abschöpfung von sog. Zufallsgewinnen im Stromsektor sowie die Solidaritätsabgabe für 

Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Erdgas und Kohle. 

Interessant sind insbesondere die Ausführungen zur Abschöpfung der Zufallsgewinne auf 

dem Strommarkt und zum Solidaritätsbeitrag für Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Erd-

gas und Kohle: 

› Die Abschöpfung von Zufallsgewinnen in der Stromerzeugung sowohl am Spotmarkt als 

auch am Terminmarkt sei zwingend vorgegeben durch die unmittelbar geltende EU-Not-

fall-Strom-Verordnung. Die nationale Umsetzung soll über eine technologiespezifische 

Erlösobergrenze erfolgen. Von den sich so ergebenen Referenzerlösen sollen 90 % ab-

geschöpft werden; 10 % sollen beim Erzeuger verbleiben, um Anreiz für systemkompa-

tibles Verhalten am Markt zu erhalten. Sofern keine technologiespezifische Erlösober-

grenze bestimmt werde, seien über die europäische Verordnung alle Erlöse oberhalb 

von 180 €/MWh abzuschöpfen. Die Umsetzung soll rückwirkend ab dem 01.09.2022 er-

folgen, unabhängig davon welcher Vermarktungsweg genutzt wurde. Die vorher für die 

Vermarkung am Spotmarkt angedachte Rückwirkung zum 01.03.2022 ist damit vom 

Tisch. Die Auswahl der abzuschöpfenden Technologien entspreche den EU-Vorgaben. 

Eingeschlossen seien erneuerbare Energien, Kernenergie, Mineralöl, Abfall und Braun-

kohle. Ausgenommen seien Speicher, Steinkohle, Erdgas, Biomethan und Sondergase.  

› In den Anwendungsbereich des Solidatitätsbeitrags (sog. Übergewinnsteuer) sollen Un-

ternehmen in den Bereichen Erdöl, Erdgas und Kohle fallen, die mindestens 75 % ihres 

Umsatzes durch Förderung, Bergbau, Raffination oder die Herstellung von Koksofenpro-

dukten erzielen. Reine Importeure und Händler seien daher ausgeschlossen. Der Beitrag 

unterliege EU-rechtlich einer zeitlichen Beschränkung auf die Fiskaljahre 2022 und 2023. 

Das Vorhaben seien EU-rechtlich zwingend bis zum 31.12.22 umzusetzen. Der Vollzug 

des Beitrags finde voraussichtlich 2024 statt, nach Vorliegen der steuerlichen Größen 

und Verabschiedung eines entsprechenden Erlasses oder Gesetzes. Vorauszahlungen 

der Unternehmen seien denkbar.  
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› Die über die Abschöpfung erzielten Einnahmen werden auf einen zweistelligen Milliar-

denbetrag geschätzt. Bei dem Solidatitätsbeitrag sei von einer geringen Zahl an Ver-

pflichteten auszugehen, zudem sei der Beitrag zeitlich begrenzt, so dass die Einnahmen 

für 2023/2024 lediglich auf 1 bis 3 Mrd. Euro geschätzt werden. 

In einem ersten Schritt wurde bereits die Soforthilfe Dezember am 02.11.2022 im Bundeska-

binett verabschiedet. In einem nächsten Schritt sollen dann die Gesetzentwürfe zur Umset-

zung der Preisbremsen Strom und Gas folgen. Ziel ist, dass die Gesetzentwürfe am 

18.11.2022 ins Kabinett gehen. 

 

BMF: Neufassung des AEAO zu § 233a zur Umsetzung der Rechtsänderungen durch das 

Zweite Gesetz zur Änderung der AO und EGAO 

Mit BMF-Schreiben vom 03.11.2022 hat die Finanzverwaltung den AEAO zu § 233a AO im 

Hinblick auf die BVerfG-Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für die Ver-

zinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen neu gefasst. Die Änderungen 

umfassen u.a. angepasste (Rechen-)Beispiele und überwiegend redaktionelle Anpassungen 

an die neuen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere an die neue Zinssatzhöhe. Eingefügt 

wurden auch die Sonderregelungen für die Besteuerungszeiträume 2019 bis 2024 hinsicht-

lich der verlängerten Karenzzeiten. Darüber hinaus wird u.a. neu ausgeführt, dass die Fest-

setzung von Zinsen nach § 233a AO Bindungswirkung für die Zinsfestsetzungen nach §§ 

234, 235, 236 oder 237 AO entfaltet, soweit hierauf die nach § 233a AO festgesetzten Zin-

sen anzurechnen sind. Wird die Zinsfestsetzung nach § 233a AO im Nachhinein erlassen, 

aufgehoben oder geändert, ist die von der Anrechnung dieser Zinsen betroffene Zinsfest-

setzung gem. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO anzupassen. 

Die Neufassung der AEAO enthält auch Ausführungen zu der neuen Problematik unter-

schiedlicher Zinssätze innerhalb eines Zinslaufs (§ 238 Abs. 1b AO). Hat der Zinslauf vor dem 

01.01.2019 begonnen, so dass unterschiedliche Zinssätze anzuwenden sind, ist eine Auftei-

lung in Teilverzinsungsräume vorzunehmen. Die Berechnung erfolgt jeweils tageweise, un-

geachtet des Umstands, dass Zinsen wie bisher nur für volle Monate berechnet werden. Da-

bei ist grundsätzlich – vorbehaltlich weiterer Details – jeder Monat mit 30 Zinstagen anzu-

setzen und jedes Jahr mit 360 Tagen.  

Die Finanzverwaltung äußert sich zudem zum neuen § 233a Abs. 8 AO. Hiernach sind Nach-

zahlungszinsen zu erlassen, soweit Zahlungen oder andere Leistungen auf eine später wirk-

sam gewordene Steuerfestsetzung erbracht wurden und die Finanzbehörde diese Leistun-

gen angenommen und auf die festgesetzte und zu entrichtende Steuer angerechnet hat. 

Die Steuerverwaltungen der Länder können die Neuberechnung der Zinsen in anhängigen 

Verfahren und die Umstellung der Zinsberechnungsprogramme allerdings aufgrund der da-

mit verbundenen erheblichen technischen und organisatorischen Auswirkungen nicht sofort 

nach Inkrafttreten der Neuregelungen umsetzen. 

Für die Zwischenzeit enthält Art. 97 § 15 Abs. 16 EGAO deshalb eine Übergangsregelung. 

Solange die Neuregelung in § 238 Abs. 1a und 1b AO technisch und organisatorisch noch 

nicht umgesetzt werden kann, können Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzinsungs-

zeiträume ab dem 01.01.2019 ungeachtet der am 22.07.2022 in Kraft getretenen Neurege-

lungen weiterhin vorläufig ergehen oder ausgesetzt werden (Art. 97 § 15 Abs. 16 EGAO 

i.V.m. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Satz 4 sowie Abs. 2 AO). Die Umstellungstermine in den 

einzelnen Ländern können auseinanderfallen. 
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BFH: Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzeichenhalter des privaten PKW 

des Arbeitnehmers als Arbeitslohn 

Im Rahmen von sog. Nettolohnoptimierungsmodellen wird häufig zwischen Arbeitgeber 

und Mitarbeiter vereinbart, dass anstelle von steuerpflichtigem Barlohn eine andere (steuer-

lich begünstigte) Leistung gewährt wird. Ein Baustein der Nettolohnoptimierung war z.B., 

dass der Mitarbeiter an seinem privaten Kfz das Firmenlogo des Arbeitgebers anbrachte 

und mit dem Arbeitgeber einen „Mietvertrag“ über die Werbefläche abschloss. Als Vergü-

tung wurde ein Entgelt vereinbart, das den Betrag von 256 Euro im Kalenderjahr nicht über-

stieg, so dass die „sonstigen Einkünfte“ i.S.d. § 22 Nr. 3 EStG vom Mitarbeiter nicht zu ver-

steuern waren. Die Finanzverwaltung hat diese Gestaltungen schon seit längerer Zeit nicht 

mehr anerkannt. Der BFH hat diesen Gestaltungen nun mit Urteil vom 21.06.2022 (VI R 

20/20) endgültig eine Absage erteilt. 

Er hat die Vergütung für das zur Verfügungstellen der Werbefläche nicht als eine vom Ar-

beitsvertrag unabhängige Sonderrechtsbeziehung anerkannt, sondern eine Veranlassung 

durch das individuelle Dienstverhältnis angenommen, so dass die Zahlungen als Arbeitslohn 

zu versteuern waren. Der BFH schloss sich damit der Würdigung der Vorinstanz an. Das FG 

Münster hatte mit Urteil vom 03.12.2019 (1 K 3320/18 L) entschieden, dass keine vom Ar-

beitsvertrag unabhängig Sonderrechtsbeziehung vorliege, da dem Mietvertrag über die 

Werbefläche kein eigener wirtschaftlicher Gehalt zugrunde lag. Die Erzielung einer Werbe-

wirkung war nicht sichergestellt und die Vergütung hatte sich offensichtlich an der Frei-

grenze des § 22 Nr. 3 EStG orientiert. Weitere Kriterien waren, dass die Verträge nur mit 

Mitarbeitern abgeschlossen wurden und die Laufzeit an das Bestehen des Arbeitsverhältnis-

ses geknüpft war. 

 

BFH: Ein Taxi ist kein "öffentliches Verkehrsmittel" i.S. des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG 

Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 EStG können Mitarbeiter für ihre Aufwendungen für die Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte die Entfernungspauschale in Höhe von der-

zeit 0,30 Euro für die ersten 20 Entfernungskilometer und 0,38 Euro ab dem 21. Entfer-

nungskilometer als Werbungskosten geltend machen. Die Entfernungspauschale gilt nicht 

für Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier Sammelbeförderung. Soweit die tatsächli-

chen Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den im Kalenderjahr ins-

gesamt als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen, können diese höheren 

Kosten angesetzt werden (§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG).  

Mit Urteil vom 09.06.2022 (VI R 26/20) entschied der BFH, dass ein im Gelegenheitsverkehr 

genutztes Taxi nicht zu den "öffentlichen Verkehrsmitteln" in diesem Sinne zählt, so dass 

auch bei Benutzung eines Taxis nur die Entfernungspauschale als Werbungskosten abgezo-

gen werden darf. Auch wenn – anders als in § 3 Nr. 15 EStG – in § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG nur 

der Begriff öffentliche Verkehrsmittel verwendet wird, vertritt der BFH die Auffassung, dass 

nur öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr unter die Regelung fallen. 

Für Arbeitgeber ist diese Entscheidung insoweit relevant, als sie dem Mitarbeiter in folgen-

den Fällen Aufwendungen in der Höhe steuerfrei erstatten oder pauschal versteuern dürfen, 

in der sie beim Mitarbeiter als Werbungskosten abziehbar sind. Hier ist die steuerfreie oder 

pauschalierungsfähige Erstattung nun auf die Entfernungspauschale begrenzt: 
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› Steuerfreie Erstattung der Aufwendungen für eine wöchentliche Familienheimfahrt im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung (§ 3 Nr. 16 EStG), z.B. für Fälle, in denen die 

Mitarbeiter ein Taxi für die Fahrt zum Flughafen oder Bahnhof nutzen. 

› Pauschalierung von Barzuschüssen für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte mit einem Steuersatz von 15 % (§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1b EStG), z.B. wenn 

dem Mitarbeiter bei sehr spätem Feierabend die Kosten für die Heimfahrt mit dem Taxi 

erstattet werden. 
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Alle am 03.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 23/21 22.09.2022 
Klagebefugnis nach Abhilfebescheid der Familienkasse im 

Klageverfahren; kindergeldrechtliche Ausschlussfrist 

V R 32/21 (V R 

31/17) 
30.06.2022 Ortskundeprüfung als steuerfreie Leistung 

XI R 46/20 22.06.2022 

Aufrechnung im Insolvenzverfahren; Berücksichtigung ei-

nes Berichtigungsbetrags in einem falschen Besteuerungs-

zeitraum 

VI R 20/20 21.06.2022 

Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzei-

chenhalter des privaten PKW des Arbeitnehmers als Ar-

beitslohn 

VI R 26/20 09.06.2022 
Ein Taxi ist kein "öffentliches Verkehrsmittel" i.S. des § 9 

Abs. 2 Satz 2 EStG 

 

Alle am 03.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI B 33/22 20.10.2022 
Rügeverzicht bei Fernbleiben von der mündlichen Ver-

handlung 

IX E 2/22 14.10.2022 "Nochmalige" Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung 

X B 144/21 28.09.2022 
Zuständigkeit für Entscheidungen über Antrag auf Akten-

einsicht 

X B 168/21 28.09.2022 

Ablehnungsantrag: Mindestinhalt der dienstlichen Äuße-

rung; Rechtsschutzbedürfnis nach Ergehen der Entschei-

dung in der Hauptsache 

XI R 35/19 22.06.2022 Anforderungen an eine entgeltliche Nutzungsüberlassung 

X K 5/21 (X K 

2/19) 
06.04.2022 

Entschädigungsklage: Erweiterung des Klageantrags bei 

Klageerhebung vor Beendigung des Ausgangsverfahrens 

 

Alle bis zum 07.11.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV A 3 - S 0460-

a/19/10012 

:002 

03.11.2022 Neufassung des AEAO zu § 233a AO 

III C 3 - S 

7329/19/10001 

:004 

01.11.2022 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2022 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210202/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210203/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210203/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210206/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210204/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210205/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250187/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250188/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250183/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250184/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250186/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250185/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250185/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-03-Neufassung-AEAO-Par-233a-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-03-Neufassung-AEAO-Par-233a-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-11-03-Neufassung-AEAO-Par-233a-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-11-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-11-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2022-11-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Besprechung des Bundeskanzlers 


mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 


am 2. November 2022 


Beschluss 


Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf die Ukraine sorgt 


weltweit weiter für großes Leid. Die globalen Auswirkungen des Krieges stellen auch 


Deutschland vor enorme Herausforderungen. Insbesondere die stark gestiegenen 


Energiekosten sind eine wachsende Belastung für die Bürgerinnen und Bürger sowie 


die Wirtschaft. 


Bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Lage stehen Bund und Länder eng 


zusammen. Gemeinsam arbeiten sie daran, die Energieversorgung sicherzustellen 


und Maßnahmen zum Energiesparen umzusetzen. Gemeinsam setzen sie sich dafür 


ein, die stark steigenden Energiekosten bezahlbar zu halten. Gemeinsam sorgen sie 


dafür, Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen und Einrichtungen zu 


entlasten. Und gemeinsam arbeiten sie daran, den Umstieg auf erneuerbare Energien 


zu beschleunigen.  


Der Bund hat drei umfangreiche Entlastungspakete und einen wirtschaftlichen 


Abwehrschirm auf den Weg gebracht. Die Länder haben darüber hinaus eigene 


Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen bereitgestellt.  


Die Maßnahmen führen zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die öffentlichen 


Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen. Mit diesem Beschluss nehmen die 


Bundesregierung und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine 


Gesamteinigung zur finanziellen Lastenverteilung vor. 
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Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 


fassen folgenden Beschluss: 


1. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 


danken den Mitgliedern der ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme. Die 


Kommission hat am 31. Oktober 2022 nach intensiven Beratungen ihren 


Abschlussbericht „Sicher durch den Winter“ vorgelegt.  


2. Der Bund spannt einen wirtschaftlichen Abwehrschirm mit einem Volumen von 


200 Milliarden Euro auf. Nachdem der Deutsche Bundestag das entsprechende 


Gesetz zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) beschlossen hat, hat in der 


letzten Woche der Bundesrat zugestimmt. Damit stehen die finanziellen Mittel zur 


Verfügung, um die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen und 


Einrichtungen bei den aufgrund des russischen Angriffskrieges stark gestiegenen 


Strom- und Gaskosten umfangreich zu unterstützen.  


Der Bund greift die Vorschläge der ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme auf. 


Er wird eine Gas- und Strompreisbremse einführen, von der alle profitieren, die 


Gas oder Strom verbrauchen:  


a. Für die Gaspreisbremse hat die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme 


Vorschläge vorgelegt, die von der Bundesregierung aufgegriffen werden. Die 


Gaspreisbremse wird wie von den Expertinnen und Experten vorgeschlagen, 


zum 1. März 2023 eingeführt. Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird 


angestrebt.  Sie gilt bis April 2024.  Die Bremse wirkt für Gas und Fernwärme. 


Sie gilt für Verbraucherinnen  und Verbraucher im sogenannten Standard-


lastprofil (SLP) sowie Verbraucherinnen und Verbraucher (außer Strom- und 


Wärmeerzeugungsanlagen) mit registrierter Leistungsmessung  (RLM), sofern 


ihr Verbrauch unter 1,5 Gigawattstunden pro Jahr liegt. Also für private 


Haushalte und Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) ebenso wie für Vereine 


etc. Dem Vorschlag der Expertenkommission folgend, erhalten die 


Verbraucherinnen und Verbraucher dabei eine regelmäßige monatliche 


Entlastung, die sich an 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs bemisst. Als 
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Vorjahresverbrauch gilt die Jahresverbrauchsprognose, die der Abschlags-


zahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde. Der Gaspreis wird für 


diesen Verbrauch auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Bei der Wärme auf 


9,5 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich: Bei neuen Gasbezugsverträgen 


gelten aktuell aufgrund des russischen Angriffskrieges Preise von im 


Durchschnitt etwa 21 Cent pro Kilowattstunde. Wenn Bürgerinnen und Bürger 


weniger Gas bzw. Wärme verbrauchen, können sie ihre Gasrechnung über die 


Entlastung durch die Gaspreisbremse hinaus weiter reduzieren. Denn die 


monatliche Entlastung durch die Gaspreisbremse muss nicht zurückgezahlt 


werden,  auch wenn  die  tatsächliche Verbrauchsmenge  deutlich unter  den  


80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und 


Bürger bei jeder gesparten Kilowattstunde Gas den aktuell hohen Marktpreis 


pro Kilowattstunde  sparen – der  deutlich  über  dem gedeckelten  Preis  von 


12 Cent pro Kilowattstunde liegt. Denn es bleibt aufgrund der begrenzt 


verfügbaren Menge an Gas weiter dringend nötig, dass möglichst viel Gas 


eingespart wird. 


b. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sollen schnell wirksam unterstützt 


werden. Um die Zeit bis zur Einführung der Gaspreisbremse zum 1. März 2023 


zu überbrücken, wird der Bund daher im Rahmen einer Soforthilfe die im 


Dezember fälligen Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme 


übernehmen. Dies gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie KMU im 


Standardlastprofil SLP sowie Verbraucherinnen und Verbraucher (außer Strom- 


und Wärmeerzeugungsanlagen) mit registrierter Leistungsmessung (RLM), 


sofern ihr Verbrauch unter 1,5 Gigawattstunden pro Jahr liegt. Bei Mieterinnen 


und Mietern, deren Verbrauch von Gas oder Fernwärme erst mit zeitlicher 


Verzögerung über die jährliche Betriebskostenabrechnung des Vermieters 


abgerechnet wird, erfolgt die Entlastung über eine Gutschrift auf die 


Betriebskostenabrechnung.  Wenn Mieterinnen und Mieter bereits  eine 


Erhöhung der Abschläge in 2022 erhalten haben, werden sie im Dezember um 


diese Erhöhung einmalig entlastet werden. 


c. Die  aktuell hohen Gaspreise sind auch für die Industrieunternehmen eine 


große Belastung. Daher wird der Bund auch für diese Unternehmen mit einer 







4 


Gaspreisbremse für eine substanzielle Entlastungen bei den Energiekosten 


sorgen. Sie wird ab Januar 2023 bis April 2024 für ein Gas-Grundkontingent 


von 70 Prozent des historischen Verbrauchs der Unternehmen die Gaskosten 


auf sieben Cent pro Kilowattstunde (netto) reduzieren. Dies gilt sowohl für die 


Wärmegewinnung in der Produktion als auch für die Nutzung von Gas als 


Rohstoff für die Produktion, etwa weiterer chemischer und nichtchemischer 


Güter. Je nach individueller Voraussetzung des Unternehmens – wie z.B. der 


Energieintensität – wird dabei die Bundesregierung die Spielräume umfassend 


nutzen, die das europäische Beihilferecht bietet. Bis zu einem Gegenwert des 


vergünstigten Gaspreises von zwei Millionen Euro im gesamten Zeitraum je 


Unternehmen gelten dabei keine Einschränkungen („de minimis“). 


d. Die Strompreisbremse soll zum  1. Januar 2023   entlastend wirken. Mit ihr 


sollen  die gestiegenen Strompreise bei Haushalten und Unternehmen 


abgefedert werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sowie KMU sollen 


analog zur Gas- und Fernwärmepreisbremse entlastet werden. Der Strompreis 


soll dabei bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Die Differenz 


zwischen dem zu zahlenden Marktpreis und der Deckelung wird als Entlastung 


monatlich von den Versorgern direkt mit dem Abschlag verrechnet. Die 


Strommenge für diese Entlastung orientiert sich  dabei an einem 


Grundkontingent in Höhe von  80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose, die 


der Abschlagszahlung für den September 2022 zugrunde gelegt wurde für 


Bürgerinnen und Bürger sowie KMU. Bei Industrieunternehmen werden die 


Strompreise  bei einem  Betrag von  13 Cent pro  Kilowattstunde gedeckelt für 


70 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Darüber hinaus  wird  dafür Sorge 


getragen, dass die Netzentgelte im Jahr 2023 nicht steigen werden. Zur 


Finanzierung  der  Entlastungen im Strombereich werden befristet 


Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunter-


nehmen sowie Raffinerien abgeschöpft. 


e. Die Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme werden so ausgestaltet, dass 


Anreize zum Energiesparen bestehen. Verbraucherinnen und Verbraucher 


sowie Unternehmen profitieren so finanziell weiterhin von Einsparungen oder 


Effizienzmaßnahmen. 
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f. Aus den Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird auch eine Härtefall-
regelung finanziert. Es sollen Hilfsprogramme finanziert werden für Bereiche, 


in denen trotz der Strom- und Gaspreisbremse finanzielle Belastungen 


bestehen, die von den Betroffenen nicht ausgeglichen werden können. Hierfür 


sieht der Bund insgesamt 12 Milliarden Euro vor. Um größtmögliches Einver-


nehmen zu erreichen, werden die zuständigen Bundesministerinnen und 


Bundesminister die vom Bund vorgesehenen Härtefallhilfen mit den jeweiligen 


Fachministerinnen und Fachministern der Länder erörtern. 


Die Härtefallregelungen sollen insbesondere auch für Krankenhäuser, 
Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung stehen, um sie 


bei den gestiegenen Energiekosten zu unterstützen. Auch wenn sie ebenfalls 


von der Gas- und Strompreisbremse profitieren, sind sie in besonders hohem 


Maße belastet und nicht immer und umfassend in der Lage, Energiekosten 


durch einen geringeren Verbrauch oder mehr Energieeffizienz schnell zu 


reduzieren. Daher stellt der Bund für sie im Rahmen der insgesamt 12 Milliarden 


Euro für Härtefälle Mittel in Höhe von bis zu 8 Milliarden Euro über den WSF 


zur Verfügung. 


g. Auch die Preise anderer Heizmittel (z.B. Öl und Holzpellets) sind gestiegen. 


Mieterinnen und Mieter, die durch Aufwendungen für die Bevorratung dieser 


Heizmittel finanziell stark überfordert sind, sollen entlastet werden. Auch für 


selbstgenutztes Wohneigentum, bei dem die Bevorratung dieser Heizmittel zu 


unzumutbaren Belastungen führt, ist eine Unterstützung im Sinne einer 


Härtefallregelung angedacht. 


h. Über den WSF werden außerdem gezielte Hilfen für Kultureinrichtungen zur 


Verfügung gestellt.       


i. Sofern Stadtwerke aufgrund der aktuellen Situation noch vorrübergehende 


Liquiditätsbedarfe haben, können über die eingerichteten Systeme von KfW, 


anderen Förderbanken oder vergleichbaren Einrichtungen mit geeigneten 


Instrumenten Hilfen geleistet werden. 
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j. Die Entlastungen erfolgen vorbehaltlich der beihilferechtlichen Konformität.  


k. Für Steuerpflichtige, die die Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer 


(Solidaritätszuschlag) entrichten, ist die finanzielle Unterstützung im Rahmen 


der Gaspreisbremse zu versteuern. Diese Besteuerung leistet einen Beitrag 


zur sozialen Ausgewogenheit der Maßnahme.  


3. Zur Ausgestaltung und Umsetzung einer Härtefallregelung für kleine und 
mittlere Unternehmen, die trotz Strom- und Gaspreisbremse von besonders stark 


gestiegenen Strom- und Gaspreissteigerungen betroffen sind, werden Bund und 


Länder eine gesonderte Vereinbarung treffen. Der Bund erklärt seine Bereitschaft, 


für eine solche Härtefallregelung für KMU über den WSF eine Milliarde Euro zur 


Verfügung zu stellen, wenn Antragstellung und Abwicklung der Härtefallregelung 


für KMU über die Länder erfolgt. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen 


und Regierungschefs der Länder beauftragen die Konferenz der Wirtschafts-


ministerinnen und Wirtschaftsminister, bis zum 1.Dezember 2022 einen Vorschlag 


für eine solche Härtefallregelung vorzulegen. 


4. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 


begrüßen die Einigung der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund 


und Ländern, ein digitales, deutschlandweit gültiges „Deutschlandticket“ für 


den  Öffentlichen  Personennahverkehr (ÖPNV) zu einem Einführungspreis  von 


49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement vorzusehen. Sie kommen 


überein, dieses Ticket schnellstmöglich einzuführen. So wird die Attraktivität des 


ÖPNV deutlich erhöht. Dies hilft auch, die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig wird 


das Deutschlandticket dazu beitragen, die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu 


entlasten. Weiterhin müssen die Regelungen zum Deutschlandticket ergänzende 


länderspezifische Vergünstigungen ohne finanzielle Nachteile ermöglichen, sofern 


Differenzbeträge durch die jeweiligen Länder finanziert werden. Der Bund stellt 


dafür ab 2023 jährlich 1,5 Milliarden Euro zum Verlustausgleich zur Verfügung, die 


Länder beteiligen sich in gleicher Höhe. Sollte das Ticket später als zum 1. Januar 


2023 eingeführt werden, reduziert sich der Verlustausgleich für 2023 anteilig. 


Darüber hinaus stellt der Bund schon ab dem Jahr 2022 zusätzliche 


Regionalisierungsmittel in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich zur Verfügung. 
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Die Regionalisierungsmittel werden jährlich ebenfalls ab 2022 um drei Prozent 


erhöht (bisher 1,8 Prozent) und damit um 1,2 Prozentpunkte auf die jeweiligen 


Ländersteigerungssätze. Der erste Erhöhungsschritt findet schon in diesem Jahr 


für 2023 statt. Aus Sicht des Bundes sollten die Länder ihre jährlichen Beiträge in 


entsprechender Höhe steigern. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen 


und Regierungschefs der Länder bitten die Verkehrsministerinnen und 


Verkehrsminister von Bund und Ländern, ihre Beratungen zum Ausbau- und 


Modernisierungspakt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zeitnah abzu-


schließen. Über die darüber hinausgehende weitere Entwicklung der 


Regionalisierungsmittel und des Deutschlandtickets für die Zeit ab 2025 werden 


Bund und Länder Ende 2024 sprechen.  


5. Für Haushalte mit niedrigen Einkommen führen die hohen Heizkosten ebenso wie 
gestiegene Mieten zu erheblichen Belastungen. Vielfach reicht das Einkommen 
nicht aus, um die drastisch erhöhten Nebenkosten zu tragen. Um diese Haushalte 
gezielt zu unterstützen, gibt es das Wohngeld. Es wird als Mietzuschuss geleistet. 
Bei selbstgenutztem Eigentum wird es als Lastenzuschuss ausgezahlt. Wohngeld 
wird nur an Personen geleistet, die keine Transferleistungen (wie z.B. Grund-
sicherung) beziehen. Bisher beziehen rund 640.000 Haushalte in Deutschland 
Wohngeld. Bund und Länder werden mit einer Wohngeldreform ab dem 1. Januar 
2023 mehr Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkommen mit einem ver-
besserten Wohngeld entlasten. Durch eine Änderung der Einkommensgrenzen für 
den Wohngeldbezug werden künftig rund zwei Millionen Haushalte mit niedrigen 
Einkommen in der Lage sein, Wohngeld zu beziehen. Zudem werden die 
Leistungen des Wohngeldes verbessert: Zum Ausgleich der erheblichen Mehr-
belastungen durch gestiegene Heizkosten wird dauerhaft eine Heizkosten-
komponente im Wohngeld verankert; außerdem wird eine Klimakomponente ein-
geführt, um Wohngeldhaushalte von Kostensteigerungen zu entlasten, die aus 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz von Wohngebäuden resultieren. 
Bund und Länder finanzieren das Wohngeld auch weiterhin gemeinsam jeweils zu 
Hälfte.  


Der Bund wird außerdem für alle diejenigen, die bereits jetzt  Wohngeld erhalten, 


erneut einen  Heizkostenzuschuss  finanzieren.  Er soll die  Betroffenen  möglichst 
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kurzfristig  bei  den  gestiegenen  Heizkosten  unterstützen. Dieser Heizkosten-


zuschuss II soll auch denjenigen zugutekommen, die BAföG oder Berufs-


ausbildungshilfen erhalten. 


6. In einer Phase besonders hoher Inflation schützen Bund und Länder die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft in Deutschland vor zusätzlichen 
Belastungen. Bund und Länder gehen deshalb gemeinsam entschlossen gegen 
inflationsbedingte Steuererhöhungen vor. Mit dem Inflationsausgleichsgesetz 
gleichen sie die Folgen der kalten Progression bei der Einkommensteuer aus. 
Die Projektionen des 5. Steuerprogressionsberichts und des 14. Existenzminimum-
berichts unterstreichen den dringenden Handlungsbedarf für den Staat. Von der 
Umsetzung des Inflationsausgleichsgesetzes werden rund 48 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger profitieren: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Rentnerinnen und Rentner, Selbständige sowie selbst haftende Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Es werden der Grundfreibetrag, die Tarifeckwerte, der Unter-
haltshöchstbetrag sowie das Kindergeld und der Kinderfreibetrag angehoben. 


7. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat in Deutschland nicht nur 
Auswirkungen auf die Energieversorgung. Aufgrund des Krieges sind Millionen von 
Ukrainerinnen und Ukrainern auf der Flucht aus ihrem Land. Viele davon haben 
Zuflucht in Deutschland gefunden. Gleichzeitig hat sich die Zahl derjenigen, die aus 
anderen Staaten nach Deutschland kommen und um Unterstützung bitten, deutlich 
erhöht.  


Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
danken  den  Bürgerinnen  und  Bürgern für  die große Aufnahmebereitschaft und 
Hilfsbereitschaft. Die  Kommunen leisten  seit  Beginn  des  russischen  Angriffs – 
häufig  unterstützt  durch  die Zivilgesellschaft – einen großen Beitrag zu Unter-
bringung, Verpflegung und Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine.  


Um Länder und Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und 
Migration finanziell zu unterstützen, wird der Bund den Ländern für ihre Ausgaben 
für die Geflüchteten aus der Ukraine im Jahr 2023 einen Betrag von 1,5 Milliarden 
Euro zur Verfügung stellen. Im Sinne der Vereinbarung zwischen dem Bundes-
kanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom  
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7. April 2022 stellt der Bund den Ländern darüber hinaus für das Jahr 2022  
1,5 Milliarden Euro für ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Geflüchteten zur 
Verfügung. Für die Kosten im Zusammenhang mit denjenigen, die aus anderen 
Staaten nach Deutschland kommen, wird der Bund die Länder mit einer 
allgemeinen flüchtlingsbezogenen Pauschale in Höhe von 1,25 Milliarden Euro 
jährlich ab 2023 unterstützen. Diese Pauschale löst die bisherigen Pauschalen, 
insbesondere für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, ab. Die finanzielle 
Unterstützung des Bundes soll auch den Kommunen zugutekommen. Insgesamt 
unterstützt der Bund Länder und Kommunen damit im Bereich Flucht und Migration 
mit 1,5 Milliarden Euro zusätzlich in diesem Jahr und 2,75 Milliarden Euro im Jahre 
2023. Über die weitere Entwicklung werden Bund und Länder Ostern 2023 
sprechen. 


Die Länder werden sicherstellen, dass alle schutzsuchenden Ukrainerinnen und 
Ukrainer im Ausländerzentralregister vollständig registriert sind. Die aktuellen 
Entwicklungen haben gezeigt, wie wichtig eine verlässliche Datenlage ist. 
Entscheidend für diese Datenbasis ist ein reibungsloses Zusammenwirken der 
zuständigen Behörden in Bund, Ländern und Kommunen. In den letzten Jahren 
wurden dabei erhebliche Fortschritte gemacht. Sofern nicht bereits geschehen, 
werden die Länder durch entsprechende Vorgaben sicherstellen, dass die 
Ausländerbehörden in den Ländern vollständig digitalisiert werden. Die Ausländer-
behörden sind in die Lage zu versetzen, mit anderen (Leistungs-) Behörden die 
erforderlichen Daten digital austauschen zu können. Erforderlichenfalls sind hierzu 
auch datenschutzrechtliche Regelungen anzupassen. 


8. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
sind sich darüber einig, dass ihre Vereinbarung die Gesamtregelung der 
finanziellen Lastenverteilung aus dem Entlastungspaket III, dem wirtschaftlichen 
Abwehr¬schirm einschließlich Gas- und Strompreisbremse sowie der aufgeführten 
Flüchtlingskosten beinhaltet. In Hinblick auf die Härtefallregelungen gelten die 
vorstehend genannten Verfahrensvereinbarungen. Die geplante Einführung eines 
Bürgergelds ist von der Gesamteinigung nicht umfasst. Bund und Länder werden 
ein mögliches Verfahren im Vermittlungs¬aus¬schuss von Bundestag und 
Bundesrat jedoch nicht dazu nutzen, weitere finanzielle Forderungen zu erheben
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Protokollerklärung des Freistaates Bayern und des Freistaates Sachsen 


Der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen begrüßen die Beschlüsse zur Begrenzung der enormen Anstiege 
bei den Energiepreisen. Diese sind mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen sowie die Belastung der Bürgerinnen und Bürger und Einrichtungen unverzichtbar. Mit diesen 
Maßnahmen sind enorme finanzielle Lasten verbunden. Das ist eine schwere Hypothek für die Zukunft. Diese ist 
nur zu rechtfertigen, wenn zugleich weitere Anstrengungen unternommen werden, um am Markt wieder ein 
angemessenes Energiepreisniveau zu erreichen, so dass entlastende staatliche Eingriffe reduziert werden 
können. Deshalb erwarten der Freistaat Bayern und der Freistaat Sachsen, dass alle sinnvollen Möglichkeiten zur 
Ausweitung des Energieangebotes genutzt werden. Dazu gehören insbesondere die Verlängerung der 
Kernkraftnutzung über das geplante Ausstiegsdatum April 2023 hinaus, das zeitweise Hochfahren bereits 
stillgelegter Kohlekraftwerke mit dem Ziel, die Erdgasverstromung zu reduzieren, und die Nutzung einheimischer 
Erdgasvorkommen. Darüber hinaus muss der Bund schnellstens noch bestehende Hindernisse beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien (z. B. bei der Windkraft) beseitigen. 


Protokollerklärung des Freistaates Sachsen und des Landes Hessen 


Hessen und Sachsen nehmen zur Kenntnis, dass der Bund bisher keine Bereitschaft für eine zielgerichtete 
Härtefalllösung für den Bereich Sport anbieten will. 


Protokollerklärung des Freistaates Sachsen 


Der Freistaat Sachsen stellt mit Sorge fest, dass gerade in den letzten Wochen die Zugangszahlen an Flüchtlingen 
vor allem aus dem Mittleren Osten und Nordafrika stark und schnell ansteigen. Sie stellen die Länder und vor 
allem die Kommunen vor große Herausforderungen, nicht nur in finanzieller Hinsicht.  


Sachsen steht zu seiner humanitären Verantwortung zur Aufnahme von Flüchtlingen. Die Rahmenbedingungen 
dazu setzt jedoch der Bund. Um weiterhin eine angemessene Unterbringung der bei uns Schutz suchenden 
Menschen zu gewährleisten und die Bereitschaft der Bevölkerung zur Unterstützung Geflüchteter zu erhalten, 
muss der Bund seiner Steuerungsfunktion wieder nachkommen. Dies bedeutet im Einzelnen, keine weiteren 
Bundesaufnahmeprogramme zu starten, keine freiwillige Aufnahme vom Flüchtlingen im Rahmen des EU-
Solidaritätsmechanismus, ein Einwirken auf Nachbarländer, die wie die Schweiz Flüchtlinge ungeprüft und 
ungebremst nach Deutschland weiterleiten, und ein Handlungskonzept der Bundesregierung für Rückführungen, 
wie insbesondere der Abschluss von Migrationsabkommen mit den Herkunftsländern von abgelehnten 
Asylbewerbern, um Abschiebungen und Rückführungen vornehmen zu können. 


Protokollerklärung des Landes Sachsen-Anhalt 


Sachsen-Anhalt stellt fest, dass es derzeit noch nicht möglich ist, alle finanziellen Belastungen des Landes, die mit 
diesem Beschluss zusammenhängen, abschließend zu bilanzieren, denn die nationalen Härtefallregelungen und 
der europäische Stabilisierungsmechanismus für die Gas- und Strompreise liegen noch nicht vor.  


Sachsen-Anhalt stimmt dem Beschluss in der Erwartung zu, dass Bund und Länder die durch den russischen 
Aggressionskrieg gegen die Ukraine verursachte außergewöhnliche gesamtstaatliche Notsituation gemeinsam 
und übereinstimmend feststellen, wenn für die Finanzierung der Hilfs- und Entlastungsmaßnahmen Kredite 
aufgenommen werden müssen, die über das durch die konjunkturelle Komponente der Schuldenbremse 
ermöglichte Volumen hinausgehen  





		Besprechung des Bundeskanzlers 

		mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

		am 2. November 2022 

		Beschluss 

		Protokollerklärung des Freistaates Bayern und des Freistaates Sachsen 

		Protokollerklärung des Freistaates Sachsen und des Landes Hessen 

		Protokollerklärung des Freistaates Sachsen 

		Protokollerklärung des Landes Sachsen-Anhalt 










1.11.2022  


Erläuterungspapier unter 2  
 
Zitierweise: Aus einem Erläuterungspapier der Bundesregierung, das uns 
vorliegt  
 
Die gemeinsame Arbeitsgruppe BKamt, BMF, BMWK hat Eckpunkte für die 
Umsetzung der Entlastungsmaßnahmen Gas, Strom und Wärme erarbeitet. Diese 
enthalten Grundpfeiler für die Gas- und Strompreisbremse, Härtefälle sowie die 
Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Stromsektor sowie die Solidaritätsabgabe für 
Unternehmen in den Bereichen Erdöl, Erdgas, Kohle.  
In einem ersten Schritt soll die Soforthilfe Dezember am 2.11.2022 im Kabinett 
verabschiedet werden. In einem nächsten Schritt folgen dann die Gesetzentwürfe zur 
Umsetzung der Preisbremsen Strom und Gas, in denen die genannten Punkte 
detailliert ausbuchstabiert werden. Ziel ist, dass die Gesetzentwürfe am 18. 
November ins Kabinett gehen.  
 
Hintergrund und Ziel 
Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat dazu geführt, dass die 
Gaspreise im europäischen Großhandel schnell und sehr stark gestiegen sind. Die 
hohen Gaspreise wiederum führen zu steigenden Preisen auch bei der Fernwärme 
und im Strommarkt.  
Um Haushalte und die Wirtschaft bei den steigenden Energiepreisen zu entlasten, 
hat die Bundesregierung Abwehrschirm mit einem finanziellen Rahmen von 
insgesamt bis zu 200 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024 bereitgestellt. Ziel ist es, die 
hohen Gas-, Fernwärme- und Strompreise zu senken und zugleich eine sichere 
Versorgung mit Gas zu gewährleisten.  
Mit den Preisbremsen sollen auch die Energiekosten für die Industrie gedämpft 
werden, um die Risiken für Wachstum und Beschäftigung in der Krise zu 
adressieren. Dadurch sollen auch wichtige Wertschöpfungsketten erhalten bleiben 
und die Standortbedingungen für Grundstoffindustrien attraktiv gehalten werden.   
Die Energiepreisbremsen gelten auch für Krankenhäuser, soziale Dienstleister sowie 
Einrichtungen aus dem Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Kultur 
entlastet, ebenso für Sportvereine und alle anderen Gas- und Stromverbrauchende. 
Für Härtefälle, die von den Energiepreisbremsen nicht ausreichend entlastet werden, 
sollen entsprechende Härtefallregelungen greifen. 
 
Wann wirken die Entlastungsmaßnahmen? 
Für Dezember 2022 wird Haushalten und kleinen Unternehmen, die ihre Wärme aus 
Gas und Fernwärme erhalten, die monatliche Abschlagszahlung erlassen.  
 
Ab Januar 2023 greift die Gaspreisbremse für die Industrie und senkt die Gaspreise 
für Unternehmen.  
 
Ab Januar 2023 greift die Strompreisbremse für alle Stromkundinnen und 
Stromkunden. 
 
Ab März 2023 greift die Gaspreisbremse für alle Verbraucherinnen und Verbraucher.  
Es wird darüber hinaus eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar angestrebt. 
 
Die Energiepreisbremsen sollen bis zum 30. April 2024 gelten. Dies alles unter den 
Vorbehalt, dass die erforderlichen beihilferechtlichen Genehmigungen vorliegen (und 
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den Zeitraum bis 30. April abdecken, bei entsprechend erforderlicher Verlängerung 
des TCF). 
 
Zu den einzelnen Maßnahmen:  
 
1. Soforthilfe im Dezember 2022 
Diese Soforthilfe schafft einen Ausgleich für die gestiegenen Energierechnungen im 
Jahr 2022 und überbrückt die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gaspreisbremse 
im Frühjahr. 
 
Haushalten und kleineren Unternehmen, die über Standardlastprofile abgerechnet 
werden, und weniger als 1.500 Megawattstunden Gas im Jahr verbrauchen wird die 
Abschlagszahlung im Dezember erlassen.  
 
Konkret entfällt für Letztverbraucher von Erdgas im Dezember 2022 die Pflicht, die 
vertraglich vereinbarten Voraus- oder Abschlagszahlung zu leisten. Beträge, die 
Letztverbraucher dennoch zahlen, sind in der nächsten Rechnung vom 
Erdgaslieferanten zu berücksichtigen.  
 
Für die Jahresendabrechnung heißt das Folgendes: Die Entlastung wird auf 
Grundlage der Jahresverbrauchsprognose einschließlich September 2022 sowie der 
Gaspreis vom Dezember errechnet. Auf dieser Basis wird sie für den Monat 
Dezember berechnet, konkret: ein Zwölftel des prognostizierten Jahresverbrauchs 
mal Gaspreis vom Dezember.  
 
Bei Mietverhältnissen gilt eine Besonderheit: Viele Vermietende haben die 
monatliche Vorauszahlung noch nicht an die gestiegenen Energiepreise angepasst. 
Daher kommen die höheren Preise bei den Mieterinnen und Mietern im Rahmen der 
Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 an, die aber erst im folgenden Jahr 
(2023) erstellt wird. Der Vorschlag der Bundesregierung sieht deshalb vor, dass 
Vermietende die Entlastung mit der nächsten jährlichen Betriebskostenabrechnung 
an die Mieterinnen und Mieter weitergeben. Damit profitieren Mieterinnen und Mieter 
von der Entlastung zu dem Zeitpunkt, in dem sie die gesamte Preissteigerung des 
Jahres 2022 durch eventuelle Nachzahlungen tragen müssten. 
 
2. Gas- und Wärmepreisbremse für Haushalte und KMU (sogenannte SLM-
Kunden) 
 
Haushalte und kleinere Unternehmen, die über sogenannte Standardlastprofile 
(SLM) abgerechnet werden und weniger als 1500 MWh Gas verbrauchen, erhalten 
für 80% ihres bisherigen Verbrauchs einen garantierten Gas-Bruttopreis von 12 
ct/kWh, für die restlichen 20 Prozent des Verbrauchs gilt der Vertragspreis, für 
Fernwärme liegt der garantierte Bruttopreis bei 9,5 ct/kWh. Diese Preisbremse soll 
auch für größere Wohnungsunternehmen gelten, die über der Verbrauchsgrenze von 
1500 MWh liegen. Hier muss die Entlastung über die Nebenkostenabrechnung 
weitergegeben werden.  
 
Kundinnen und Kunden zahlen dabei den individuellen Vertragspreis und bekommen 
die Differenz zum garantierten Preis als verbrauchsunabhängige Prämie ausgezahlt. 
Durch dieses Verfahren lohnt es sich weiterhin, Gas oder Fernwärme einzusparen. 
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Bei Haushalten mit höheren Einkommen soll diese staatliche Entlastung ab 2023 als 
geldwerter Vorteil besteuert werden.  
 
3. Gaspreisbremse für die Industrie (sogenannte RLM-Kunden)  
Auch für die Industrie sollen die Gaspreise substanziell gesenkt werden. Dies erfolgt 
so nah an den Vorschlägen der Kommission, wie es unter Beachtung des 
europäischen Beihilferechtes möglich ist. Die konkreten Voraussetzungen werden 
noch erarbeitet, siehe auch Abschnitt acht.  
 
Grundsätzlich gilt, dass auch Unternehmen mit einem Gasverbrauch von mehr als 
1500 MWh im Jahr, deren Verbrauch in Echtzeit gemessen wird (sogenannte 
Registrierte Leistungsmessung; kurz RLM), einen Garantiepreis von 7 ct/kWh (netto) 
für 70% ihrer bisherigen Verbrauchsmenge erhalten, bezogen auf den Verbrauch von 
November 2021 bis Oktober 2022. Die Entlastung erfolgt unabhängig vom 
tatsächlichen Verbrauch, damit sich Gaseinsparungen lohnen.  
 
Bundesweit betrifft die industrielle Gaspreisbremse etwa 25.000 Unternehmen sowie 
1900 zugelassene Krankenhäuser. Die Preisbremse soll auf die energetische und die 
stoffliche Nutzung des Gases angewendet werden. Die teilnehmenden Unternehmen 
melden dies beim Energieversorger an, die Meldung wird öffentlich bekanntgemacht. 
Hilfen für besonders große, energieintensive Industriebetriebe, die Entlastungen von 
mehr als 150 Millionen benötigen, müssen ein Einzelnotifizierungsverfahren bei der 
EU-Kommission durchlaufen.  
 
Stromerzeugungskraftwerke sind nicht von dieser Regelung ausgeschlossen, um die 
Gasverstromung nicht zu subventionieren. 
 
4. Strompreisbremse für Haushalte und KMU 
Beim Strom erhalten Haushalte und kleinere Unternehmen keine Soforthilfe im 
Dezember, weil die Entlastung bei den Strompreisen bereits im Januar starten kann. 
Ab Januar 2023 wird analog zur Gaspreisbremse für Kundinnen und Kunden mit 
einem Standardlastprofil ein Grundkontingent von 80% des bisherigen Verbrauchs 
für einen Brutto-Preis von 40 ct je kWh bereitgestellt. Der historische Verbrauch 
bemisst sich voraussichtlich an der durch den Verteilnetzbetreiber erstellten 
Jahresverbrauchsprognose. Dadurch werden administrative Probleme bei (ggf. 
mehrfachen) unterjährigen Versorgerwechseln sowie Neuanschlüssen vermieden. 
Durch einen staatlichen Zuschuss für die Übertragungsnetzbetreiber bleiben die 
Übertragungsnetzentgelte für den gesamten Stromverbrauch auf Vorjahresniveau. 
Auch das ist Teil der Strompreisbremse für alle Stromkundinnen und Stromkunden. 
 
5. Strompreisbremse für Industriebetriebe (RLM-Kunden) 
Auch Industriebetriebe, deren Stromverbrach nicht über ein Standardlastprofil, 
sondern in Echtzeit leistungsgemessen wird (RLM-Kunden), profitieren von der 
Strompreisbremse. Hinzu kommen Unternehmen, die sich Strom am Großmarkt oder 
Spot-Markt selbst beschaffen. Sie sind von den Preisanstiegen im Großhandel direkt 
betroffen. Eine Förderung der Industriebetriebe erfolgt so nah an den Vorschlägen 
der Kommission, wie es unter Beachtung des europäischen Beihilferechts möglich ist 
(siehe auch Abschnitt 8). 
 
Analog zur Gaspreisbremse erhalten diese industriellen Stromverbraucher einen 
garantierten Nettopreis von 13 ct/kWh für ein Strom-Grundkontingent von 70% des 
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historischen Verbrauchs. Dieser historische Verbrauch bemisst sich am 
Jahresverbrauch für das Jahr 2021. Dadurch werden administrative Probleme bei 
(ggf. mehrfachen) unterjährigen Versorgerwechseln vermieden. 
Durch einen staatlichen Zuschuss für die Übertragungsnetzbetreiber bleiben die 
Übertragungsnetzentgelte für den gesamten Stromverbrauch auf Vorjahresniveau. 
Auch das ist Teil der Strompreisbremse für alle Stromkundinnen und Stromkunden. 
 
6. Härtefallregelungen 
Für Härtefälle, die von den Energiepreisbremsen nicht ausreichend entlastet werden, 
sollen zusätzliche Unterstützungswege eröffnet werden, und zwar für KMU, 
Mieterinnen und Mieter, Wohnungsunternehmen, Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen, Soziale Dienstleiter, Soziale Träger, außeruniversitäre 
Forschung und Kultureinrichtungen. Diese sollen durch Zuschüsse, Kredite bzw. 
Bürgschaften sowie durch Liquiditätsabsicherung unterstützt werden. 
Die zuständigen Ressorts erstellen zielgruppenspezifische Konzepte für 
Härtefallregelungen und setzen diese um. Darüber hinaus strebt die 
Bundesregierung eine Härtefallregelung für selbstgenutztes Wohnungseigentum , wo 
die Bevorratung anderer Heizmittel (bspw, Öl und Holzpellets) zu unzumutbaren 
Belastungen führt, an. 
 
 
7. Finanzierung:  
Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
Es steht insgesamt der erweiterte Finanzrahmen des WSF in Höhe von bis zu 200 
Mrd. Euro bis zum Jahr 2024 zur Verfügung. Einnahmeseitig sind zusätzliche 
Einnahmen aus der Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strombereich und aus dem 
Solidaritätsbeitrag möglich.  
Für die Maßnahmen im Strombereich steht ein Zuschuss in Höhe von bis zu 30 Mrd. 
Euro aus dem WSF bereit.  
Für die Soforthilfe wird ein hoher einstelliger Milliardenbetrag eingeplant. Der 
Finanzbedarf für die Bereitstellung eines vergünstigten Grundkontingents für 
industrielle Gaskunden wird auf etwa 21 Mrd. Euro geschätzt.  
Der Mittelbedarf für die Gas- und Wärmepreisbremse liegt bei über 30 Mrd. Euro.  
Die Strompreisbremse für Haushalte und kleinere Unternehmen kostet 
voraussichtlich zwischen 23 – 33 Mrd. Euro. Der Mittelbedarf für die industrielle 
Strompreisbremse wird auf weitere 30 – 36 Mrd. Euro geschätzt. Damit die 
Übertragungsnetzentgelte für das Jahr 2023 auf dem Niveau des Jahres 2022 
stabilisiert werden können, ist nach aktuellen Prognosen ein Zuschuss in Höhe von 
knapp 13 Mrd. Euro notwendig.  
 
Zudem sind es Härtefallregelungen für KMU, Mieterinnen und Mieter, 
Wohnungsunternehmen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Soziale 
Dienstleiter, Soziale Träger, außeruniversitäre Forschung und Kultureinrichtungen 
geplant. Insgesamt liegt das Volumen bei 12 Milliarden Euro. 
Eine zuverlässige Prognose der realen Finanzierungsbedarfe ist nicht möglich, 
weil sie von den sehr stark schwankenden Großhandelspreisen und den 
schwer abzuschätzenden Verbrauchsentwicklungen abhängen. 
 
8. Regelungen zur Vereinbarkeit mit den beihilferechtlichen Vorgaben 
Sofern die o.g. Maßnahmen nicht auf die (an das aktualisierte TCF angepasste und 
von der Europäischen Kommission genehmigte) Bundesregelung für Kleinbeihilfen 
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im Sinne des Kapitels 2.1 des TCF gestützt werden können, bedürfen sie einer 
separaten beihilferechtlichen Genehmigung auf Basis von Kapitel 2.4 des TCF. 
 
Das Temporary Crisis Framework der Europäischen Kommission (TCF) gibt 
insbesondere detaillierte Grenzen für die Entlastung von größeren Unternehmen vor, 
die insgesamt um mehr als 2 Mio. Euro je Unternehmensverbund entlastet werden. 
Für die Landwirtschaft und die Fischerei gelten niedrigere Schwellenwerte. Für die 
besonders großen industriellen Verbrauch mit einer Gesamtentlastung von mehr als 
4 Mio., 50 Mio. und 100 Mio. bis zu 150 Mio. Euro gelten zudem unterschiedliche 
Regelungen abhängig vom Gewinnrückgang des Unternehmens, der Einordnung als 
energieintensiver Betrieb oder der Energie- und Handelsintensität der jeweiligen 
Branche. Für Förderungen ab einer Höhe von 150 Mio. Euro sind 
Einzelnotifizierungen erforderlich.  
 
9. Zufallsgewinne und Solidaritätsbeitrag 
 
a) Abschöpfung der Zufallsgewinne auf dem Strommarkt 
Die Abschöpfung von Zufallsgewinnen in der Stromerzeugung sowohl am Spotmarkt 
als auch am Terminmarkt ist zwingend vorgegeben durch die unmittelbar geltende 
EU-Notfall-Strom-Verordnung. Die nationale Umsetzung soll über eine 
technologiespezifische Erlösobergrenze erfolgen. Von den sich so ergebenen 
Referenzerlösen werden 90% abgeschöpft; 10% verbleiben beim Erzeuger, um 
Anreiz für systemkompatibles Verhalten am Markt zu erhalten. Sofern keine 
technologiespezifische Erlösobergrenze bestimmt wird, sind über die europäische 
Verordnung alle Erlöse oberhalb von 180 €/MWh abzuschöpfen. 
Die Umsetzung soll rückwirkend ab dem 1. September 2022 erfolgen, unabhängig 


davon welcher Vermarktungsweg genutzt wurde. Die Auswahl der abzuschöpfenden 


Technologien entspricht den EU-Vorgaben. Eingeschlossen sind erneuerbare 


Energien, Kernenergie, Mineralöl, Abfall und Braunkohle. Ausgenommen sind 


Speicher, Steinkohle, Erdgas, Biomethan und Sondergase. 


 
b) Solidarity Contribution 
In den Anwendungsbereich der Solidarity Contribution fallen Unternehmen in den 
Bereichen Erdöl, Erdgas, Kohle, die mindestens 75 % ihres Umsatzes durch 
Förderung, Bergbau, Raffination oder die Herstellung von Koksofenprodukten 
erzielen. Reine Importeure und Händler sind daher ausgeschlossen. 
Der Beitrag unterliegt EU-rechtlich einer zeitlichen Beschränkung auf die Fiskaljahre 
2022 und 2023. Das Vorhaben ist EU-rechtlich zwingend bis zum 31.12.22 
umzusetzen. Der Vollzug des Beitrags findet voraussichtlich 2024 statt, nach 
Vorliegen der steuerlichen Größen und Verabschiedung eines entsprechenden 
Erlasses oder Gesetzes. Vorauszahlungen der Unternehmen sind denkbar.  
 
c) Einnahmen 
Die über die Abschöpfung erzielten Einnahmen wird auf einen zweistelligen 
Milliardenbetrag geschätzt. Bei der Solidarity Contribution ist von einer geringen Zahl 
an Verpflichteten auszugehen, zudem ist der Beitrag zeitlich begrenzt, so dass die 
Einnahmen werden für 2023/2024 lediglich auf 1-3 Mrd. Euro geschätzt werden.  








  
 


Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


www.bundesfinanzministerium.de 
 


 
 


  


     
       


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 


 10117 Berlin 
  TEL   


Oberste Finanzbehörden   FAX   
der Länder   E-MAIL   


  DATUM  3. November 2022 


     
     
   


 
   


BETREFF  Neufassung des AEAO zu § 233a zur Umsetzung der Rechtsänderungen durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur 
Abgabenordnung 


   
   BEZUG  TOP 6 der Sitzung AO V/2022 
   GZ  IV A 3 - S 0460-a/19/10012 :002 


DOK  2022/0981955 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte in den Verfahren 1 BvR 2237/14 und 
1 BvR 2422/17 mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss vom 8. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 4303) entschieden, dass § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO mit Arti-
kel 3 Absatz 1 GG unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird. Die Unverein-
barkeitserklärung erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die anderen Verzinsungstatbestände 
nach der AO zulasten der Steuerpflichtigen, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und 
Aussetzungszinsen nach den §§ 234, 235 und 237 AO. Die Entscheidung des BVerfG betrifft 
aber auch nicht die ausschließlich zugunsten der Steuerpflichtigen wirkenden Prozesszinsen 
nach § 236 AO und die Säumniszuschläge nach § 240 AO. 
 
Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht weiter anwend-
bar (Fortgeltungsanordnung). Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 wurde der 
Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine rückwirkende Neuregelung der Vollver-
zinsung zu treffen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Ab-
gabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) getroffen. Sie gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwir-
kend in allen offenen Fällen anzuwenden.  
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Die Steuerverwaltungen der Länder können die Neuberechnung der Zinsen in anhängigen 
Verfahren und die Umstellung der Zinsberechnungsprogramme aufgrund der damit verbunde-
nen erheblichen technischen und organisatorischen Auswirkungen allerdings nicht sofort nach 
Inkrafttreten der Neuregelungen umsetzen.  
 
Für die Zwischenzeit enthält Artikel 97 § 15 Absatz 16 EGAO deshalb eine Übergangsrege-
lung: Solange die Neuregelung in § 238 Absatz 1a und 1b AO technisch und organisatorisch 
noch nicht umgesetzt werden kann, können Zinsfestsetzungen nach § 233a AO für Verzin-
sungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 ungeachtet der am 22. Juli 2022 in Kraft getretenen 
Neuregelungen weiterhin vorläufig ergehen oder ausgesetzt werden (Artikel 97 § 15 
Absatz 16 EGAO in Verbindung mit § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Satz 4 sowie 
Absatz 2 AO). Die Umstellungstermine in den einzelnen Ländern können auseinanderfallen. 
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird der AEAO zu 
§ 233a mit sofortiger Wirkung wie nachfolgend neu gefasst.  
 
Auf die Regelungen in den BMF-Schreiben 
– vom 22. Juli 2022 - IV A 3 - S 0338/19/10004 :007 (Übergangsregelung gemäß Artikel 97 


§ 15 Absatz 16 EGAO für die vorläufige Festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 AO und die Aussetzung der Festsetzung nach § 165 Absatz 1 Satz 4 und Satz 2 
Nummer 2 AO von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019; Aussetzung der Vollziehung und Ruhen 
von Rechtsbehelfsverfahren) - und  


– vom 22. Juli 2022 - IV A 3 - S 1910/22/10040 :010 (Änderungen der §§ 233 bis 239 AO 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 [BGBl. I S. 1142]) - 


wird hingewiesen. 
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Inhaltsübersicht  
1. Allgemeines  
2. Sachlicher und zeitlicher Geltungsbereich  
3. Zinsschuldner/-gläubiger  
4. - 9.  Zinslauf  
10. Besonderer Zinslauf bei rückwirkenden Ereignissen und Verlustrückträgen  
11. - 13.  Grundsätze der Zinsberechnung  
14. - 40.  Zinsberechnung bei der erstmaligen Steuerfestsetzung  
41. - 59.  Zinsberechnung bei einer Korrektur der Steuerfestsetzung oder der Anrechnung 


von Steuerbeträgen  
60.   Zinsberechnung bei sog. NV-Fällen  
61.   Sonderregelungen für Zinsberechnungen bei der Umsatzsteuer  
62. - 68.  Verhältnis zu anderen steuerlichen Nebenleistungen  
69. - 70.  Billigkeitsmaßnahmen  
71. - 73.  Rechtsbehelfe   
74.   Berücksichtigung rückwirkender Ereignisse in Grundlagenbescheiden  
 
Allgemeines  
1.  Die Verzinsung nach § 233a AO (Vollverzinsung) soll im Interesse der Gleichmäßig-


keit der Besteuerung und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen einen Aus-
gleich dafür schaffen, dass die Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungszeit-
punkts, aus welchen Gründen auch immer, zu unterschiedlichen Zeitpunkten festge-
setzt und erhoben werden. Die Verzinsung ist gesetzlich vorgeschrieben; die Zins-
festsetzung steht nicht im Ermessen der Finanzbehörde. Die Zinsen werden grund-
sätzlich im automatisierten Verfahren berechnet, festgesetzt und zum Soll gestellt. 
Die Zinsfestsetzung wird regelmäßig mit dem Steuerbescheid oder der Abrechnungs-
mitteilung verbunden.  


 
Sachlicher und zeitlicher Geltungsbereich  
2.  Die Verzinsung nach § 233a AO ist beschränkt auf die Festsetzung der Einkommen-, 


Körperschaft-, Vermögen-, Umsatz- und Gewerbesteuer (§ 233a Abs. 1 Satz 1 AO). 
Wegen der Verzinsung des Steuervergütungsanspruchs nach § 18 Abs. 9 UStG 
i. V. m. §§ 59 ff. UStDV und in Fällen des Mini-one-stop-shop-Verfahrens nach § 18 
Abs. 4e UStG (MOSS-Verfahren) vgl. AEAO zu § 233a, Nr. 61. Von der Verzinsung 
ausgenommen sind die übrigen Steuern und Abgaben sowie Steuervorauszahlungen 
und Steuerabzugsbeträge (§ 233a Abs. 1 Satz 2 AO); vgl. auch BFH-Beschluss vom 
18.9.2007, I R 15/05, BStBl 2008 II S. 332, und BVerfG-Beschluss vom 3.9.2009, 
1 BvR 1098/08, BFH/NV S. 2115. Auch bei der Nachforderung von Abzugsteuern 
gegenüber dem Arbeitnehmer (vgl. BFH-Urteil vom 17.11.2010, I R 68/10, BFH/NV 
2011 S. 737), der Festsetzung der vom Arbeitgeber übernommenen Lohnsteuer so-
wie der Festsetzung der Umsatzsteuer im Abzugsverfahren erfolgt keine Verzinsung 
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ergesetze dies vorsehen. Als Einfuhrabgabe unterliegt die Einfuhrumsatzsteuer den 
sinngemäß geltenden Vorschriften für Zölle, weshalb ein sich bei der Festsetzung 
von Einfuhrumsatzsteuer ergebender Unterschiedsbetrag nicht nach § 233a AO zu 
verzinsen ist (BFH-Urteil vom 23.9.2009, VII R 44/08, BStBl 2010 II S. 334). Der 
AO lässt sich im Übrigen kein allgemeiner Grundsatz des Inhalts entnehmen, dass 
Ansprüche des Steuerpflichtigen aus dem Steuerschuldverhältnis auch ohne einzel-
gesetzliche Grundlage stets zu verzinsen sind (vgl. BFH-Urteil vom 16.12.2009, 
I R 48/09, BFH/NV 2010, S. 827).  


  
 § 233a AO ist bei Wegzug in einen Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR im Lichte 


der Niederlassungsfreiheit nach Art. 49 AEUV europarechtskonform auszulegen. 
Hiernach ist die Wegzugsteuer nach § 6 Abs. 1 AStG bzw. die Steuer auf Ent-
strickungsgewinne bei Wegzug nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 UmwStG 2006, § 21 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UmwStG 1995 nicht der Vollverzinsung zu unterwerfen, soweit 
die Steuer nach § 6 Abs. 5 AStG zinslos zu stunden ist.  


 
Zinsschuldner/-gläubiger  
3.  Bei der Verzinsung von Steuernachzahlungen ist der Steuerschuldner auch Zins-


schuldner. Schulden mehrere Personen die Steuer als Gesamtschuldner, sind sie auch 
Gesamtschuldner der Zinsen. Bei der Verzinsung von Erstattungsansprüchen ist 
grundsätzlich der Gläubiger des Erstattungsanspruchs Zinsgläubiger. Die Aufteilung 
der Zinsen nach §§ 268 ff. AO hat für die Zinsberechnung keine Bedeutung. Zur Ab-
tretung eines Anspruchs auf Erstattungszinsen vgl. AEAO zu § 46, Nr. 1.  


 
Zinslauf  
4.  Der Zinslauf beginnt im Regelfall 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 


dem die Steuer entstanden ist (Karenzzeit nach § 233a Abs. 2 Satz 1 AO). Eine über 
die Karenzzeit hinaus gewährte Frist zur Abgabe der Steuererklärung ist für die Ver-
zinsung unbeachtlich. 


 
4.1 Sonderregelungen bestehen für die Besteuerungszeiträume 2019 bis 2024; hier gelten 


für den allgemeinen Zinslauf (§ 233a Abs. 2 Satz 1 AO) die folgenden verlängerten 
Karenzzeiten (vgl. Art. 97 § 36 Abs. 2 und 3 EGAO): 
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Besteuerungszeitraum verlängerte Karenzzeit Zinslaufbeginn 
2019 21 Monate 01.10.2021 
2020 21 Monate 01.10.2022 
2021 21 Monate 01.10.2023 
2022 20 Monate 01.09.2024 
2023 18 Monate 01.07.2025 
2024 17 Monate 01.06.2026 


 
5.  Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam 


wird (§ 233a Abs. 2 Satz 3 AO). 
- Bei Steuerfestsetzungen durch Steuerbescheid endet der Zinslauf am Tag der 


Bekanntgabe des Steuerbescheids (§ 124 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 122 AO).  
- Bei Umsatzsteuererklärungen mit einem Unterschiedsbetrag zuungunsten des 


Steuerpflichtigen endet der Zinslauf grundsätzlich am Tag des Eingangs der 
Steueranmeldung (§ 168 Satz 1 AO).  


- Bei zustimmungsbedürftigen Umsatzsteuererklärungen mit einem Unterschieds-
betrag zugunsten des Steuerpflichtigen endet der Zinslauf grundsätzlich mit Ab-
lauf des Tages, an dem dem Steuerpflichtigen die Zustimmung der Finanzbe-
hörde bekannt wird (§ 168 Satz 2 AO; vgl. AEAO zu § 168, Nrn. 2 bis 4). Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen die Zustimmung allgemein erteilt wird (vgl. 
AEAO zu § 168, Nr. 9).  


 Der Zeitpunkt der Zahlung oder der Fälligkeit der Steuernachforderung oder der 
Steuererstattung ist grundsätzlich unbeachtlich. 


 
6.  Ein voller Zinsmonat (§ 238 Abs. 1 Satz 2 AO) ist erreicht, wenn der Tag, an dem 


der Zinslauf endet, hinsichtlich seiner Zahl dem Tag entspricht, der dem Tag vorher-
geht, an dem die Frist begann (BFH-Urteil vom 24.7.1996, X R 119/92, BStBl 1997 
II S. 6). Begann der Zinslauf z. B. am 1.4. und wurde die Steuerfestsetzung am 30.4. 
bekannt gegeben, ist bereits ein voller Zinsmonat gegeben.  


 
7.  Behauptet der Steuerpflichtige, ihm sei der Steuerbescheid bzw. die erweiterte Ab-


rechnungsmitteilung später als nach der Zugangsvermutung des § 122 Abs. 2 AO zu-
gegangen, bleibt der ursprüngliche Bekanntgabetag für die Zinsberechnung maßge-
bend, wenn das Guthaben bereits erstattet wurde. Gleiches gilt, wenn der Steuerbe-
scheid bzw. die Abrechnungsmitteilung nach einem erfolglosen Bekanntgabeversuch 
erneut abgesandt wird und das Guthaben bereits erstattet wurde. Wurde bei einer Än-
derung/Berichtigung einer Steuerfestsetzung vor ihrer Bekanntgabe ein Guthaben be-
reits erstattet, ist allerdings die Zinsfestsetzung im bekannt gegebenen Bescheid so 
durchzuführen, als ob das Guthaben noch nicht erstattet worden wäre.  
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8.  Für die Einkommen- und Körperschaftsteuer beträgt die Karenzzeit 23 Monate, wenn 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuerfestsetzung 
für das jeweilige Jahr überwiegen (§ 233a Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz AO); vgl. 
dazu auch das BFH-Urteil vom 13.7.2006, IV R 5/05, BStBl II S. 881. Bei dieser 
Prüfung sind Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG nicht zu be-
rücksichtigen (§ 233a Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz AO).  


 
8.1 Sonderregelungen bestehen wiederum für die Besteuerungszeiträume 2019 bis 2024; 


hier gelten für den abweichenden Zinslauf nach § 233a Abs. 2 Satz 2 AO die folgen-
den verlängerten Karenzzeiten (vgl. Art. 97 § 36 Abs. 2 und 3 EGAO): 


 
Besteuerungszeitraum verlängerte Karenzzeit Zinslaufbeginn 
2019 28 Monate 01.05.2022 
2020 29 Monate 01.06.2023 
2021 29 Monate 01.06.2024 
2022 28 Monate 01.05.2025 
2023 26 Monate 01.03.2026 
2024 25 Monate 01.02.2027 


 
9.  Stellt sich später heraus, dass die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft die ande-


ren Einkünfte nicht überwiegen, bleibt es gleichwohl bei der Karenzzeit von 23 Mo-
naten. Umgekehrt bleibt es bei der Karenzzeit von 15 Monaten, wenn sich später her-
ausstellt, dass entgegen den Verhältnissen bei der erstmaligen Steuerfestsetzung die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft die übrigen Einkünfte überwiegen. Sind die 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft negativ, überwiegen die anderen Einkünfte, 
wenn diese positiv oder in geringerem Maße negativ sind.  


 
10.  Besonderer Zinslauf bei rückwirkenden Ereignissen und Verlustrückträgen  
10.1  Soweit die Steuerfestsetzung auf der erstmaligen Berücksichtigung eines rückwir-


kenden Ereignisses oder eines Verlustrücktrags beruht, beginnt der Zinslauf nach 
§ 233a Abs. 2a AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das rück-
wirkende Ereignis eingetreten oder der Verlust entstanden ist. Die steuerlichen Aus-
wirkungen eines Verlustrücktrags bzw. eines rückwirkenden Ereignisses werden da-
her bei der Berechnung von Zinsen nach § 233a AO erst ab einem vom Regelfall ab-
weichenden späteren Zinslaufbeginn berücksichtigt. Soweit § 10d Abs. 1 EStG ent-
sprechend gilt bzw. Verluste nach Maßgabe des § 10d Abs. 1 EStG rücktragsfähig 
sind, ist § 233a Abs. 2a AO entsprechend anzuwenden (vgl. z. B. § 10b Abs. 1 
Sätze 4 und 5 und § 23 Abs. 3 Satz 9 EStG).  
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wendenden Steuergesetz (BFH-Urteil vom 26.7.1984, IV R 10/83, BStBl II S. 786). 
Beispiele vgl. AEAO zu § 175, Nr. 2.4.  


 
 § 233a Abs. 2a AO ist auch dann anzuwenden, wenn ein rückwirkendes Ereignis be-


reits bei der erstmaligen Steuerfestsetzung berücksichtigt wird.  
 
10.3  Einzelfragen: 
10.3.1  Bei einem zulässigen Wechsel der Veranlagungsart (Zusammenveranlagung nach be-


reits erfolgter Einzelveranlagung oder umgekehrt) beruhen sowohl die Aufhebung 
des/der ursprünglichen Bescheide(s) als auch der Erlass der/des neuen Bescheide(s) 
auf einem rückwirkenden Ereignis. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um den 
antragstellenden Ehegatten oder den anderen Ehegatten handelt. Dass die verfahrens-
rechtliche Umsetzung des Wechsels der Veranlagungsart beim antragstellenden Ehe-
gatten nicht nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO erfolgt, steht dem nicht entgegen. 
§ 233a Abs. 2a AO findet sowohl bei der Aufhebung der ursprünglichen Veranla-
gung(en) als auch beim Erlass der/des neuen Steuerbescheide(s) für beide Ehegatten 
Anwendung.  


 
 Für Lebenspartner gelten diese Regelungen ab dem Veranlagungszeitraum 2013 ent-


sprechend.  
 
10.3.2  Durch den erstmaligen Beschluss über eine offene Gewinnausschüttung für ein abge-


laufenes Wirtschaftsjahr wurde - im Rahmen des Anrechnungsverfahrens (§ 34 
Abs. 12 Nr. 1 KStG) - kein abweichender Zinslauf gem. § 233a Abs. 2a AO ausge-
löst. Dies gilt auch dann, wenn dieser Beschluss erst nach Ablauf des folgenden 
Wirtschaftsjahres gefasst wurde (BFH-Urteil vom 29.11.2000, I R 45/00, BStBl 2001 
II S. 326). Um einen erstmaligen Gewinnverteilungsbeschluss in diesem Sinne han-
delt es sich jedoch nicht, wenn der Beschluss einen vorangegangenen Beschluss der 
Gesellschaft ersetzte, durch den der Gewinn des betreffenden Wirtschaftsjahres the-
sauriert worden war (BFH-Urteil vom 22.10.2003, I R 15/03, BStBl 2004 II S. 398).  


 
10.3.3  Die Korrektur eines für das Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres 


maßgebenden Wertansatzes, der sich auf die Höhe des Gewinns der Folgejahre aus-
wirkt, löst keinen abweichenden Zinslauf gem. § 233a Abs. 2a AO aus. Zur Anwen-
dung des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO vgl. AEAO zu § 175, Nr. 2.4.  


 
10.4  Der besondere Zinslauf nach § 233a Abs. 2a AO endet mit Ablauf des Tages, an dem 


die Steuerfestsetzung wirksam wird (§ 233a Abs. 2 Satz 3 AO).  
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11.  Die Zinsen betragen für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 für jeden 
vollen Monat des Zinslaufs 0,5 % (§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO). Für Verzinsungszeit-
räume ab dem 1. Januar 2019 betragen die Zinsen 0,15 % für jeden vollen Monat 
(§ 238 Abs. 1a AO). 


 
 Sind für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze maßgeblich, weil der Zinslauf vor 


dem 1. Januar 2019 begonnen hat und nach dem 31. Dezember 2018 endet, ist der 
Zinslauf in Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen.  


 
 Die Zinsen für diese Teilverzinsungszeiträume sind - ungeachtet des Umstands, dass 


Zinsen wie bisher nur für volle Monate berechnet werden - jeweils tageweise zu be-
rechnen. Hierbei wird jeder Kalendermonat unabhängig von der tatsächlichen Anzahl 
der Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet 
(§ 238 Abs. 1b AO). Hat ein Monat 31 Tage, ist der 31. Kalendertag hierbei kein 
Zinstag. Sofern der Beginn oder das Ende des Zeitraums auf den 31. eines Monats 
fällt, wird dieser Tag wie der 30. Kalendertag behandelt. Für den Februar gilt dabei: 
Endet der Zinsberechnungszeitraum am 28. Februar, bzw. in einem Schaltjahr am 
29. Februar, werden die Zinsen auch nur bis zu diesem Tag berechnet. Geht der 
Zinsberechnungszeitraum hingegen über den Februar hinaus, wird der Februar wie 
jeder Monat mit 30 Tagen veranschlagt. Um den Anteil am Jahreszinssatz (das ist 
das Zwölffache des jeweils maßgeblichen Monatszinssatzes) zu ermitteln, wird die 
Summe der ermittelten Zinstage dann durch 360 geteilt. 


 
 Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag jeder Steuerart auf 


den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren Betrag abgerundet (§ 238 Abs. 2 AO). 
Dabei sind die zu verzinsenden Ansprüche zu trennen, wenn Steuerart, Zeitraum oder 
der Tag des Beginns des Zinslaufs voneinander abweichen (vgl. AEAO zu § 238, 
Nr. 2). Zinsen sind auf volle Euro zum Vorteil des Steuerpflichtigen gerundet festzu-
setzen (§ 239 Abs. 2 Satz 1 AO); sie werden nur dann festgesetzt, wenn sie mindes-
tens zehn Euro betragen (§ 239 Abs. 2 Satz 2 AO).  


 
12.  Für die Zinsberechnung gelten die Grundsätze der sog. Sollverzinsung. Berechnungs-


grundlage ist der Unterschied zwischen dem festgesetzten Soll und dem vorher fest-
gesetzten Soll (Vorsoll). Bei der Berechnung von Erstattungszinsen gelten allerdings 
Besonderheiten, da Erstattungsbeträge nur insoweit verzinst werden, wie sie zuvor 
festgesetzt und entrichtet waren (sog. Ist-Prinzip; § 233a Abs. 3 Satz 3 AO).  
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treten insoweit besondere Zins- und Säumnisfolgen (z. B. Stundungszinsen, Säum-
niszuschläge) ein. Nachzahlungszinsen nach § 233a AO können andererseits auch 
dann festgesetzt werden, wenn das Finanzamt vor Festsetzung der Steuer freiwillige 
Leistungen auf die Steuerschuld angenommen hat und hierdurch die festgesetzte 
Steuerschuld insgesamt erfüllt wird. Voraussetzung für die Verzinsung ist lediglich, 
dass die Steuerfestsetzung zu einem Unterschiedsbetrag nach § 233a Abs. 3 AO führt 
(§ 233a Abs. 1 Satz 1 AO). Wegen des insoweit gebotenen zeitanteiligen Erlasses 
von Nachzahlungszinsen nach § 233a Abs. 8 AO vgl. AEAO zu § 233a, Nr. 70.1.  


 
Zinsberechnung bei der erstmaligen Steuerfestsetzung  
14.  Bei der erstmaligen Steuerfestsetzung (endgültige Steuerfestsetzung, vorläufige 


Steuerfestsetzung, Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung) ist Berech-
nungsgrundlage der Unterschied zwischen dem dabei festgesetzten Soll (= festge-
setzte Steuer abzüglich anzurechnender Steuerabzugsbeträge) und dem Vorauszah-
lungssoll. Maßgebend sind die bis zum Beginn des Zinslaufs festgesetzten Voraus-
zahlungen (§ 233a Abs. 3 Satz 1 AO). Einbehaltene und anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung durch den Abzugsver-
pflichteten zu berücksichtigen.  


 
15.  Vorauszahlungen können innerhalb der gesetzlichen Fristen (z. B. § 37 Abs. 3 Satz 3 


EStG) von Amts wegen oder auf Antrag des Steuerpflichtigen angepasst werden 
(BFH-Urteil vom 10.7.2002, X R 65/96, BFH/NV S. 1567). Leistet der Steuerpflich-
tige vor Ablauf der Karenzzeit eine freiwillige Zahlung, ist dies als Antrag auf An-
passung der bisher festgesetzten Vorauszahlungen anzusehen. Zahlungen des Steuer-
pflichtigen, die ohne wirksame Festsetzung der Vorauszahlungen erfolgen, sind als 
freiwillige Zahlungen i. S. d. § 233a Abs. 8 AO zu behandeln (vgl. AEAO zu § 233a, 
Nr. 70.1). Eine nachträgliche Erhöhung der Vorauszahlungen zur Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer erfolgt nur dann, wenn der Erhöhungsbetrag mindestens 5.000 € 
beträgt (§ 37 Abs. 5 Satz 2 EStG, § 31 Abs. 1 KStG; vgl. auch BFH-Urteil vom 
5.6.1996, X R 234/93, BStBl II S. 503).  


 
16.  Bei der Umsatzsteuer kann der Steuerpflichtige eine Anpassung der Vorauszahlun-


gen durch die Abgabe einer berichtigten Voranmeldung (§ 153 Abs. 1 AO) herbei-
führen. Die berichtigte Voranmeldung steht einer geänderten Steuerfestsetzung unter 
Vorbehalt der Nachprüfung gleich und bedarf keiner Zustimmung der Finanzbe-
hörde, wenn sie zu einer Erhöhung der bisher zu entrichtenden Steuer oder einem ge-
ringeren Erstattungsbetrag führt (vgl. AEAO zu § 168, Nr. 12). Eine nach Ablauf der 
Karenzzeit abgegebene (erstmalige oder berichtigte) Voranmeldung ist bei der Be-
rechnung des Unterschiedsbetrages nach § 233a Abs. 3 Satz 1 AO nicht zu berück-
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ter Vorbehalt der Nachprüfung erfolgen.  
 
17.  Leistet der Steuerpflichtige nach Ablauf der Karenzzeit eine freiwillige Zahlung, soll 


bei Vorliegen der Steuererklärung unverzüglich eine Steuerfestsetzung erfolgen. 
Diese Steuerfestsetzung kann zur Beschleunigung auch durch eine personelle Fest-
setzung unter Vorbehalt der Nachprüfung erfolgen. In diesem Fall kann sich die 
Steuerfestsetzung auf die bisher festgesetzten Vorauszahlungen zuzüglich der frei-
willig geleisteten Zahlung beschränken. Auf die Angabe der Besteuerungsgrundlagen 
kann dabei verzichtet werden.  


 
18.  Bei der freiwilligen Zahlung kann grundsätzlich unterstellt werden, dass die Zahlung 


ausschließlich auf die Hauptsteuer (Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer) entfällt. 
Die Folgesteuern sind ggf. daneben festzusetzen und zu erheben.  


 
19.  Ergibt sich bei der ersten Steuerfestsetzung ein Unterschiedsbetrag zuungunsten des 


Steuerpflichtigen (Mehrsoll), werden Nachzahlungszinsen für die Zeit ab Beginn des 
Zinslaufs bis zur Wirksamkeit der Steuerfestsetzung berechnet (§ 233a Abs. 2 Satz 3 
AO).  


 
20.  Beispiel 1:  


Einkommensteuer 2018    
Steuerfestsetzung vom 8.12.2020,    
bekannt gegeben am 11.12.2020:   21.000 €  
abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 1.000 €  
Soll:   20.000 €  
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:   ./.13.000 €  
Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):       7.000 €  


Zu verzinsen sind 7.000 € zuungunsten des Steuerpflichtigen  
für die Zeit vom 1.4.2020 bis 11.12.2020  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).  


  


festzusetzende Zinsen (Nachzahlungszinsen):           84 € 


 
21.  Ergibt sich ein Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen (Mindersoll), ist 


dieser ebenfalls Grundlage der Zinsberechnung. Um Erstattungszinsen auf festge-
setzte, aber nicht entrichtete Vorauszahlungen zu verhindern, ist nur der tatsächlich 
zu erstattende Betrag - und zwar für den Zeitraum zwischen der Zahlung der zu er-
stattenden Beträge und der Wirksamkeit der Steuerfestsetzung - zu verzinsen (§ 233a 
Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 AO).  
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22.  Beispiel 2:  
Einkommensteuer 2018    
Steuerfestsetzung vom 8.12.2020,    
bekannt gegeben am 11.12.2020:   1.000 €  
abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 1.000 €  
Soll:   0 €  
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:   ./.13.000 €  
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):   ./.13.000 €  


Da der Steuerpflichtige am 8.6.2020 5.000 € gezahlt hat und  
darüber hinaus keine weiteren Zahlungen erfolgt sind, sind  
lediglich 5.000 € zu erstatten.  
Zu verzinsen sind 5.000 € zugunsten des Steuerpflichtigen  
für die Zeit vom 8.6.2020 bis 11.12.2020  
(6 volle Monate x 0,15 % = 0,9 %).  
festzusetzende Zinsen (Erstattungszinsen):           ./. 45 €  


 
23.  Besteht der Erstattungsbetrag aus mehreren Teil-Leistungen, richtet sich der Zinsbe-


rechnungszeitraum jeweils nach dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung; die Leistun-
gen sind in chronologischer Reihenfolge zu berücksichtigen, beginnend mit der 
jüngsten Leistung („last in - first out“; § 233a Abs. 3 Satz 4 AO).  


 
24.  Der Erstattungsbetrag ist für die Zinsberechnung auf den nächsten durch fünfzig 


Euro teilbaren Betrag abzurunden (z. B. ist ein Erstattungsbetrag von 375 € auf 350 € 
abzurunden). Ist mehr als ein Betrag (mehrere Einzahlungen) zu verzinsen, so ist der 
durch die Rundung auf volle fünfzig Euro sich ergebende Spitzenbetrag vom Teilbe-
trag mit dem ältesten Wertstellungstag abzuziehen.  


 
25.  Die Verzinsung des zu erstattenden Betrages erfolgt nur bis zur Höhe des Minder-


solls. Freiwillig geleistete Zahlungen sollen zum Anlass genommen werden, die bis-
her festgesetzten Vorauszahlungen anzupassen (vgl. AEAO zu § 233a, Nrn. 15 
und 16) oder die Jahressteuer unverzüglich festzusetzen (vgl. AEAO zu § 233a, 
Nr. 17). Bis zur Festsetzung der Vorauszahlung oder der Jahressteuer sind sie aber 
zur Vermeidung von Missbräuchen von der Verzinsung ausgeschlossen.  
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26.  Beispiel 3:  
Einkommensteuer 2018    
Steuerfestsetzung vom 21.7.2020,    
bekannt gegeben am 24.7.2020:   14.000 €  
abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:      ./. 2.000 €  
Soll:   12.000 €  
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:      ./.23.000 €  
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):   ./. 11.000 €  


Der Steuerpflichtige hat die Vorauszahlungen jeweils bei  
Fälligkeit entrichtet; am 18.6.2020 zahlte er zusätzlich  
freiwillig 7.000 €. Zu erstatten sind daher insgesamt 18.000 €.  
Zu verzinsen sind indes lediglich 11.000 € zugunsten des  
Steuerpflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 24.7.2020  
(3 volle Monate x 0,15 % = 0,45 %).  
festzusetzende Zinsen (Erstattungszinsen): ./. 50 € 


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)  
 
27.  Bei der Ermittlung freiwilliger (Über-)Zahlungen des Steuerpflichtigen, die bei der 


Berechnung der Erstattungszinsen außer Ansatz bleiben, sind die zuletzt eingegange-
nen, das Vorauszahlungssoll übersteigenden Zahlungen als freiwillig anzusehen.  


 
28.  Wenn bei der erstmaligen Steuerfestsetzung ein rückwirkendes Ereignis oder ein 


Verlustrücktrag berücksichtigt wurde, beginnt der Zinslauf insoweit erst 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem dieses rückwirkende Ereignis eingetreten 
oder der Verlust entstanden ist (§ 233a Abs. 2a AO). Der Unterschiedsbetrag nach 
§ 233a Abs. 3 Satz 1 AO ist deshalb in Teil-Unterschiedsbeträge aufzuteilen, soweit 
diese einen unterschiedlichen Zinslaufbeginn nach § 233a Abs. 2 und Abs. 2a AO 
haben (§ 233a Abs. 7 Satz 1 1. Halbsatz AO). Innerhalb dieser Teil-Unterschiedsbe-
träge sind Sollminderungen und Sollerhöhungen mit gleichem Zinslaufbeginn zu sal-
dieren.  


 
29.  Die Teil-Unterschiedsbeträge sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge, beginnend mit 


dem ältesten Zinslaufbeginn, zu ermitteln (§ 233a Abs. 7 Satz 1 2. Halbsatz AO). 
Dabei ist unerheblich, ob sich der einzelne Teil-Unterschiedsbetrag zugunsten oder 
zuungunsten des Steuerpflichtigen auswirkt.  


 
 Zunächst ist die fiktive Steuer zu ermitteln, die sich ohne Berücksichtigung rückwir-


kender Ereignisse und Verlustrückträge ergeben würde. Die Differenz zwischen die-
ser fiktiven Steuer, vermindert um anzurechnende Steuerabzugsbeträge und anzu-
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für die Zinsberechnung maßgebliche Teil-Unterschiedsbetrag.  
 
 Im nächsten Schritt ist auf der Grundlage dieser fiktiven Steuerermittlung die fiktive 


Steuer zu berechnen, die sich unter Berücksichtigung der rückwirkenden Ereignisse 
oder Verlustrückträge mit dem ältesten Zinslaufbeginn ergeben würde. Die Differenz 
zwischen dieser und der zuvor ermittelten fiktiven Steuer, jeweils vermindert um an-
zurechnende Steuerabzugsbeträge und anzurechnende Körperschaftsteuer, ist der für 
die Zinsberechnung maßgebliche zweite Teil-Unterschiedsbetrag. Dies gilt entspre-
chend für weitere Teil-Unterschiedsbeträge mit späterem Zinslaufbeginn.  


 
30.  Beispiel 4:  


Einkommensteuer 2018       
  z. v. E.1 Steuer    
erstmalige Steuerfestsetzung:   50.000 €   14.801 €    
dabei wurden berücksichtigt:        
- Verlustrücktrag aus 2019:   ./. 7.500 €      
- rückwirkendes Ereignis aus 2020:   2.500 €      
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./. 0 €  


  


Soll:     14.801 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:     ./. 10.550 €    
Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):       + 4.251 €    


Ermittlung der Teil-Unterschiedsbeträge:  
  z. v. E. Steuer   
•  Vorsoll (festgesetzte Vorauszahlun-


gen)     10.550 €  
  


•  1. Schattenveranlagung 
(Steuerfestsetzung ohne Berücksich-
tigung des Verlustrücktrags und des 
rückwirkenden Ereignisses):   55.000 €   17.200 €  


  


abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:          ./. 0 €  


  


fiktives Soll:     17.200 €    


Erster Teil-Unterschiedsbetrag =    + 6.650 €   
  


                                                 
1 z. v. E. = zu versteuerndes Einkommen 
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(1. Schattenveranlagung + Verlust-
rücktrag aus 2019)   47.500 €   13.634 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 0 €    
fiktives Soll:     13.634 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =    ./. 3.566 €  
•  3. Schattenveranlagung 


(2. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2020):   50.000 €   14.801 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 0 €    
fiktives Soll:     14.801 €    


Dritter Teil-Unterschiedsbetrag =     + 1.167 €  
Summe der Teil-Unterschiedsbeträge:     + 4.251 € 


 
31.  Alle Teil-Unterschiedsbeträge sind jeweils gesondert auf den nächsten durch fünfzig 


Euro teilbaren Betrag abzurunden, da der Zinslauf für die zu verzinsenden Beträge zu 
jeweils abweichenden Zeitpunkten beginnt (§ 238 Abs. 2 AO).  


 
32.  Die auf die einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge entfallenden Zinsen sind eigenstän-


dig und in ihrer zeitlichen Reihenfolge zu berechnen, beginnend mit den Zinsen auf 
den Teil-Unterschiedsbetrag mit dem ältesten Zinslaufbeginn (§ 233a Abs. 7 Satz 1 
2. Halbsatz AO). Dabei ist für jeden Zinslauf bzw. Zinsberechnungszeitraum eigen-
ständig zu prüfen, inwieweit jeweils volle Zinsmonate vorliegen.  


 
33.  Beispiel 5:  


Einkommensteuer 2018       
  z. v. E.          Steuer    
Steuerfestsetzung vom 11.12.2020,        
bekannt gegeben am 14.12.2020:   60.723 €   19.306 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./. 1.000 €    
Soll:     18.306 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:     ./. 12.000 €    
Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):     + 6.306 €    
Bei dieser Steuerfestsetzung wurde ein rückwirkendes  
Ereignis aus 2019 (Erhöhung des z. v. E. um 2.492 €)  
berücksichtigt.  
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   z. v. E.          Steuer    
•  Vorsoll 


(festgesetzte Vorauszahlungen):     12.000 €    
•  1. Schattenveranlagung  


(Steuerfestsetzung ohne Berücksich-
tigung des rückwirkenden Ereignis-
ses):   58.231 €   18.135 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 1.000 €    
fiktives Soll:     17.135 €    


 Erster Teil-Unterschiedsbetrag =    + 5.135 €  
•  2. Schattenveranlagung  


(1. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2019)   60.723 €   19.306 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 1.000 €    
fiktives Soll:     18.306 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =   + 1.171 €  
Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge:  + 6.306 €  


Zinsberechnung:      
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:   5.135 €  
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:   1.171 €  
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit  
Zinslaufbeginn 1.4.2020:    
Zu verzinsen sind 5.100 € zuungunsten des Steuerpflichtigen für 
die Zeit vom 1.4.2020 bis 14.12.2020  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).    
Nachzahlungszinsen =       61,20 €  
(Rundung gem. § 238 Abs. 2 AO:  35 €)     
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit 
Zinslaufbeginn 1.4.2021:      
Hinsichtlich des Teil-Unterschiedsbetrags von 1.171 €  
sind keine Nachzahlungszinsen zu berechnen, da die  
für ihn maßgebliche Karenzzeit im Zeitpunkt der Steuer- 
festsetzung noch nicht abgelaufen ist.   0 €  
Insgesamt festzusetzende Zinsen (Nachzahlungszinsen):    61 €  


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)    
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Einkommensteuer 2018        
   z. v. E.         Steuer    
Steuerfestsetzung vom 10.12.2021,       
bekannt gegeben am 13.12.2021:   57.781 €   17.924 €    
abzüglich anzurechnende Steuerbeträge:     ./. 1.000 €    
Soll:     16.924 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:     ./.12.000 €    
Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):     + 4.924 €    
Bei dieser Steuerfestsetzung wurde ein rückwirkendes  
Ereignis aus 2019 (Erhöhung des z. v. E. um 2.571 €)  
berücksichtigt.  
Ermittlung der Teil-Unterschiedsbeträge:    
   z. v. E.         Steuer    
•  Vorsoll  


(festgesetzte Vorauszahlungen)     12.000 €     
•  1. Schattenveranlagung  


(Steuerfestsetzung ohne Berücksich-
tigung des rückwirkenden Ereignis-
ses):   55.210 €   16.715 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 1.000 €    
fiktives Soll:     15.715 €    


Erster Teil-Unterschiedsbetrag =    + 3.715 €  
•  2. Schattenveranlagung  


(1. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2019)   57.781 €   17.924 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 1.000 €    
fiktives Soll:     16.924 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =    + 1.209 €  
Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge:   + 4.924 €  
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Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:   + 3.715 €  
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:   + 1.209 €  
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit  
Zinslaufbeginn 1.4.2020:    
Zu verzinsen sind 3.700 € zuungunsten des Steuer-
pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 13.12.2021  
(20 volle Monate x 0,15 % = 3 %). 
Nachzahlungszinsen:     111 €  
(Rundung gem. § 238 Abs. 2 AO:  15 €)     
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags  
mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:  


    


Zu verzinsen sind 1.200 € zuungunsten des Steuer-
pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2021 bis 13.12.2021 
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).  


    


Nachzahlungszinsen:     14,40 €  
(Rundung gem. § 238 Abs. 2 AO:  9 €)     
Insgesamt festzusetzende Zinsen:     125 €  


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)     
 


35.  Bei Teil-Unterschiedsbeträgen zugunsten des Steuerpflichtigen ist die Berechnung 
von Erstattungszinsen auf den fiktiv zu erstattenden Betrag begrenzt. Dazu sind alle 
maßgeblichen Zahlungen und der jeweilige Tag der Zahlung zu ermitteln. Durch Ge-
genüberstellung dieser Zahlungen und der nach Nr. 29 des AEAO zu § 233a ermittel-
ten fiktiven Steuer, vermindert um anzurechnende Steuerabzugsbeträge und anzu-
rechnende Körperschaftsteuer, ergibt sich der fiktive Erstattungsbetrag.  


  
 Die Verzinsung der einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge beginnt frühestens mit dem 


Tag der Zahlung. Besteht der zu erstattende Betrag aus mehreren Einzahlungen, rich-
tet sich der Zinsberechnungszeitraum nach der Einzahlung des jeweiligen Teilbe-
trags, wobei unterstellt wird, dass die Erstattung zuerst aus dem zuletzt gezahlten Be-
trag erfolgt. Bei weiteren Teil-Unterschiedsbeträgen zugunsten des Steuerpflichtigen 
bleiben die bereits bei einer vorangegangenen Zinsberechnung berücksichtigten Zah-
lungen außer Betracht.  


 
 Ist bei einem Teil-Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen mehr als ein 


Betrag (mehrere Einzahlungen) zu verzinsen, so ist der durch die Rundung auf den 
nächsten durch fünfzig Euro teilbaren sich ergebende Spitzenbetrag jeweils vom 
Teilbetrag mit dem ältesten Wertstellungstag abzuziehen.  
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Einkommensteuer 2018        
         z. v. E.         Steuer    
Steuerfestsetzung vom 11.12.2020,       
bekannt gegeben am 14.12.2020:   10.113 €   509 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./. 250 €    
Soll:     259 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:    ./. 12.750 €    
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):    ./. 12.491 €    
Alle Vorauszahlungen wurden bereits in 2018 entrichtet,  
so dass 12.491 € zu erstatten sind.  
Bei der Steuerfestsetzung wurde ein rückwirkendes  
Ereignis aus 2019 (Minderung des z. v. E. um 7.587 €)  
berücksichtigt.  
Ermittlung der Teil-Unterschiedsbeträge:      
   z. v. E.   Steuer    
•  Vorsoll  


(festgesetzte Vorauszahlun-
gen):     12.750 €    


•  1. Schattenveranlagung  
(Steuerfestsetzung ohne Be-
rücksichtigung des rückwir-
kenden Ereignisses):   17.700 €   2.419 €    
abzüglich anzurechnende Steu-
erabzugsbeträge:     ./. 250 €    
fiktives Soll:     2.169 €    


Erster Teil-Unterschiedsbetrag =     ./.10.581 €  
•  2. Schattenveranlagung  


(1. Schattenveranlagung + 
rückwirkendes Ereignis aus 
2019):   10.113 €   509 €    
abzüglich anzurechnende Steu-
erabzugsbeträge:     ./. 250 €    
fiktives Soll:     259 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =     ./. 1.910 €  
Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge:  ./.12.491 €  


Zinsberechnung:        
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:   ./.10.581 €  
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:   ./. 1.910 €  
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Gegenüberstellung der maßgeblichen Zahlungen und des fiktiven Solls  


Zahlung Tag der  
Zahlung 


fiktives Soll Fiktive Erstat-
tung 


unverzinster 
Zahlungsrest 


3.250 € 10.12.2018  3.250 € 0 € 


3.250 € 10.09.2018  3.250 € 0 € 


3.250 € 10.06.2018  3.250 € 0 € 


3.000 € 10.03.2018  831 € 2.169 € 


12.750 €  2.169 € 10.581 € 2.169 € 


Zu verzinsen sind 10.550 € zugunsten des Steuerpflichtigen  
für die Zeit vom 1.4.2020 bis 14.12.2020  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).   


  


Zinsen   126,60 € 
(Rundung gem. § 238 Abs. 2 AO:  31 €)   


Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:    


Hinsichtlich des Teil-Unterschiedsbetrags von 1.910 € sind  
keine Erstattungszinsen zu berechnen, da die für ihn maßgeb- 
liche Karenzzeit im Zeitpunkt der Steuerfestsetzung noch nicht ab-
gelaufen ist.    0 €  
Insgesamt festzusetzende Zinsen (Erstattungszinsen):  ./. 127 €  


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)  
 
37.  Beispiel 8:  


Einkommensteuer 2018        
   z. v. E.   Steuer    
Steuerfestsetzung vom 10.12.2021,       
bekannt gegeben am 13.12.2021:   10.660 €   626 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     350 €  


  


Soll:     276 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:     ./.12.650 €    
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):     ./.12.374 €    


Der Steuerpflichtige hat bis zum 30.3.2020 insgesamt  
7.500 € sowie am 3.9.2021 zusätzlich 5.000 € entrichtet.  
Zu erstatten sind deshalb nur 12.224 €.  
Bei der Steuerfestsetzung wurde ein rückwirkendes  
Ereignis aus 2019 (Minderung des z. v. E. um 8.088 €)  
berücksichtigt. 
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  z. v. E. Steuer   


•  Vorsoll  
(festgesetzte Vorauszahlungen):     12.650 €    


•  1. Schattenveranlagung 
(Steuerfestsetzung ohne Berücksich-
tigung des rückwirkenden Ereignis-
ses):   18.748 €   2.713 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./.350 €    
fiktives Soll:     2.363 €    


Erster Teil-Unterschiedsbetrag =    ./.10.287 €  


•  2. Schattenveranlagung  
(1. Schattenveranlagung + rück-
wirkendes Ereignis aus 2019):   10.660 €   626 €    
abzüglich anzurechnende Steuer-
abzugsbeträge:     ./.350 €    
fiktives Soll:     276 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag = ./.2.087 € 


Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge: ./.12.374 € 


Zinsberechnung:      
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:     ./.10.287 €  


Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:     ./.2.087 €  
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Gegenüberstellung der maßgeblichen Zahlungen und des fiktiven Solls  


Zahlung Tag der Zahlung Fiktives 
Soll 


fiktive Erstat-
tung 


unverzinster  
Zahlungsrest 


5.000 € 03.09.2021  5.000 € 0 € 
2.500 € 10.12.2018  2.500 € 0 € 
2.500 € 10.09.2018  2.500 € 0 € 
1.250 € 10.06.2018  137 € 1.113 € 
1.250 € 10.03.2018  0 € 1.250 € 
12.500 €  2.363 € 10.137 € 2.363 € 


Zu verzinsen sind 5.000 € zugunsten des Steuerpflich-
tigen für die Zeit vom 3.9.2021 bis 13.12.2021  
(3 volle Monate x 0,15 % = 0,45 %).  
Zinsen (Erstattungszinsen):     ./. 22,50 €  
Zu verzinsen sind 5.100 € zugunsten des Steuerpflich-
tigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 13.12.2021 
(20 volle Monate x 0,15 % = 3 %). 
Zinsen (Erstattungszinsen):     ./. 153 €  
(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:   37 €)   
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:  


Gegenüberstellung der maßgeblichen Zahlungen und des fiktiven Solls  


Zahlung Tag der Zahlung 
fiktives 


Soll 
fiktive  


Erstattung 
unverzinster 
Zahlungsrest 


0 € 03.09.2021  0 € 0 € 
0 € 10.12.2018  0 € 0 € 
0 € 10.09.2018  0 € 0 € 


1.113 € 10.06.2018  1.113 € 0 € 
1.250 € 10.03.2018  974 € 276 € 
2.363 €  276 € 2.087 € 276 € 


Zu verzinsen sind 2.050 € zugunsten des Steuerpflich-
tigen für die Zeit vom 1.4.2021 bis 13.12.2021 
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %). 
Zinsen (Erstattungszinsen):     ./. 24,60 €  


(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:   37 €)     
Insgesamt festzusetzende Zinsen (Erstattungszinsen):   ./. 201 € 


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)  
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rechnung von Erstattungszinsen die zuvor auf den Herabsetzungsbetrag ggf. berech-
neten Nachzahlungszinsen zu mindern. Nachzahlungszinsen entfallen dabei aller-
dings frühestens ab dem Zeitpunkt, in dem der Zinslauf des Teil-Unterschiedsbetrags 
zugunsten des Steuerpflichtigen beginnt; Nachzahlungszinsen für den Zeitraum bis 
zum Beginn des Zinslaufs des Teil-Unterschiedsbetrags zugunsten des Steuerpflichti-
gen bleiben endgültig bestehen (§ 233a Abs. 7 Satz 2 AO). Nachzahlungszinsen mit 
unterschiedlichem Zinslaufbeginn sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge, beginnend mit 
den Nachzahlungszinsen mit dem ältesten Zinslaufbeginn, zu mindern.  


 
39.  Beispiel 9:  


Einkommensteuer 2018        
   z. v. E.  Steuer    
Steuerfestsetzung vom 9.12.2022,       
bekannt gegeben am 12.12.2022:   35.867 €   8.376 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./.1.000 €    
Soll:     7.376 €    
abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:     ./.9.550 €    
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):     ./.2.174 €    
Der Steuerpflichtige hat bis zum 31.3.2020 insgesamt  
7.000 € sowie am 2.6.2021 weitere 2.550 € gezahlt.  


Bei dieser Steuerfestsetzung wurden ein rückwirkendes  
Ereignis aus 2019 (Erhöhung des z. v. E. um 2.500 €)  
sowie ein rückwirkendes Ereignis aus 2020 (Minderung  
des z. v. E. um 17.500 €) berücksichtigt.  
Ermittlung der Teil-Unterschiedsbeträge: 
  z. v. E.   Steuer    
•  Vorsoll  


(festgesetzte Vorauszahlungen):     9.550 €    
•  1. Schattenveranlagung 


(Steuerfestsetzung ohne Berücksich-
tigung der rückwirkenden Ereignisse 
aus 2019 und 2020):   50.867 €   14.679 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./.1.000 €    
fiktives Soll:     13.679 €    
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•  2. Schattenveranlagung  
(1. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2019):   53.367 €    15.850 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./.1.000 €    
fiktives Soll:     14.850 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =    + 1.171 €  
•  3. Schattenveranlagung  


(2. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2020):   35.867 €   8.376 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 1.000 €    
fiktives Soll:     7.376 €    


Dritter Teil-Unterschiedsbetrag =    ./. 7.474 €  
Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge:   ./.2.174 €  


Zinsberechnung:      
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:   + 4.129 €  
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:   + 1.171 €  
Teil-Unterschiedsbetrag mit Zinslaufbeginn 1.4.2022:   ./. 7.474 €  
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit Zinslaufbeginn 1.4.2020:   
Zu verzinsen sind 4.100 € zuungunsten des Steuer-
pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 12.12.2022  
(32 volle Monate x 0,15 % = 4,8 %)      
Zinsen (Nachzahlungszinsen):       196,80 €  
(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:   29 €)     
Verzinsung des Teil-Unterschiedsbetrags mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:   
Zu verzinsen sind 1.150 € zuungunsten des Steuer-
pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2021 bis 12.12.2022  
(20 volle Monate x 0,15 % = 3 %)      
Zinsen (Nachzahlungszinsen):     34,50 €  
(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:  21 €)     
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Gegenüberstellung der maßgeblichen Zahlungen und des fiktiven Solls  


Zahlung Tag der Zahlung 
fiktives 


Soll 
fiktive  


Erstattung 
unverzinster 
Zahlungsrest 


2.550 € 02.06.2021  2.174 € 376 € 
2.000 € 10.12.2018  0 € 2.000 € 
2.000 € 10.09.2018  0 € 2.000 € 
2.000 € 10.06.2018  0 € 2.000 € 
1.000 € 10.03.2018  0 € 1.000 € 
9.550 €  7.376 € 2.174 € 7.376 € 


Zu verzinsen ist höchstens der fiktiv zu erstattende Betrag von 
2.150 € für die Zeit vom 1.4.2022 bis zum 12.12.2022  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).    
Zinsen (Erstattungszinsen):      ./.25,80 €  


(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:  24 €)     
Minderung zuvor berechneter Nachzahlungszinsen2:    


 4.129 €   abgerundet:   4.100 €      
 ./.7.474 €          
 ./.3.345 €   maximal:    ./. 0 €      


   4.100 €      
 4.100 € vom 1.4.2022 bis zum 12.12.2022 
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %):   ./. 49,20 €    


 1.171 €   abgerundet:   1.150 €      
./. 3.345 €          
 ./.2.174 €   maximal:   ./. 0 €      


     1.150 €      
1.150 € vom 1.4.2022 bis zum 12.12.2022 
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %):  ./. 13,80 €    
   ./. 63 €    
     ./. 63 €  
Insgesamt festzusetzende Zinsen:     142 €  


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)  


                                                 
2 Anmerkung:   
Ergibt sich ein Teil-Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen, entfallen auf diesen Betrag zuvor berechnete Zinsen nach § 233a Abs. 7 Satz 2 1. 
Halbsatz AO frühestens ab Beginn des für diesen Teil-Unterschiedsbetrag maßgebenden Zinslaufs. Zinsen für den Zeitraum bis zum Beginn des Zinslaufs dieses 
Teil-Unterschiedsbetrags bleiben nach § 233a Abs. 7 Satz 2 2. Halbsatz AO endgültig bestehen. Deshalb können die für den Zeitraum bis zum 31.3.2022 
verbliebenen Nachzahlungszinsen auch in späteren Zinsfestsetzungen gemindert werden. 
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40.  Wenn bei der Zinsberechnung mehrere Teil-Unterschiedsbeträge zu berücksichtigen 
sind, sind Zinsen nur dann festzusetzen, wenn die Summe der auf die einzelnen Teil-
Unterschiedsbeträge berechneten Zinsen mindestens zehn Euro beträgt (§ 239 Abs. 2 
Satz 2 AO). Nach § 239 Abs. 2 Satz 1 AO sind Zinsen auf volle Euro zum Vorteil 
des Steuerpflichtigen abzurunden. Maßgebend sind die festzusetzenden Zinsen, d. h. 
die Summe der auf die einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge berechneten Zinsen.  


 Sofern die Summe aller fiktiven Erstattungen größer ist als die tatsächliche Erstat-
tung, ist der Differenzbetrag für spätere Zinsberechnungen als fiktive Zahlung zu be-
rücksichtigen. Als Zahlungstag dieser fiktiven Zahlung ist der Tag zu berücksichti-
gen, an dem die Steuerfestsetzung bzw. die Steueranmeldung wirksam geworden ist.  


 
Zinsberechnung bei einer Korrektur der Steuerfestsetzung oder der Anrechnung von 
Steuerbeträgen  
41.  Falls anlässlich einer Steuerfestsetzung Zinsen festgesetzt wurden, löst die Aufhe-


bung, Änderung oder Berichtigung dieser Steuerfestsetzung eine Änderung der bis-
herigen Zinsfestsetzung aus (§ 233a Abs. 5 Satz 1 1. Halbsatz AO). Dabei ist es 
gleichgültig, worauf die Aufhebung, Änderung oder Berichtigung beruht (z. B. auch 
Änderung durch Einspruchsentscheidung oder durch oder aufgrund der Entscheidung 
eines Finanzgerichts).  


 
42.  Soweit die Korrektur der Steuerfestsetzung auf der erstmaligen Berücksichtigung ei-


nes rückwirkenden Ereignisses oder eines Verlustrücktrags beruht, beginnt der Zins-
lauf nach § 233a Abs. 2a AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das rückwirkende Ereignis eingetreten oder der Verlust entstanden ist. Gleiches gilt, 
wenn ein bereits bei der vorangegangenen Steuerfestsetzung berücksichtigter Ver-
lustrücktrag bzw. ein bereits bei der vorangegangenen Steuerfestsetzung berücksich-
tigtes rückwirkendes Ereignis unmittelbar Änderungen erfährt und der Steuerbe-
scheid deshalb geändert wird.  


 
 Aufgrund der Anknüpfung der Verzinsung an die Soll-Differenz (vgl. AEAO zu 


§ 233a, Nr. 46) ist keine besondere Zinsberechnung i. S. d. § 233a Abs. 2a i. V. m. 
Abs. 7 AO vorzunehmen, wenn ein Steuerbescheid, in dem erstmals ein Verlustrück-
trag bzw. ein rückwirkendes Ereignis berücksichtigt worden ist, später aus anderen 
Gründen (z. B. zur Berücksichtigung neuer Tatsachen i. S. d. § 173 AO) geändert 
wird. Dabei ist es für die Verzinsung auch unerheblich, wenn sich die steuerlichen 
Auswirkungen des bereits in der vorherigen Steuerfestsetzung berücksichtigten Ver-
lustrücktrags bzw. rückwirkenden Ereignisses aufgrund der erstmaligen oder abwei-
chenden Berücksichtigung regulär zu verzinsender Besteuerungsgrundlagen rechne-
risch verändern sollte. Auch derartige materiell-rechtliche Folgeänderungen sind bei 
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i. S. d. § 173 AO) zuzuordnen.  
 
43.  Materielle Fehler i. S. d. § 177 AO werden bei dem Änderungstatbestand berichtigt, 


dessen Anwendung die saldierende Berücksichtigung des materiellen Fehlers ermög-
licht. Deshalb ist der Saldierungsbetrag bei der Ermittlung des Teil-Unterschiedsbe-
trags zu berücksichtigen, der diesem Änderungstatbestand zugrunde liegt. Beruht die 
Saldierung nach § 177 AO auf mehreren Änderungstatbeständen, die einen unter-
schiedlichen Zinslaufbeginn aufweisen, ist der Saldierungsbetrag den Änderungstat-
beständen in chronologischer Reihenfolge zuzuordnen, beginnend mit dem Ände-
rungstatbestand mit dem ältesten Zinslaufbeginn.  


 
44.  Ist bei der vorangegangenen Steuerfestsetzung eine Zinsfestsetzung unterblieben, 


weil z. B. bei Wirksamkeit der Steuerfestsetzung die Karenzzeit noch nicht abgelau-
fen war oder die Zinsen weniger als zehn Euro betragen haben, ist bei der erstmali-
gen Zinsfestsetzung aus Anlass der Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der 
Steuerfestsetzung für die Berechnung der Zinsen ebenfalls der Unterschied zwischen 
dem neuen und dem früheren Soll maßgebend.  


 
45.  Den Fällen der Aufhebung, Änderung oder Berichtigung der Steuerfestsetzung sind 


die Fälle der Korrektur der Anrechnung von Steuerbeträgen (Steuerabzugsbeträge, 
anzurechnende Körperschaftsteuer) gleichgestellt (§ 233a Abs. 5 Satz 1 2. Halbsatz 
AO). Die Zinsfestsetzung ist auch dann anzupassen, wenn die Anrechnung von Steu-
erabzugsbeträgen oder von Körperschaftsteuer in einem Abrechnungsbescheid nach 
§ 218 Abs. 2 Satz 1 AO von der vorangegangenen Anrechnung abweicht. Ist dem 
bisherigen Zinsbescheid ein unrichtiges Vorauszahlungssoll oder ein unrichtiger 
Wertstellungstag zugrunde gelegt worden, kann demgegenüber eine Korrektur des 
Zinsbescheids nicht nach § 233a Abs. 5 AO, sondern nur nach den allgemeinen Vor-
schriften erfolgen (z. B. §§ 129, 172 ff. AO).  


 
46.  Grundlage für die Zinsberechnung ist der Unterschied zwischen dem neuen und dem 


früheren Soll (Unterschiedsbetrag nach § 233a Abs. 5 Satz 2 AO). Dieser Unter-
schiedsbetrag ist in Teil-Unterschiedsbeträge aufzuteilen, soweit diese einen unter-
schiedlichen Zinslaufbeginn nach § 233a Abs. 2 und Abs. 2a AO haben (§ 233a 
Abs. 7 Satz 1 1. Halbsatz AO). Innerhalb dieser Teil-Unterschiedsbeträge sind Soll-
minderungen und Sollerhöhungen mit gleichem Zinslaufbeginn zu saldieren.  
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dem ältesten Zinslaufbeginn, zu ermitteln (§ 233a Abs. 7 Satz 1 2. Halbsatz AO). 
Dabei ist unerheblich, ob sich der einzelne Teil-Unterschiedsbetrag zugunsten oder 
zuungunsten des Steuerpflichtigen auswirkt.  


 
 Zunächst ist die fiktive Steuer zu ermitteln, die sich ohne Berücksichtigung rückwir-


kender Ereignisse und Verlustrückträge ergeben würde. Die Differenz zwischen die-
ser fiktiven Steuer und der bisher festgesetzten Steuer, jeweils vermindert um anzu-
rechnende Steuerabzugsbeträge und anzurechnende Körperschaftsteuer, ist der erste 
für die Zinsberechnung maßgebliche Teil-Unterschiedsbetrag.  


 
 Im nächsten Schritt ist auf der Grundlage dieser fiktiven Steuerermittlung die fiktive 


Steuer zu berechnen, die sich unter Berücksichtigung der rückwirkenden Ereignisse 
oder Verlustrückträge mit dem ältesten Zinslaufbeginn ergeben würde. Die Differenz 
zwischen dieser und der zuvor ermittelten fiktiven Steuer, jeweils vermindert um an-
zurechnende Steuerabzugsbeträge und anzurechnende Körperschaftsteuer, ist der für 
die Zinsberechnung maßgebliche zweite Teil-Unterschiedsbetrag. Dies gilt entspre-
chend für weitere Teil-Unterschiedsbeträge mit späterem Zinslaufbeginn.  


 
48.  Beispiel 10:  


Einkommensteuer 2018        
  z. v. E. Steuer   
bisherige Steuerfestsetzung,   50.000 €   14.801 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./. 500 €    
Soll:     14.301 €    
Änderung der Steuerfestsetzung:   
(1) neue Tatsache:   ./. 1.500 €      
(2) Verlustrücktrag aus 2019:   ./. 10.000 €      
(3) rückwirkendes Ereignis aus 2020:   + 2.500 €     
Neue Steuerfestsetzung:   41.000 €   10.771 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./.500 €    
neues Soll:     10.271 €    
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):     ./.4.030 €    
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  z. v. E. Steuer   
•  bisherige Festsetzung   50.000 €   14.801 €    


abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 500 €    
Soll:     14.301 €    


•  1. Schattenveranlagung  
(bisherige Festsetzung +  
neue Tatsache):   48.500 €   14.097 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 500 €    
Soll:     13.597 €    


Erster Teil-Unterschiedsbetrag =    ./.704 €  
•  2. Schattenveranlagung 


(1. Schattenveranlagung + Verlust-
rücktrag aus 2019):   38.500 €   9.736 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 500 €    
Soll:     9.236 €    


Zweiter Teil-Unterschiedsbetrag =    ./. 4.361 €  
•  3. Schattenveranlagung  


(2. Schattenveranlagung + rückwir-
kendes Ereignis aus 2020):   41.000 €   10.771 €    
abzüglich anzurechnende Steuerab-
zugsbeträge:     ./. 500 €    
Soll:     10.271 €    


Dritter Teil-Unterschiedsbetrag =    + 1.035 €  
Summe der Teil‑Unterschiedsbeträge:    ./.4.030 €  


 
49.  Alle Teil-Unterschiedsbeträge sind jeweils gesondert auf den nächsten durch fünfzig 


Euro teilbaren Betrag abzurunden, da der Zinslauf für die zu verzinsenden Beträge zu 
jeweils abweichenden Zeitpunkten beginnt (§ 238 Abs. 2 AO).  


 
50.  Die auf die einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge entfallenden Zinsen sind eigenstän-


dig und in ihrer zeitlichen Reihenfolge zu berechnen, beginnend mit den Zinsen auf 
den Teil-Unterschiedsbetrag mit dem ältesten Zinslaufbeginn (§ 233a Abs. 7 Satz 1 
2. Halbsatz AO). Dabei ist für jeden Zinslauf bzw. Zinsberechnungszeitraum eigen-
ständig zu prüfen, inwieweit jeweils volle Zinsmonate vorliegen.  
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oder der Rücknahme, dem Widerruf oder Berichtigung der Anrechnung von Steuer-
beträgen ein Mehrsoll, fallen hierauf Zinsen an, die zu den bisher berechneten Zinsen 
hinzutreten.  


 
52.  Beispiel 11:  


  Einkommensteuer 2018      
a) Erstmalige Steuerfestsetzung vom 11.12.2020,   
  bekannt gegeben am 14.12.2020:   22.500 €    
  abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 2.500 €    
  Soll:   20.000 €    
  abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:   ./. 13.000 €    
  Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):   7.000 €    
  Zu verzinsen sind 7.000 € zuungunsten des Steuer-


pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 14.12.2020  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).      


  festzusetzende Zinsen (Nachzahlungszinsen):   84 €  
b) 


 
  


Änderung der Steuerfestsetzung nach § 173 AO 
(Bescheid vom 1.10.2021, bekannt gegeben am 
4.10.2021):   23.500 €    


  abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 2.500 €    
  Soll:   21.000 €    
  abzüglich bisher festgesetzte Steuer (Soll):   ./. 20.000 €    
  Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):   1.000 €    
  Zu verzinsen sind 1.000 € zuungunsten des Steuer-


pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 4.10.2021  
(18 volle Monate x 0,15 % = 2,7 %).      


  Nachzahlungszinsen:    27 €  
  dazu bisher festgesetzte Zinsen:     84 €  
  Insgesamt festzusetzende Zinsen:     111 €  


  
53.  Ergibt sich zugunsten des Steuerpflichtigen ein Mindersoll, wird bis zur Höhe dieses 


Mindersolls nur der tatsächlich zu erstattende Betrag verzinst, und zwar ab dem Zeit-
punkt der Zahlung bis zur Wirksamkeit der Steuerfestsetzung (§ 233a Abs. 2 Satz 3 
und Abs. 3 Satz 3 AO). Zur Berücksichtigung bei vorangegangenen Zinsfestsetzun-
gen ermittelter fiktiver Zahlungen vgl. AEAO zu § 233a, Nr. 40. Steht die Zahlung 
noch aus, werden keine Erstattungszinsen festgesetzt. Besteht der zu erstattende Be-
trag aus mehreren Teil-Leistungen, richtet sich der Zinsberechnungszeitraum nach 
dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung, wobei unterstellt wird, dass die Erstattung zu-
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Satz 4 i. V. m. Abs. 5 Satz 4 AO).  
 
54.  Neben der Berechnung der Erstattungszinsen sind die bisher auf den Herabsetzungs-


betrag ggf. berechneten Nachzahlungszinsen für die Zeit ab Beginn des Zinslaufs zu 
mindern. Dabei darf jedoch höchstens auf den Unterschiedsbetrag der bei Beginn des 
Zinslaufs festgesetzten Steuer zurückgegangen werden, um zu vermeiden, dass eine 
Korrektur für einen Zeitraum erfolgt, für den keine Nachzahlungszinsen berechnet 
worden sind.  


 
55.  Beispiel 12:   


  Einkommensteuer 2018      
a)  Steuerfestsetzung vom 11.12.2020,      
  bekannt gegeben am 14.12.2020:   22.500 €    
  abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 2.500 €    
  Soll:   20.000 €    
  abzüglich festgesetzte Vorauszahlungen:   ./. 13.000 €    
  Unterschiedsbetrag (Mehrsoll):   7.000 €    
  Der Steuerpflichtige hat innerhalb der Karenzzeit die 


Vorauszahlungen i.H.v. 13.000 € sowie am 15.6.2021 
die Abschlusszahlung i.H.v. 7.000 € gezahlt.      


  Zu verzinsen sind 7.000 € zuungunsten des Steuer-
pflichtigen für die Zeit vom 1.4.2020 bis 14.12.2020  
(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %).      


  festzusetzende Zinsen (Nachzahlungszinsen):   84 €  
b) 


 
  


Änderung der Steuerfestsetzung nach § 173 AO  
(Bescheid vom 12.10.2021, bekannt gegeben am 
15.10.2021):   17.500 €    


  abzüglich anzurechnende Steuerabzugsbeträge:   ./. 2.500 €    
  Soll:   15.000 €    
  abzüglich bisher festgesetzte Steuer (Soll):   ./. 20.000 €    
  Unterschiedsbetrag (Mindersoll):   5.000 €    
  Zu erstatten sind 5.000 €      
  Zu verzinsen sind 5.000 € zugunsten des Steuerpflich-


tigen für die Zeit vom 15.6.2021 bis 15.10.2021  
(4 volle Monate x 0,15 % = 0,6 %)  
festzusetzende Zinsen (Erstattungszinsen):    


 


./. 30 € 
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  Minderung zuvor berechneter Nachzahlungszinsen:    
   7.000 €   abgerundet:   7.000 €      
   ./. 5.000 €          
   2.000 €   maximal:   ./. 2.000 €      
      5.000 €      
  5.000 € vom 1.4.2020 bis zum 14.12.2020 


(8 volle Monate x 0,15 % = 1,2 %):   ./. 60 €    
     + 24 €   + 24 €  


   ./. 6 € 
  Insgesamt festzusetzende Zinsen:     0 €  
 (Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 2 AO)   


 
56.  Bei Teil-Unterschiedsbeträgen zugunsten des Steuerpflichtigen ist die Berechnung 


von Erstattungszinsen auf den fiktiv zu erstattenden Betrag begrenzt. Dazu sind alle 
maßgeblichen Zahlungen (einschließlich fiktiver Zahlungen i. S. d. Nr. 40 des AEAO 
zu § 233a) und der jeweilige Tag der Zahlung zu ermitteln. Durch Gegenüberstellung 
dieser Zahlungen und der nach Nr. 47 des AEAO zu § 233a fiktiv ermittelten Steuer, 
vermindert um anzurechnende Steuerabzugsbeträge und anzurechnende Körper-
schaftsteuer, ergibt sich der fiktive Erstattungsbetrag.  


 
 Die Verzinsung der einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge beginnt frühestens mit dem 


Tag der Zahlung. Besteht der zu erstattende Betrag aus mehreren Einzahlungen, rich-
tet sich der Zinsberechnungszeitraum nach der Einzahlung des jeweiligen Teilbe-
trags, wobei unterstellt wird, dass die Erstattung zuerst aus dem zuletzt gezahlten Be-
trag erfolgt. Bei weiteren Teil-Unterschiedsbeträgen zugunsten des Steuerpflichtigen 
bleiben die bereits bei einer vorangegangenen Zinsberechnung berücksichtigten Zah-
lungen außer Betracht.  


 
 Ist bei einem Teil-Unterschiedsbetrag zugunsten des Steuerpflichtigen mehr als ein 


Betrag (mehrere Einzahlungen) zu verzinsen, so ist der durch die Rundung auf den 
nächsten durch fünfzig Euro teilbaren sich ergebende Spitzenbetrag jeweils vom 
Teilbetrag mit dem ältesten Wertstellungstag abzuziehen.  


 
57.  Bei Teil-Unterschiedsbeträgen zugunsten des Steuerpflichtigen sind neben der Be-


rechnung von Erstattungszinsen die zuvor auf den Herabsetzungsbetrag ggf. berech-
neten Nachzahlungszinsen zu mindern. Nachzahlungszinsen entfallen dabei aller-
dings frühestens ab dem Zeitpunkt, in dem der Zinslauf des Teil-Unterschiedsbetrags 
zugunsten des Steuerpflichtigen beginnt; Nachzahlungszinsen für den Zeitraum bis 
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gen bleiben endgültig bestehen (§ 233a Abs. 7 Satz 2 AO). Nachzahlungszinsen mit 
unterschiedlichem Zinslaufbeginn sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge, beginnend mit 
den Nachzahlungszinsen mit dem ältesten Zinslaufbeginn, innerhalb dieser Gruppen 
beginnend mit den Nachzahlungszinsen mit dem jüngsten Zinslaufende, zu mindern.  


 
58.  Beispiel 13 (Fortsetzung von Beispiel 9):  


Einkommensteuer 2018        
 z. v. E. Steuer  


nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geän-
derte Steuerfestsetzung vom 26.3.2024, 
bekanntgegeben am 29.3.2024:   27.175 €   5.297 €    
abzüglich anzurechnende Steuerabzugs-
beträge:     ./. 1.000 €    
Soll:     4.297 €    
abzüglich bisher festgesetzte Steuer 
(Soll):     ./. 7.376 €    
Unterschiedsbetrag (Mindersoll):     ./. 3.079 €    
Der Steuerpflichtige hat bis zum 31.3.2020 insgesamt  
7.000 € sowie am 2.6.2021 weitere 2.550 € gezahlt.  
Aufgrund der Steuerfestsetzung vom 9.12.2022 sind  
ihm bereits 2.174 € erstattet worden.  


Bei der geänderten Steuerfestsetzung vom 26.3.2024  
wurde ein rückwirkendes Ereignis aus 2019 (Minderung  
des z. v. E. um 8.692 €) erstmals berücksichtigt.  
Zinsberechnung:        
Verzinsung des Unterschiedsbetrags mit Zinslaufbeginn 1.4.2021:  
Gegenüberstellung der maßgeblichen Zahlungen und des Solls  


 Zahlung   Tag der Zahlung   Soll   Erstattung   unverzinster  
Zahlungsrest  


376 € 02.06.2021  376 € 0 € 
2.000 € 10.12.2018  2.000 € 0 € 
2.000 € 10.09.2018  703 € 1.297 € 
2.000 € 10.06.2018  0 € 2.000 € 
1.000 € 10.03.2018  0 € 1.000 € 
7.376 €  4.297 € 3.079 € 4.297 € 
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erstattende Betrag von 3.050 €:  
376 € für die Zeit vom 2.6.2021 bis zum 29. 3.2024  
(33 volle Monate x 0,15 % = 4,95 %):   18,61 €    
2.674 € für die Zeit vom 1.4.2021 bis zum 
29.3.2024  
(35 volle Monate x 0,15 % = 5,25 %)   140,38 €    
     158,99 €    
Zinsen (Erstattungszinsen):       ./. 158,99 €  
(Rundung nach § 238 Abs. 2 AO:  29 €)     
Bisher festgesetzte Zinsen:     142,00 €    
        
Minderung zuvor berechneter Nachzahlungs-
zinsen3:  0,00 €    
     142,00 €   142,00 €  


       ./. 16,99 €  
Insgesamt festzusetzende Zinsen4:    ./. 17,00 €  


  
59.  Zinsen werden nur festgesetzt, wenn sie mindestens zehn Euro betragen (§ 239 


Abs. 2 Satz 2 AO). Dabei ist jeweils auf die sich insgesamt ergebenden Zinsen abzu-
stellen, nicht nur auf den Betrag, der sich durch die Verzinsung des letzten Unter-
schiedsbetrags bzw. Teil-Unterschiedsbetrags oder des letzten Erstattungsbetrags 
ergibt. Wären insgesamt weniger als zehn Euro festzusetzen, ist der bisherige Zinsbe-
scheid zu ändern.  


 
 Nach § 239 Abs. 2 Satz 1 AO sind Zinsen auf volle Euro zum Vorteil des Steuer-


pflichtigen zu runden. Maßgebend sind die festzusetzenden Zinsen, d. h. die Summe 
der auf die einzelnen Teil-Unterschiedsbeträge berechneten Zinsen.  


 
 Sofern die Summe aller fiktiven Erstattungen größer ist als die tatsächliche Erstat-


tung, ist der Differenzbetrag für spätere Zinsberechnungen als fiktive Zahlung zu be-
rücksichtigen. Als Zahlungstag dieser fiktiven Zahlung ist der Tag zu berücksichti-
gen, an dem die Steuerfestsetzung bzw. die Steueranmeldung wirksam geworden ist.   


 


                                                 
3 Anmerkung:  
Die in der vorangegangenen Zinsfestsetzung (Beispiel 9) für den Zeitraum bis zum Beginn des Zinslaufs des 3. Teil-
Unterschiedsbetrags (d.h. für den Zeitraum bis zum 31.3.2022) berechneten Nachzahlungszinsen bleiben nach § 233a Abs. 7 
Satz 2 2. Halbsatz AO endgültig bestehen und können deshalb in dieser Zinsfestsetzung nicht mehr gemindert werden. 
4 Anmerkung:  
Die Zinsen wurden zugunsten des Steuerpflichtigen gerundet (§ 239 Abs. 2 Satz 1 AO). 
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60.  Ist eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht durchzuführen, weil die Vorausset-
zungen des § 46 EStG nicht erfüllt sind, sind festgesetzte und geleistete Vorauszah-
lungen zu erstatten. Die Erstattungszinsen sind so zu berechnen, als sei eine Steuer-
festsetzung über Null Euro erfolgt. Wird eine Einkommensteuerfestsetzung, die zu 
einer Erstattung geführt hat, aufgehoben und die Abrechnung geändert, so dass die 
bisher angerechneten Steuerabzugsbeträge zurückgefordert werden, ist diese Steuer-
nachforderung zu verzinsen. Eine bisher durchgeführte Zinsfestsetzung (Erstattungs-
zinsen) ist nach § 233a Abs. 5 Satz 1 AO zu ändern.  


 
61.  Sonderregelungen für Zinsberechnungen bei der Umsatzsteuer  
61.1  Zinsberechnung bei Vorsteuer-Vergütungsansprüchen  
61.1.1 Im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer  
 Die Verzinsung der Vorsteuervergütung an im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansäs-


sige Unternehmer (§ 18 Abs. 9 UStG) ist in § 61 Abs. 5 und 6 UStDV geregelt. 
§ 233a AO ist in diesen Fällen nicht anwendbar, wenn der Vergütungsantrag nach 
dem 31.12.2009 gestellt worden ist.  


 
61.1.2 Im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer  
 Der nach § 18 Abs. 9 UStG zu vergütende Betrag für im Drittlandsgebiet ansässige 


Unternehmer ist nach § 233a AO zu verzinsen (vgl. Abschnitt 18.14 Abs. 10 
UStAE). Beträgt der Vergütungszeitraum weniger als ein Kalenderjahr (§ 60 
UStDV), sind zur Berechnung des Unterschiedsbetrags alle für ein Kalenderjahr fest-
gesetzten Vergütungen zusammenzufassen. Der Zinslauf beginnt grundsätzlich 15 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, für das die Vergütung(en) festgesetzt wor-
den ist/sind (§ 233a Abs. 2 Satz 1 AO). Er endet mit Ablauf des Tages, an dem die 
Festsetzung der Vergütung wirksam geworden ist (§ 233a Abs. 2 Satz 3 AO). Zur 
Festsetzungsverjährung des Zinsanspruchs vgl. § 239 Abs. 1 AO.  


 
 Diese Grundsätze gelten bei der Verzinsung von Vorsteuervergütungen an im übri-


gen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer (§ 18 Abs. 9 UStG) entsprechend, 
wenn der Vergütungsantrag vor dem 1.1.2010 gestellt worden ist.  


 
61.2 Zinsberechnung bei der Umsatzsteuer in Fällen des Mini-one-stop-shop-Verfah-


rens (MOSS-Verfahren)  
 § 233a AO gilt auch für Umsatzsteuer, die im MOSS-Verfahren (§ 18 Abs. 4e UStG) 


festgesetzt wird. Der Besteuerungszeitraum ist hier gemäß § 16 Abs. 1b Satz 1 UStG 
das Kalendervierteljahr. Bei der Verzinsung sind zur Berechnung des Unterschieds-
betrags (§ 233a Abs. 3 und 5 AO) alle für ein Kalenderjahr festgesetzten Steuern zu-
sammenzufassen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, 
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mit Ablauf des Tages, an dem die Festsetzung der Umsatzsteuer wirksam geworden 
ist (§ 233a Abs. 2 Satz 3 AO). Zur Festsetzungsverjährung des Zinsanspruchs vgl. 
§ 239 Abs. 1 AO.  


 
Verhältnis zu anderen steuerlichen Nebenleistungen  
62.  Zur Berücksichtigung der Verzinsung nach § 233a AO bei der Bemessung eines Ver-


spätungszuschlags nach § 152 AO in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung vgl. 
AEAO zu § 152, Nr. 13.3.   


 
 Aufgrund der gesetzlichen Festlegung der Höhe des Verspätungszuschlags (§ 152 


Abs. 5 AO in der ab 1.1.2017 geltenden Fassung) sind Zinsen nach § 233a AO bei 
der Bemessung des Verspätungszuschlags nicht von Bedeutung.  


 
63.  Die Erhebung von Säumniszuschlägen (§ 240 AO) bleibt durch § 233a AO unbe-


rührt, da die Vollverzinsung nur den Zeitraum bis zur Festsetzung der Steuer betrifft. 
Sollten sich in Fällen, in denen die Steuerfestsetzung zunächst zugunsten und sodann 
wieder zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert wird, Überschneidungen ergeben, 
sind insoweit die Säumniszuschläge zur Hälfte zu erlassen.  


 
64.  Überschneidungen von Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen nach § 233a AO 


können sich ergeben, wenn die Steuerfestsetzung nach Ablauf der Stundung zunächst 
zugunsten und später wieder zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert wird (siehe 
§ 234 Abs. 1 Satz 2 AO). Zur Vermeidung einer Doppelverzinsung werden Nachzah-
lungszinsen, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, im Rahmen der Zinsfest-
setzung auf Stundungszinsen angerechnet (§ 234 Abs. 3 AO).  


 
65.  Überschneidungen mit Hinterziehungszinsen (§ 235 AO) sind möglich, etwa weil der 


Zinslauf mit Eintritt der Verkürzung und damit vor Festsetzung der Steuer beginnt. 
Zinsen nach § 233a AO, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, sind im Rah-
men der Zinsfestsetzung auf die Hinterziehungszinsen anzurechnen (§ 235 Abs. 4 
AO). Dies gilt ungeachtet der unterschiedlichen ertragsteuerlichen Behandlung bei-
der Zinsarten. Zur Berechnung vgl. AEAO zu § 235, Nr. 5.  


 
66.  Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge (§ 236 AO) werden ab Rechtshängigkeit bzw. 


ab dem Zahlungstag berechnet. Überschneidungen mit Erstattungszinsen nach § 233a 
AO sind daher möglich. Zur Vermeidung einer Doppelverzinsung werden Zinsen 
nach § 233a AO, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, im Rahmen der 
Zinsfestsetzung auf die Prozesszinsen angerechnet (§ 236 Abs. 4 AO).  


 







 
Seite 36  67.  Überschneidungen mit Aussetzungszinsen (§ 237 AO) sind im Regelfall nicht mög-


lich, da Zinsen nach § 233a Abs. 1 bis 3 AO nur für den Zeitraum bis zur Festsetzung 
der Steuer, Aussetzungszinsen jedoch frühestens ab der Fälligkeit der Steuernachfor-
derung entstehen können (vgl. AEAO zu § 237, Nr. 6). Überschneidungen können 
sich aber ergeben, wenn Aussetzungszinsen erhoben wurden, weil die Anfechtung 
einer Steuerfestsetzung erfolglos blieb, und die Steuerfestsetzung nach Abschluss des 
Rechtsbehelfsverfahrens (siehe § 237 Abs. 5 AO) zunächst zugunsten und sodann 
zuungunsten des Steuerpflichtigen geändert wird. Zur Vermeidung einer Doppelver-
zinsung werden Nachzahlungszinsen, die für denselben Zeitraum festgesetzt wurden, 
im Rahmen der Zinsfestsetzung auf Aussetzungszinsen angerechnet (§ 237 Abs. 4 
i. V. m. § 234 Abs. 3 AO).  


 
68. Die Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO hat Bindungswirkung für Zinsfestset-


zungen nach den §§ 234, 235, 236 oder 237 AO, soweit hierauf nach §233a AO fest-
gesetzte Zinsen anzurechnen sind (§ 239 Abs. 5 AO). Wird eine Zinsfestsetzung 
nach § 233a AO erlassen, aufgehoben oder geändert, ist die von einer Anrechnung 
dieser Zinsen betroffene Zinsfestsetzung nach §§ 234, 235, 236 oder 237 AO gemäß 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO anzupassen. 


 
Billigkeitsmaßnahmen  
69.  Allgemeines  
69.1  Billigkeitsmaßnahmen hinsichtlich der Zinsen kommen in Betracht, wenn solche 


auch hinsichtlich der zugrunde liegenden Steuer zu treffen sind.  
 
69.2  Daneben sind auch zinsspezifische Billigkeitsmaßnahmen möglich (BFH-Urteil vom 


24.7.1996, X R 23/94, BFH/NV 1997 S. 92). Beim Erlass von Zinsen nach § 233a 
AO aus sachlichen Billigkeitsgründen i. S. d. §§ 163, 227 AO ist zu berücksichtigen, 
dass die Entstehung des Zinsanspruchs dem Grunde und der Höhe nach gemäß Wort-
sinn, Zusammenhang und Zweck des Gesetzes, den Liquiditätsvorteil des Steuer-
schuldners und den Liquiditätsnachteil des Steuergläubigers auszugleichen, eindeutig 
unabhängig von der konkreten Einzelfallsituation geregelt ist und, rein objektiv, er-
gebnisbezogen allein vom Eintritt bestimmter Ereignisse (Fristablauf i. S. d. § 233a 
Abs. 2 oder 2a AO, Unterschiedsbetrag i. S. d. § 233a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 233a 
Abs. 3 oder 5 AO) abhängt.  


 
 Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Verzinsung nach § 233a AO einen Aus-


gleich dafür schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen „aus wel-
chen Gründen auch immer“ zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig 
werden (BFH-Urteile vom 20.9.1995, X R 86/94, BStBl 1996 II S. 53, vom 5.6.1996, 
X R 234/93, BStBl II S. 503, und vom 12.4.2000, XI R 21/97, BFH/NV S. 1178). 
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Einzelfall unbeachtlich. Die reine Möglichkeit der Kapitalnutzung (vgl. BFH-Urteil 
vom 25.11.1997, IX R 28/96, BStBl 1998 II S. 550) bzw. die bloße Verfügbarkeit ei-
nes bestimmten Kapitalbetrages (BFH-Urteil vom 12.4.2000, XI R 21/97, BFH/NV 
S. 1178) reicht aus. Rechtfertigung für die Entstehung der Zinsen nach § 233a AO ist 
nicht nur ein abstrakter Zinsvorteil des Steuerschuldners, sondern auch ein ebensol-
cher Nachteil des Steuergläubigers (BFH-Urteil vom 19.3.1997, I R 7/96, BStBl II 
S. 446). Ein Verschulden ist prinzipiell irrelevant, und zwar auf beiden Seiten des 
Steuerschuldverhältnisses (vgl. BFH-Entscheidungen vom 4.11.1996, I B 67/96, 
BFH/NV 1997 S. 458, vom 15.4.1999, V R 63/97, BFH/NV S. 1392, vom 3.5.2000, 
II B 124/99, BFH/NV S. 1441, und vom 30.11.2000, V B 169/00, BFH/NV 2001 
S. 656).  


 
 Zinsen nach § 233a AO sind weder Sanktions- noch Druckmittel oder Strafe, sondern 


laufzeitabhängige Gegenleistung für eine mögliche Kapitalnutzung. Vor diesem ge-
setzlichen Hintergrund ist es unerheblich, ob der - typisierend vom Gesetz unter-
stellte - Zinsvorteil des Steuerpflichtigen auf einer verzögerten Einreichung der Steu-
ererklärung durch den Steuerpflichtigen oder einer verzögerten Bearbeitung durch 
das Finanzamt beruht (vgl. z. B. BFH-Beschlüsse vom 3.5.2000, II B 124/99, 
BFH/NV S. 1441, und vom 2.2.2001, XI B 91/00, BFH/NV S. 1003). Bei der Ver-
zinsung nach § 233a AO kommt es auch nicht auf eine konkrete Berechnung der tat-
sächlich eingetretenen Zinsvor- und -nachteile an (BFH-Urteil vom 19.3.1997, 
I R 7/96, BStBl II S. 446).  


 
 Die Erhebung von Zinsen auf einen Nachforderungsbetrag, der sich nach der Korrek-


tur einer Steuerfestsetzung ergibt, entspricht (vom Anwendungsbereich des § 233a 
Abs. 2a und Abs. 7 AO abgesehen) den Wertungen des § 233a AO und ist nicht 
sachlich unbillig (siehe dazu § 233a Abs. 5 AO; vgl. BFH-Entscheidungen vom 
12.4.2000, XI R 21/97, BFH/NV S. 1178, und vom 30.11.2000, V B 169/00, 
BFH/NV 2001 S. 656).  


 
 Andererseits ist für einen Ausgleich in Form einer Verzinsung der Steuernachforde-


rung dann kein Raum, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Steuerpflichtige durch die 
verspätete Steuerfestsetzung keinen Vorteil erlangt hatte (vgl. BFH-Urteile vom 
11.7.1996, V R 18/95, BStBl 1997 II S. 259, und vom 12.4.2000, XI R 21/97, 
BFH/NV S. 1178). Festgesetzte Nachzahlungszinsen sind in diesem Fall wegen sach-
licher Unbilligkeit zu erlassen (vgl. AEAO zu § 233a, Nr. 70).  


 
69.3  Eine gegenüber der Regelung in § 233a AO höhere Festsetzung von Erstattungszin-


sen aus Billigkeitsgründen ist nicht zulässig.  
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70.  Einzelfragen  
70.1  Leistungen vor Festsetzung der zu verzinsenden Steuer  
70.1.1  Zinsen nach § 233a AO können auch dann festgesetzt werden, wenn vor Festsetzung 


der Steuer freiwillige Leistungen erbracht wurden. Zinsen auf einen Unterschiedsbe-
trag zuungunsten des Steuerpflichtigen (Nachzahlungszinsen) sind aber nach § 233a 
Abs. 8 Satz 1 AO zu erlassen, soweit Zahlungen oder andere Leistungen auf eine 
später wirksam gewordene Steuerfestsetzung erbracht wurden und die Finanzbehörde 
diese Leistungen angenommen und auf die festgesetzte und zu entrichtende Steuer 
angerechnet hat. 


 
70.1.2  Nachzahlungszinsen sind daher nur für den Zeitraum bis zum Eingang der freiwilli-


gen Leistung zu erheben. Wurde die freiwillige Leistung erst nach Beginn des Zins-
laufs erbracht oder war sie geringer als der zu verzinsende Unterschiedsbetrag, sind 
Nachzahlungszinsen insoweit zu erlassen, wie die auf volle fünfzig Euro abgerundete 
freiwillige Leistung für jeweils volle Monate vor Wirksamkeit der Steuerfestsetzung 
erbracht worden ist (fiktive Erstattungszinsen; vgl. BFH-Urteil vom 31.5.2017, 
I R 92/15, BStBl 2019 II S. 14).  


 
 Besteht die freiwillige Leistung aus mehreren Teil-Leistungen, richtet sich der Zins-


berechnungszeitraum jeweils nach dem Zeitpunkt der einzelnen Leistung; die Leis-
tungen sind in chronologischer Reihenfolge zu berücksichtigen, beginnend mit der 
jüngsten Leistung (§ 233a Abs. 8 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 4 AO). 


 Ein Zinserlass scheidet dabei aus, wenn der zu erlassende Betrag weniger als zehn 
Euro beträgt (§ 239 Abs. 2 Satz 2 AO).   


 
 Beispiel 14 (Fortsetzung von Beispiel 1):  


Der Steuerpflichtige hat am 27.4.2020 eine freiwillige Leistung i.H.v. 4.025 € 
erbracht. Die zu erlassenden Nachzahlungszinsen berechnen sich wie folgt:  


abgerundete freiwillige Leistung:   4.000 €  
Beginn des fiktiven Zinslaufs:   27.4.2020  
Ende des fiktiven Zinslaufs  
(= Wirksamkeit der Steuerfestsetzung):  


 
11.12.2020  


Zu erlassende Nachzahlungszinsen:    
4.000 € x 7 volle Monate x 0,15 % =   42 €  
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freiwilligen Leistungen eine Rückzahlung ergibt, sind hierfür keine Erstattungszinsen 
festzusetzen. Leistungen, die den Unterschiedsbetrag übersteigen, sind bei dem Er-
lass von Nachzahlungszinsen nicht zu berücksichtigen.  


 
Beispiel 15 (Fortsetzung von Beispiel 1):  
Der zu verzinsende Unterschiedsbetrag beträgt 7.000 €. Der 
Steuerpflichtige hat am 27.4.2020 eine Zahlung i.H.v. 8.025 € 
geleistet. Die zu erlassenden Nachzahlungszinsen berechnen  
sich wie folgt:  
- auf die sich aus der Steuerfestsetzung ergebende Steuerzahlungs-
forderung erbrachte - (abgerundete) freiwillige Leistung:   7.000 €  
Beginn des fiktiven Zinslaufs:   27.4.2020  
Ende des fiktiven Zinslaufs 
(= Wirksamkeit der Steuerfestsetzung):  


 
11.12.2020  


Zu erlassende Nachzahlungszinsen:    
7.000 € x 7 volle Monate x 0,15 % =   74 €  


(Rundung gem. § 239 Abs. 2 Satz 1 AO)  
 
70.1.3  Wenn das Finanzamt dem Steuerpflichtigen fälschlicherweise Vorauszahlungen zu-


rückgezahlt hat, sind Nachzahlungszinsen nur zu erlassen, soweit der Steuerpflich-
tige nicht nur das Finanzamt auf diesen Fehler aufmerksam gemacht, sondern auch 
die materiell ungerechtfertigte Steuererstattung unverzüglich an das Finanzamt zu-
rück überwiesen hat. Die Grundsätze des BFH-Urteils vom 25.11.1997, IX R 28/96, 
BStBl 1998 II S. 550 sind nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwen-
den.  


 
70.1.4 Soweit Nachzahlungszinsen aufgrund einer Aufhebung, Änderung oder Berichtigung 


der Steuerfestsetzung nach § 233a Abs. 5 Satz 3 2. Halbsatz AO entfallen, mindert 
sich der Zinserlass entsprechend (§ 233a Abs. 8 Satz 3 AO). 


 
70.2  Billigkeitsmaßnahmen bei der Verzinsung von Umsatzsteuer  
70.2.1  Die Verzinsung nachträglich festgesetzter Umsatzsteuer beim leistenden Unterneh-


mer ist nicht sachlich unbillig, wenn sich per Saldo ein Ausgleich der Steuerforde-
rung mit den vom Leistungsempfänger abgezogenen Vorsteuerbeträgen ergibt (vgl. 
BFH-Urteile vom 20.1.1997, V R 28/95, BStBl II S. 716, und vom 15.4.1999, 
V R 63/97, BFH/NV S. 1392).  
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der und Leistungsempfänger einen umsatzsteuerlich relevanten Sachverhalt nicht be-
reits in den entsprechenden Voranmeldungen, sondern jeweils erst in den Jahresan-
meldungen angeben, etwa wenn bei der steuerpflichtigen Übertragung eines Sozie-
tätsanteils das Veräußerungsgeschäft sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber 
erst in der Umsatzsteuer-Jahreserklärung und nicht bereits in der entsprechenden 
Umsatzsteuer-Voranmeldung erfasst wird. Der Erwerber tritt bei einer solchen Fall-
gestaltung oftmals seinen Vorsteuererstattungsanspruch in voller Höhe an den Ver-
äußerer ab. Der Veräußerer hat seine Verpflichtung, den Umsatz aus der Teilbe-
triebsveräußerung im zutreffenden Voranmeldungszeitraum zu berücksichtigen, ver-
letzt, weshalb die nachträgliche Erfassung in der Jahressteuerfestsetzung eine ent-
sprechende Nachforderung und dementsprechend Nachforderungszinsen auslöst. Die 
Verzinsung nachträglich festgesetzter Umsatzsteuer beim Leistenden ist auch des-
halb nicht unbillig, weil die zu verzinsende Umsatzsteuer für steuerbare und steuer-
pflichtige Leistungen unabhängig davon entsteht, ob der leistende Unternehmer sie in 
einer Rechnung gesondert ausweist oder beim Finanzamt voranmeldet (vgl. BFH-Ur-
teil vom 20.1.1997, V R 28/95, BStBl II S. 716). Unbeachtlich bleibt, dass auch der 
Erwerber bereits im Rahmen des Voranmeldungsverfahrens eine entsprechende Vor-
steuervergütung hätte erlangen können. Unabhängig von der Abtretung des Erstat-
tungsanspruchs an den Veräußerer kann der Erwerber gleichwohl in den Genuss von 
Erstattungszinsen nach § 233a AO gelangen.  


 
70.2.3  Werden in einer Endrechnung oder der zugehörigen Zusammenstellung die vor der 


Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Umsatzsteuerbe-
träge nicht abgesetzt oder angegeben, so hat der Unternehmer den gesamten in der 
Endrechnung ausgewiesenen Steuerbetrag an das Finanzamt abzuführen. In diesen 
Fällen schuldet der Unternehmer den Teil der in der Endrechnung ausgewiesenen 
Steuer, der auf die vor Ausführung der Leistung vereinnahmten Teilentgelte entfällt, 
nach § 14c Abs. 1 UStG (vgl. Abschn. 14.8 Abs. 10 Satz 1 bis 3 UStAE). Erteilt der 
Unternehmer dem Leistungsempfänger nachträglich eine berichtigte Endrechnung, 
die den Anforderungen des § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG genügt, so kann er die von ihm 
geschuldete Steuer in dem Besteuerungszeitraum berichtigen, in dem sowohl die be-
richtigte Endrechnung erteilt als auch bei Bestehen eines Rückzahlungsanspruchs der 
zu hoch ausgewiesene Rechnungsbetrag an den Leistungsempfänger zurückgezahlt 
wurde (vgl. Abschn. 14.8 Abs. 10 Satz 5 und Abschn. 17.1 Abs. 10 UStAE). Hat der 
Unternehmer die aufgrund der fehlerhaften Endrechnung nach § 14c Abs. 1 UStG 
geschuldete Steuer nicht in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung berücksichtigt, kann 
die Nachforderung dieser Steuer im Rahmen der Steuerfestsetzung für das Kalender-
jahr zur Festsetzung von Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO führen, wenn der Un-
ternehmer die Endrechnung erst in einem auf das Kalenderjahr der ursprünglichen 
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renden Rückzahlungsanspruch des Leistungsempfängers erfüllt hat. Die Erhebung 
von Nachzahlungszinsen ist in derartigen Fällen nicht sachlich unbillig (BFH-Urteil 
vom 19.3.2009, V R 48/07, BStBl 2010 II S. 92).  


 
70.2.4  Bei einer von den ursprünglichen Steuerfestsetzungen abweichenden zeitlichen Zu-


ordnung eines Umsatzes durch das Finanzamt, die gleichzeitig zu einer Steuernach-
forderung und zu einer Steuererstattung führt, kann es sachlich unbillig sein, (in 
Wirklichkeit nicht vorhandene) Zinsvorteile abzuschöpfen (BFH-Urteil vom 
11.7.1996, V R 18/95, BStBl 1997 II S. 259). Soweit zweifelsfrei feststeht, dass der 
Steuerpflichtige durch die verspätete Steuerfestsetzung keinen Vorteil oder Nachteil 
hatte, kann durch die Verzinsung nach § 233a AO der sich aus der verspäteten Steu-
erfestsetzung ergebenden Steuernachforderung oder Steuererstattung kein Vorteil 
oder Nachteil ausgeglichen werden.  


 
70.2.5  Im Fall einer vom Steuerpflichtigen fälschlicherweise angenommenen umsatzsteuer-


lichen Organschaft, bei der er als vermeintlicher Organträger Voranmeldungen abge-
geben hat und die gesamte Umsatzsteuer von „Organträger“ und „Organgesellschaft“ 
an das Finanzamt gezahlt hat, kommen Billigkeitsmaßnahmen nur in besonders gela-
gerten Ausnahmefällen in Betracht. Stellt das Finanzamt im Veranlagungsverfahren 
fest, dass keine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt und daher für die „Organge-
sellschaft“ eine eigenständige Steuerfestsetzung durchzuführen ist, führt dies bei der 
„Organgesellschaft“ - wegen unterbliebener Voranmeldungen und Vorauszahlungen 
- zur Nachzahlung der kompletten Umsatzsteuer für das entsprechende Jahr; bei dem 
„Organträger“ i. d. R. aber zu einer Umsatzsteuererstattung. Die „Organgesellschaft“ 
muss daher Nachzahlungszinsen entrichten, während der „Organträger“ Erstattungs-
zinsen erhält. Da die Verzinsung nach § 233a AO den Liquiditätsvorteil des Steuer-
schuldners und den Nachteil des Steuergläubigers der individuellen Steuerforderung 
ausgleichen soll, kann eine Billigkeitsmaßnahme in Betracht kommen, wenn und so-
weit dieser Schuldner keine Zinsvorteile hatte oder haben konnte.  


 
70.2.6  Wird umgekehrt festgestellt, dass entgegen der ursprünglichen Annahme eine um-


satzsteuerliche Organschaft vorliegt, so sind die zunächst bei der Organgesellschaft 
versteuerten Umsätze nunmehr in vollem Umfang dem Organträger zuzurechnen. 
Die USt-Festsetzung gegenüber der GmbH (Organgesellschaft) ist aufzuheben, so 
dass i. d. R. Erstattungszinsen festgesetzt werden. Sämtliche Umsätze sind dem Or-
ganträger zuzurechnen, so dass diesem gegenüber i. d. R. Nachzahlungszinsen fest-
gesetzt werden. Entstehen auf Grund der Entscheidung, dass eine umsatzsteuerliche 
Organschaft vorliegt, insgesamt höhere Nachzahlungszinsen als Erstattungszinsen, 
können die übersteigenden Nachzahlungszinsen insoweit aus sachlichen Billigkeits-
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oder haben konnte.  
 
70.3  Gewinnverlagerungen  
 Die allgemeinen Regelungen des § 233a AO sind auch bei der Verzinsung solcher 


Steuernachforderungen und Steuererstattungen zu beachten, die in engem sachlichen 
Zusammenhang zueinander stehen (z. B. bei Gewinnverlagerungen im Rahmen einer 
Außenprüfung). Führt eine Außenprüfung sowohl zu einer Steuernachforderung als 
auch zu einer Steuererstattung, so ist deshalb hinsichtlich der Verzinsung nach 
§ 233a AO grundsätzlich auf die Steueransprüche der einzelnen Jahre abzustellen, 
ohne auf Wechselwirkungen mit den jeweiligen anderen Besteuerungszeiträumen 
einzugehen. Ein Erlass von Nachzahlungszinsen aus sachlichen Billigkeitsgründen 
kommt bei nachträglicher Zuordnung von Einkünften zu einem anderen Veranla-
gungszeitraum nicht in Betracht (BFH-Urteil vom 16.11.2005, X R 3/04, BStBl 2006 
II S. 155). Gewinnverlagerungen und Umsatzverlagerungen (vgl. AEAO zu § 233a, 
Nr. 70.2.4) sind bei der Verzinsung nach § 233a AO nicht vergleichbar (vgl. BFH-
Urteil vom 11.7.1996, V R 18/95, BStBl 1997 II S. 259). Das BFH-Urteil vom 
15.10.1998, IV R 69/97, HFR 1999 S. 81, betrifft nur den Sonderfall der Verschie-
bung von Besteuerungsgrundlagen von einem zu verzinsenden Besteuerungszeitraum 
in einen noch nicht der Verzinsung nach § 233a AO unterliegenden Besteuerungs-
zeitraum.  


 
Rechtsbehelfe  
71.  Gegen die Zinsfestsetzung ist der Einspruch gegeben. Einwendungen gegen die zu-


grunde liegende Steuerfestsetzung oder Anrechnung von Steuerabzugsbeträgen und 
Körperschaftsteuer können jedoch nicht mit dem Einspruch gegen den Zinsbescheid 
geltend gemacht werden. Wird die Steuerfestsetzung oder die Anrechnung von Steu-
erabzugsbeträgen und Körperschaftsteuer geändert, sind etwaige Folgerungen für die 
Zinsfestsetzung nach 233a Abs. 5 AO zu ziehen.  


 
72.  Gegen die Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme ist ein gesonderter Ein-


spruch gegeben, und zwar auch dann, wenn die Finanzbehörde die Billigkeitsent-
scheidung im Rahmen der Zinsfestsetzung getroffen hat (vgl. AEAO zu § 347, 
Nr. 4).  
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73.  Wird der Zinsbescheid als solcher angefochten, kommt unter den Voraussetzungen 
des § 361 AO bzw. des § 69 FGO die Aussetzung der Vollziehung in Betracht. Wird 
mit dem Rechtsbehelf eine erstmalige oder eine höhere Festsetzung von Erstattungs-
zinsen begehrt, ist mangels eines vollziehbaren Verwaltungsakts eine Aussetzung der 
Vollziehung nicht möglich. Soweit die Vollziehung des zugrunde liegenden Steuer-
bescheids ausgesetzt wird, ist auch die Vollziehung des Zinsbescheids auszusetzen.  


 
Berücksichtigung rückwirkender Ereignisse in Grundlagenbescheiden   
74.  § 233a Abs. 2a AO ist auch dann anzuwenden, wenn das rückwirkende Ereignis in 


einem für den Steuerbescheid verbindlichen Grundlagenbescheid berücksichtigt 
wurde. Im Grundlagenbescheid sind deshalb auch entsprechende Feststellungen über 
die Auswirkungen eines erstmals berücksichtigten rückwirkenden Ereignisses auf die 
festgestellten Besteuerungsgrundlagen und den Zeitpunkt des Eintritts des rückwir-
kenden Ereignisses zu treffen (vgl. § 239 Abs. 3 Nr. 1 AO). Gleiches gilt, wenn ein 
bereits bei der vorangegangenen Feststellung berücksichtigtes rückwirkendes Ereig-
nis unmittelbar Änderungen erfährt und der Feststellungsbescheid deshalb geändert 
wird. Wird ein Feststellungsbescheid dagegen aus anderen Gründen (z. B. zur Be-
rücksichtigung neuer Tatsachen i. S. d. § 173 AO) geändert, sind auch dann keine 
Feststellungen zum früher bereits berücksichtigten rückwirkenden Ereignis zu tref-
fen, wenn sich die steuerliche Auswirkung dieses rückwirkenden Ereignisses auf-
grund der erstmaligen oder abweichenden Berücksichtigung normal zu verzinsender 
Besteuerungsgrundlagen rechnerisch verändert.  


 
 Dies gilt im Verhältnis zwischen Gewerbesteuermessbescheid und Gewerbesteuerbe-


scheid sowie in den Fällen des § 35b GewStG entsprechend.“  
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter > Service > Publikationen > BMF-Schreiben  
zum Download bereit. 
 
Im Auftrag 


 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Beschluss vom 21. Juni 2022, VI R 20/20
Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzeichenhalter des privaten PKW des Arbeitnehmers als Arbeitslohn


ECLI:DE:BFH:2022:B.210622.VIR20.20.0


BFH VI. Senat


EStG § 42d Abs 1 Nr 1, EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1, FGO § 96 Abs 2, GG Art 103 Abs 1, EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 , EStG
VZ 2015 , EStG VZ 2016 , EStG § 22 Nr 3, EStG VZ 2017


vorgehend FG Münster, 03. Dezember 2019, Az: 1 K 3320/18 L


Leitsätze


1. Ein Entgelt für Werbung des Arbeitgebers auf dem Kennzeichenhalter des privaten PKW des Arbeitnehmers ist durch
das Arbeitsverhältnis veranlasst und damit Arbeitslohn, wenn dem mit dem Arbeitnehmer abgeschlossenen
"Werbemietvertrag" kein eigenständiger wirtschaftlicher Gehalt zukommt.


2. Ist das für die Werbung gezahlte Entgelt als Arbeitslohn zu beurteilen, scheidet eine überwiegend eigenbetriebliche
Veranlassung der Zahlung regelmäßig aus.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 03.12.2019 - 1 K 3320/18 L wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


 


I. Streitig ist, ob ein von der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) an Teile ihrer Mitarbeiter gezahltes Entgelt
für die Anbringung eines mit Werbung versehenen Kennzeichenhalters am privaten PKW der Lohnsteuer unterliegt.


1


Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich ... Sie schloss mit einer Vielzahl ihrer Mitarbeiter als
"Mietvertrag Werbefläche" bezeichnete Verträge ab, in welchen sich die Mitarbeiter dazu verpflichteten, von der
Klägerin zur Verfügung gestellte, mit einem Werbeschriftzug versehene Kennzeichenhalter an ihren privaten PKW
anzubringen. Im Gegenzug erhielten die Mitarbeiter ein jährliches Entgelt in Höhe von 255 €. Die Verträge waren
auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses befristet und konnten von jeder Vertragspartei mit einer Frist von zwei
Monaten gekündigt werden.


2


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) gelangte nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung zu der
Auffassung, dass die Vergütungen für die Anbringung der mit Werbung versehenen Kennzeichenhalter Arbeitslohn
i.S. des § 19 des Einkommensteuergesetzes (EStG) seien. Er nahm daraufhin die Klägerin mit Haftungsbescheid vom
05.07.2017 für nicht einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.05.2017 in
Höhe von 2.214,80 € in Anspruch.


3


Einspruch und Klage gegen den Haftungsbescheid blieben erfolglos.4


Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung formellen und materiellen Rechts.5


Sie beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und den Haftungsbescheid vom 05.07.2017 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 28.09.2018 dahingehend zu ändern, dass der Haftungsbetrag um 2.214,80 €
herabgesetzt wird.


6
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Entscheidungsgründe


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


7


II. Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO). Der Senat hält einstimmig die Revision
für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten sind davon unterrichtet
worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.


8


Das Finanzgericht (FG) hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die Klägerin für die nicht einbehaltene und
abgeführte Lohnsteuer auf die an Teile ihrer Mitarbeiter gezahlten Vergütungen für die Anbringung der mit
Werbung versehenen Kennzeichenhalter haftet.


9


1. Nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er nach § 38 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 EStG
bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn für die Rechnung des Arbeitnehmers einzubehalten und nach § 41a Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG abzuführen hat.


10


Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG Gehälter, Löhne,
Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder
privaten Dienst gewährt werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um
laufende oder um einmalige Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG). Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als
für eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass ihnen
eine Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des Arbeitnehmers zugrunde liegen muss
(Senatsurteile vom 04.07.2018 - VI R 16/17, BFHE 261, 543, BStBl II 2019, 373, Rz 11; vom13.02.2020 - VI R 20/17,
BFHE 268, 227, BStBl II 2021, 311, Rz 13, und vom 16.02.2022 - VI R 53/18, Rz 15).


11


a) Eine Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger
mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn
sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der
individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Senatsurteile vom
13.08.2020 - VI R 1/17, BFHE 270, 317, BStBl II 2021, 103, Rz 17, und in BFHE 268, 227, BStBl II 2021, 311, Rz 13;
jeweils m.w.N.). Dagegen liegt kein Arbeitslohn vor, wenn eine Zuwendung wegen anderer Rechtsbeziehungen oder
wegen sonstiger, nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
gewährt wird (Senatsurteile vom 19.10.2001 - VI R 131/00, BFHE 197, 98, BStBl II 2002, 300, und vom 17.06.2009 -
VI R 69/06, BFHE 226, 47, BStBl II 2010, 69, unter II.1.a).


12


b) Bezüge oder Vorteile sind durch vom Arbeitsverhältnis unabhängige und eigenständige
Sonderrechtsbeziehungen veranlasst, wenn ihnen andere Erwerbsgrundlagen als die Nutzung der eigenen
Arbeitskraft des Arbeitnehmers zugrunde liegen (Senatsurteil vom 03.07.2019 - VI R 12/16, Rz 24). Ob ein
Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder
aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren Bereich
zuzurechnen ist, ist nach dem wirtschaftlichen Gehalt des zu beurteilenden Lebenssachverhalts und nicht nach
seiner äußeren Erscheinungsform zu würdigen (Senatsurteil vom 30.06.2011 - VI R 80/10, BFHE 234, 195, BStBl II
2011, 948, Rz 15). Deshalb steht auch der Abschluss eines neben dem Arbeitsvertrag bestehenden
Rechtsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Behandlung eines Vorteils als Arbeitslohn nicht
zwingend entgegen (Senatsurteil vom 23.06.2005 - VI R 124/99, BFHE 209, 549, BStBl II 2005, 766, unter II.1.b),
während umgekehrt allein aus der Vereinbarung eines Vorteils im Arbeitsvertrag nicht automatisch auf das
Vorliegen von Arbeitslohn geschlossen werden kann (Senatsurteil in BFHE 234, 195, BStBl II 2011, 948, Rz 15).


13


c) Die Beantwortung der Frage, ob eine Leistung des Arbeitgebers den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
oder aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren
Bereich zuzurechnen ist, obliegt in erster Linie der tatrichterlichen Würdigung durch das FG. Denn ob ein
Leistungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder
aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren Bereich
zuzurechnen ist, kann nur aufgrund einer Würdigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls entschieden
werden (ständige Rechtsprechung, z.B. Senatsurteil vom 03.07.2019 - VI R 12/16, Rz 25, m.w.N.). Die
Tatsachenwürdigung des FG ist gemäß § 118 Abs. 2 FGO revisionsrechtlich bindend, soweit sie verfahrensrechtlich
einwandfrei zustande gekommen und nicht durch Denkfehler oder durch die Verletzung von Erfahrungssätzen


14
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beeinflusst ist (Urteil des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 15.01.2013 - VIII R 22/10, BFHE 240, 195, BStBl II 2013,
526).


2. Nach diesen Maßstäben hat das FG im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die streitigen Zahlungen zu den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG gehören, weil sie durch das
Arbeitsverhältnis veranlasst sind und nicht auf einem Sonderrechtsverhältnis "Mietvertrag Werbefläche" beruhen, da
diesem kein eigener wirtschaftlicher Gehalt zukommt.


15


a) Das FG hat seine Würdigung insbesondere darauf gestützt, dass dem gesondert abgeschlossenen "Mietvertrag
Werbefläche" unter Berücksichtigung der am Markt befindlichen Angebote schon aufgrund seiner Ausgestaltung
kein eigener wirtschaftlicher Gehalt zukomme, weil er die Erzielung einer Werbewirkung nicht sicherstelle und die
Bemessung des Entgelts offensichtlich an der in § 22 Nr. 3 EStG geregelten Freigrenze orientiert gewesen sei. Der
Werbeeffekt sei demgegenüber nicht ‑‑wie im wirtschaftlichen Geschäftsverkehr üblich‑‑ ausschlaggebendes
Kriterium für die Bemessung des Entgelts gewesen. Ergänzend hat das FG die Veranlassung der
streitgegenständlichen Zahlungen durch das Arbeitsverhältnis damit begründet, dass Verträge ausschließlich mit
Mitarbeitern abgeschlossen worden seien und die Laufzeit der geschlossenen Verträge an das Bestehen eines
Arbeitsverhältnisses geknüpft gewesen sei. Diese Würdigung ist revisionsrechtlich nicht nur möglich, sondern
naheliegend.


16


b) Zu Recht hat das FG bei seiner Würdigung auch Umstände berücksichtigt, die für eine Veranlassung der streitigen
Zahlungen durch ein Sonderrechtsverhältnis "Mietvertrag Werbefläche" mit eigenem wirtschaftlichen Gehalt
sprechen könnten (u.a. Vertragsschluss nicht mit allen Mitarbeitern, Abschluss eines gesonderten, schriftlichen als
"Mietvertrag Werbefläche" bezeichneten Vertrags sowie Kündigungsmöglichkeit des Vertrags bei gleichzeitigem
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses). Diesen Umständen hat es jedoch im Rahmen der Würdigung der
Gesamtumstände des Einzelfalls kein ausschlaggebendes Gewicht beigemessen.


17


Da die Würdigung des FG nicht gegen allgemeine Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt, ist der Senat hieran
gebunden (§ 118 Abs. 2 FGO).


18


3. Die von der Vorinstanz aufgeworfene Frage, ob die Gewährung der streitigen Zahlungen aus ganz überwiegend
eigenbetrieblichem Interesse des Arbeitgebers erfolgt sei, erübrigt sich im Streitfall. Denn vorliegend hat der Kläger
diese Geldleistungen nach der den Senat bindenden Würdigung des FG als Gegenleistung für das
Zurverfügungstellen seiner Arbeitskraft erhalten. In einem solchen Fall stellt sich die Frage der überwiegend
eigenbetrieblichen Veranlassung einer Zuwendung regelmäßig nicht.


19


4. Die weiteren Voraussetzungen des § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG liegen vor. Insbesondere erfolgte die Berechnung der
Haftungssumme zutreffend gemäß § 38a EStG. Ermessensfehler bei der Inanspruchnahme der Klägerin als
Haftungsschuldnerin sind ebenfalls nicht gegeben.


20


5. Eine Verletzung des Anspruchs der Klägerin auf rechtliches Gehör (§ 96 Abs. 2 FGO, Art. 103 Abs. 1 des
Grundgesetzes ‑‑GG‑‑) liegt nicht vor.


21


a) Das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör verpflichtet das Gericht, die Ausführungen der Beteiligten zur
Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Das FG ist jedoch nicht verpflichtet, sich in der Begründung seiner
Entscheidung mit jedem Vorbringen der Beteiligten ausdrücklich zu befassen. Es ist vielmehr grundsätzlich davon
auszugehen, dass das Gericht das Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis genommen hat. Daher liegt eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nur dann vor, wenn sich aus den besonderen Umständen des
Einzelfalls deutlich ergibt, dass das FG das Vorbringen entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei
seiner Entscheidung ersichtlich nicht in Erwägung gezogen hat (Senatsbeschluss vom 17.06.2005 - VI B 176/04,
BFH/NV 2005, 1796, und BFH-Beschluss vom 12.11.2004 - VII B 99/04, BFH/NV 2005, 932).


22


b) Dies ist vorliegend nicht der Fall. Das diesbezügliche Vorbringen der Klägerin ist lediglich formal in eine
Gehörsrüge gekleidet, tatsächlich erschöpft es sich in Einwendungen gegen die Würdigung des Einzelfalls durch das
FG, die ‑‑wie dargelegt‑‑ revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist.


23


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.24
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Finanzgericht Münster, 1 K 3320/18 L


03.12.2019


Finanzgericht Münster


1. Senat


Urteil


1 K 3320/18 L


ECLI:DE:FGMS:2019:1203.1K3320.18L.00


Datum:


Gericht:


Spruchkörper:


Entscheidungsart:


Aktenzeichen:


ECLI:


 
Finanz- und AbgaberechtSachgebiet:


 
Tenor:


Die Klage wird abgewiesen.


Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.


Die Revision wird zugelassen.


 
T a t b e s t a n d:


Streitig ist im Rahmen einer Lohnsteuerhaftung, ob an Mitarbeiter gezahltes Entgelt für die
Zurverfügungstellung ihres Pkw zur Anbringung eines mit Werbung versehenen
Kennzeichenhalters der Lohnsteuer unterliegt.


Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der … . Sie handelt mit …
sowie … . Darüber hinaus bietet sie Service, Instandsetzung und Vermietung für die
genannten Produkte an.


Bei der Klägerin waren während des Streitzeitraums ... Mitarbeiter beschäftigt.


Die Klägerin schloss mit einer Vielzahl von Mitarbeitern Mietverträge über Werbeflächen an
ihren privaten Fahrzeugen ab, die entweder Aufkleber oder Kennzeichenhalter mit den
Schriftzügen „…“ betrafen. Ein Teil der Mitarbeiter verpflichtete sich in den Verträgen, auf
ihrem privaten PKW Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel anzubringen. Der andere Teil der
Mitarbeiter verpflichtete sich zur Anbringung von Kennzeichenhaltern mit dem
Werbeaufdruck. In beiden Vertragsvarianten erhielten die Mitarbeiter ein Entgelt i. H. v. 255
EUR im Jahr (§ 2). In einem Teil der Verträge wurde in § 2 eine Zahlung von jährlich
„maximal“ 255 EUR vereinbart. In § 3 des Vertrages war eine Befristung des Vertrages auf


1


2


3


4


5
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die Dauer des Arbeitsverhältnisses geregelt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die in
den Steuerakten befindlichen Verträge verwiesen.


Die Beklagte führte bei der Klägerin im Juni 2017 eine Lohnsteueraußenprüfung durch und
gelangte zu der Auffassung, dass die Vergütung für die auf den Kennzeichenhalterungen
angebrachte Firmenwerbung Arbeitslohn i.S.d. § 19 EStG darstelle. Wegen der Einzelheiten
wird auf die Tz. 4 des Berichts über die Lohnsteueraußenprüfung vom 05.07.2017 Bezug
genommen.


Die Klägerin hat als Arbeitsgeberin einer Inanspruchnahme für die Lohnsteuernachzahlung
im Haftungswege gem. § 42 d Einkommensteuergesetz (EStG) zugestimmt. Mit
Haftungsbescheid vom 05.07.2017 wurde sie für den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.05.2017 i.
H. v. 2.214,80 EUR in Anspruch genommen.


Den hiergegen eingelegten Einspruch wies die Beklagte mit Einspruchsentscheidung vom
28.09.2018 als unbegründet zurück.


Mit ihrer am 26.10.2018 erhobenen Klage wendet die Klägerin sich gegen die Behandlung
des Entgelts für die Firmenwerbung als Lohnzahlung.


Zur Begründung führt sie aus, bei den Aufdrucken auf den Kennzeichenhalterungen handele
es sich um Werbung für das Unternehmen. Die Anmietung stehe in ihrem eigenbetrieblichen
Interesse und sei Teil ihres Marketings. Da von den Mitarbeitern nicht verlangt werden könne,
diese Werbung ohne eine Gegenleistung auf ihren Fahrzeugen anzubringen, sei es für sie,
die Klägerin, selbstverständlich, für diese Art der Werbung einen finanziellen Anreiz zu
schaffen. Ohne einen finanziellen Anreiz würde keiner ihrer Arbeitnehmer einen mit Werbung
versehenen Kennzeichenhalter an seinem privaten Fahrzeug anbringen. Bei den mit den
Arbeitnehmern abgeschlossenen Werbeverträgen handele es sich um gesonderte und vom
Arbeitsvertrag unabhängige Verträge. Zwischen dem separaten Miet- bzw. Werbeverträgen
und den Arbeitsverträgen bestehe lediglich insoweit eine Verbindung als mit Beendigung des
Dienstverhältnisses auch der Werbevertrag beendet würde. Diese Koppelung beruhe darauf,
dass nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht sichergestellt werden könne, dass die
Werbung auch tatsächlich am Fahrzeug verbliebe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ein
Mitarbeiter auch nach seinem Ausscheiden weiterhin „Werbung mache“. Jedoch stelle sich
nach Beendigung des Arbeitsvertrages die Frage, ob die Identifikation des ehemaligen
Mitarbeiters mit ihr, der Klägerin, noch in dem erforderlichen Ausmaß vorhanden sei. Die
Leistung für die Werbemaßnahme sei arbeitsvertraglich nicht geschuldet, sodass mit einer
Kündigung des Werbevertrages, die auch während der Laufzeit des Arbeitsvertrages möglich
sei, die Vergütung für die Werbemaßnahme nicht mehr geschuldet werde.


Die Klägerin führt weiter aus, dass für die Vermietung von Fahrzeugteilen und insbesondere
auch für die Anbringung von Kennzeichenhaltern für Werbezwecke ein Markt existiere. Hierzu
verweist sie konkret auf das Portal xxx wo mit möglichen Werbeeinnahmen bis zu 720 EUR
im Jahr geworben werde. Auch die Plattform yyy werbe mit monatlichen Einnahmen zwischen
100 und 300 EUR. Es könne daher unterstellt werden, dass es dem Arbeitnehmer im Zweifel
auch gelingen würde, auf dem freien Markt eine entsprechende Vergütung für das Aufbringen
von Werbung auf dem privaten Kennzeichenhalter zu erhalten. Im Übrigen sei sie, die
Klägerin, grundsätzlich auch bereit, mit Dritten entsprechende Werbeverträge abzuschließen.
Allein die Rekrutierung entsprechender Vertragspartner und die spätere Überprüfung der
Vertragseinhaltung seien zu kostspielig bzw. nicht möglich. Daher seien bisher mit Dritten
keine entsprechenden Verträge abgeschlossen worden. Außerdem habe die Werbung auf
den Fahrzeugen der Mitarbeiter einen höheren Werbeeffekt, weil die Mitarbeiter, wenn sie auf
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die Werbung angesprochen würden, Auskunft über ihr Unternehmen geben könnten.
Außerdem erhöhe die Werbung den Identifikationsgrad des Mitarbeiters mit seinem
Arbeitgeber. Gleichwohl läge bei den abgeschlossenen Werbeverträgen eine Fremdüblichkeit
vor.


Die Klägerin beantragt,


              den Haftungsbetrag des Haftungsbescheides vom 05.07.2017 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 28.09.2019 um 2.214,80 EUR herabzusetzen.


Der Beklagte beantragt,


              die Klage abzuweisen.


Er vertritt die Auffassung, dass keine ausreichende Trennung zwischen dem jeweiligen
Arbeitsvertrag und dem Werbevertrag vorliege. Vielmehr seien die Zahlungen des
Arbeitgebers durch das Arbeitsverhältnis motiviert. Die mit den Mitarbeitern abgeschlossenen
Werbungsverträge hielten einem Drittvergleich nicht stand. Werbung auf
Kennzeichenhalterungen seien heutzutage üblich und weit verbreitet. Vergütungen würden
dafür aber nicht gezahlt und seien auch am freien Markt nicht erzielbar. Die Klägerin habe
außerdem entsprechende Werbeverträge nur mit ihren Mitarbeitern und nicht mit dritten, nicht
angestellten Personen, geschlossen.


Durch die Werbezahlungen würden Vorteile aus dem Arbeitsverhältnis gewährt, die als
Lohnbestandteile zu werten und der Lohnbesteuerung zu unterwerfen seien. Dies werde
auch daran deutlich, dass die Werbeverträge regelmäßig mit Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ebenfalls beendet würden.


Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Beteiligten am 10.10.2019 erörtert. Der Senat hat in
öffentlicher Sitzung am 03.12.2019 mündlich verhandelt. Auf die jeweiligen
Sitzungsniederschriften wird Bezug genommen.


E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


Die Klage ist unbegründet.


Der Haftungsbescheid vom 05.07.2017 und die Einspruchsentscheidung vom 28.09.2019
sind rechtmäßig und verletzten die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1
Finanzgerichtsordnung (FGO)).


Der Beklagte hat die Zahlungen der Klägerin an ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit der
Anbringung der mit dem Schriftzug der Klägerin versehenen Kennzeichenhalter zu Recht als
Lohn behandelt und die Klägerin für die Nachzahlung gem. § 42 d Abs. 1 Nr. 1 EStG in
Haftung genommen.


Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG Gehälter,
Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile, die für eine
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden, unabhängig davon, ob
ein Rechtsanspruch auf sie besteht. Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine
Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind,
ohne dass ihnen eine Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des
Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine Veranlassung durch das individuelle
Dienstverhältnis ist zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger mit Rücksicht auf das
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Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn
sich die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als Gegenleistung für die
Zurverfügungstellung der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 07.05.2014 VI R 73/12, BFHE 245, 230, BStBl II
2014, 904; vom 19.11.2015 VI R 74/14, BFHE 252, 129, BStBl II 2016, 303; vom 09.05.2019
VI R 28/17, BFHE 264, 443, BFH/NV 2019, 1160).


Vorteile, die sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern
lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen,
sind dagegen nicht als Arbeitslohn anzusehen. Vorteile besitzen danach keinen
Arbeitslohncharakter, wenn sie im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers gewährt werden. Das ist der Fall, wenn sich aus den Begleitumständen wie
Anlass, Art und Höhe des Vorteils, Auswahl der Begünstigten, freie oder nur gebundene
Verfügbarkeit, Freiwilligkeit oder Zwang zur Annahme des Vorteils und seiner besonderen
Geeignetheit für den jeweils verfolgten betrieblichen Zweck ergibt, dass diese Zielsetzung
ganz im Vordergrund steht und ein damit einhergehendes eigenes Interesse des
Arbeitnehmers, den betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlässigt werden kann (ständige
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 14.11.2013 VI R 36/12, BFHE 243, 520, BStBl II
2014, 278; vom 10.03.2016 VI R 58/14, BFHE 253, 243, BStBl II 2016, 621; vom 21.11.2018
VI R 10/17, BFHE 263, 196, BStBl II 2019, 404).


Arbeitslohn liegt auch dann nicht vor, wenn die Zuwendung wegen anderer
Rechtsverhältnisse oder aufgrund sonstiger, nicht auf dem Dienstverhältnis beruhender
Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewährt wird (BFH-Urteil vom
05.11.2013 VIII R 20/11, BStBl II 2014, 275 (Veräußerung von Genussrechten); vom
20.11.2008 VI R 25/05, BFHE 223, 419, BStBl II 2009, 382 (Ausübung von Optionsrechten);
vom 11.01.2005 IX R 72/01, BFH/NV 2005, 882 (Mietverhältnis); vom 16.09.2004 VI R 25/02,
BFHE 207, 457, BStBl II 2006, 10 (Mietverhältnis); vom 28.02.2013 VI R 58/11, BStBl II 2013,
642 (Schenkung durch einen Dritten); Krüger in Schmidt, Einkommensteuergesetz, 38. Aufl.
2019, § 19 Rz. 52; Pflüger in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, 294. Lieferung 10.2019,
§ 19 EStG, Rn. 190). Die Beantwortung der Frage, ob ein Leistungsaustausch zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgrund einer Sonderrechtsbeziehung einer anderen
Einkunftsart oder dem nicht einkommensteuerbaren Bereich zuzurechnen ist oder der
Leistungsaustausch durch das Dienstverhältnis veranlasst wurde und damit den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit zuzurechnen ist, kann nur aufgrund einer wertenden
Betrachtung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles unter Berücksichtigung
wirtschaftlicher Gesichtspunkte erfolgen (BFH-Urteil vom 01.02.2007 VI R 72/05, BFH/NV
2007, 898; vom 05.11.2013 VIII R 20/11, BFHE 243, 481, BStBl II 2014, 275). Auch hier ist
das Kriterium des überwiegenden eigenbetrieblichen Interesses bzw. der im Vordergrund
stehenden betriebsfunktionalen Zielsetzung heranzuziehen. Es reicht nicht aus, dass nach
der äußerlichen Gestaltung getrennte Verträge vorliegen. Vielmehr muss nach objektiver
Betrachtung dem gesonderten Rechtsverhältnis eine wirtschaftliche Eigenständigkeit
zukommen, bei der die betriebsfunktionale Zielsetzung des Arbeitgebers im Vordergrund
steht. Hieran fehlt es nach Auffassung des Senats, wenn die Rechtsbeziehung nicht auch
losgelöst vom Dienstverhältnis als marktgerechtes entgeltliches Geschäft bestehen könnte
(Breinersdorfer in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, § 19 Anm. B 325; FG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 23.11.2016 2 K 1180/16, EFG 2017, 1102; FG München,
Beschluss vom 03.06.2016 10 V 899/16 (in juris)).


Die rechtliche Einordnung einer Zuwendung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer nach den
genannten Kriterien muss für den Rechtsanwender nach den objektiv erkennbaren
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Umständen nachvollziehbar sein. Auf die subjektive Einschätzung der an der Zuwendung
Beteiligten oder die Bezeichnung durch die Beteiligten (§ 2 Abs. 1 Satz 2 LStDV) kommt es
nicht an (BFH-Urteil vom 28.02.2013 VI R 58/11, BFHE 240, 345, BStBl II 2013, 642). Es
gelten die Regeln der objektiven Beweislast. Dabei spricht die Lebenserfahrung dafür, dass
im Verhältnis zwischen einem Arbeitgeber und einem von ihm beschäftigten Arbeitnehmer
alle Zuwendungen im Zweifel unter dem Gesichtspunkt des Austauschs von Dienstleistung
und Gegenleistung erfolgen (Pflüger in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, 294.
Lieferung 10.2019, § 19 EStG, Rn. 155).


Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze und der Würdigung der Gesamtumstände ist der
Senat zu der Überzeugung gelangt, dass das auslösende Moment für die streitigen
Zahlungen an die Arbeitnehmer die Stellung als Arbeitnehmer und damit im weitesten Sinne
die Arbeitstätigkeit der Arbeitnehmer war. Anhand der zu würdigenden Umstände konnte der
Senat nicht erkennen, dass die betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung zu betreiben,
eindeutig im Vordergrund stand und das Interesse des Arbeitnehmers an dem Erhalt der
Gegenleistung demgegenüber zurücktrat. Der Werbevertrag stellt sich wirtschaftlich
betrachtet auch nicht als Rechtsbeziehung dar, die losgelöst vom Dienstverhältnis als
marktgerechtes entgeltliches Geschäft besteht.


Die Ausgestaltung der Mietverträge über die Werbefläche an den privaten PKW spricht nicht
dafür, dass die Klägerin ihr eigenbetriebliches Interesse, eine optimale Werbewirkung zu
erzielen, ernsthaft in den Vordergrund stellte. Die Verträge enthielten keinerlei Vorgaben, um
einen werbewirksamen Einsatz des Fahrzeugs zu fördern bzw. sicherzustellen. So gab es
keine Verpflichtung des Arbeitnehmers den PKW in einem bestimmten Umfang zu nutzen. Es
war weder eine bestimmte mindestens zu fahrende jährliche oder monatliche
Kilometerleistung noch ein zeitlicher Umfang bestimmt, in dem das Auto im öffentlichen
Verkehr bewegt werden musste. Auch eine Regelung, ob bzw. wo das Auto im öffentlichen
Parkraum sichtbar abgestellt werden musste, existierte ebenso wenig wie eine Verpflichtung,
das Auto in einem bestimmten Zustand zu halten. Letzteres hätte für die Erzielung einer
positiven Werbewirkung nahegelegen. Eine Regelung dazu, ob an dem Fahrzeug noch
Werbung für andere Firmen angebracht werden durfte oder eine Exklusivität geschuldet war,
wurde ebenfalls nicht getroffen.


Bei der auf verschiedenen Internetportalen (z.B. „xxx“ und „yyy“) angebotenen Vermittlung für
entsprechende Werbeverträge werden die oben genannten Kriterien ausführlich abgefragt.
Um für eine Vermittlung an einen Werbepartner in Frage zu kommen, muss der Fahrer
bestimmte Kriterien hinsichtlich seiner Fahr- und Parkgewohnheiten erfüllen. Darüber hinaus
wird die Bemessung der Gegenleistung je nach dem Vorliegen verschiedener Merkmale
gestaffelt. Bei „xxx“ zum Beispiel erfolgt eine Erfassung nach den Kriterien Marke, Modell,
Typ, Alter, Farbe, Laufleistung sowie der Eigenschaft als Garagenwagen. Des Weiteren muss
den Werbepartnern eine Exklusivität und eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise
an mindesten 3 Tagen pro Woche zugesichert werden. Bei „yyy“ ist es Voraussetzung, dass
das Auto in einer größeren Stadt von mindestens 100.000 Einwohnern bewegt wird und es
nicht älter als 10 Jahre ist. Des Weiteren erfolgt dort eine Staffelung der Gegenleistung nach
der Größe und der Platzierung der Werbung auf dem Auto. Im Streitfall wurde indes kein
Unterschied gemacht, ob die Werbung als Aufdruck auf den Kennzeichenhaltern oder
deutlich größer als Aufkleber auf dem Kofferraumdeckel des Auto angebracht wurde.


Der Senat ist der Überzeugung, dass eine betriebsfunktionale Zielsetzung Werbung zu
betreiben nur dann im Vordergrund steht, wenn durch eine konkrete Vertragsgestaltung die
Förderung des Werbeeffekts sichergestellt wird. Gestützt auf den Vergleich mit den am Markt
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befindlichen Angeboten ist dies im Streitfall zu verneinen.


Eine entsprechende Würdigung des Vertragsinhalts stellt entgegen der im Termin zur
mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Klägerin keinen Eingriff in die
Vertragsfreiheit dar; der Klägerin steht es frei, ihre Verträge eigenbestimmt auszugestalten.
Der Senat muss jedoch für und gegen das Vorliegen von Lohn sprechende objektive
Umstände insgesamt würdigen.


Ein weiterer zu würdigender Aspekt ist die Bemessung der Gegenleistung. Diese orientiert
sich offensichtlich an der in § 22 Nr. 3 EStG geregelten Freigrenze innerhalb derer sonstige
Einkünfte steuerfrei sind. Für sich gesehen kann dieser Umstand zwar nicht zu einer
Einordnung als Lohn führen. Jedoch wird daran deutlich, dass bei der Vertragsgestaltung und
der Preisfindung nicht der Wert des Werbeeffekts ausschlaggebendes Kriterium war, wie dies
bei Verträgen im Wirtschaftsleben der Regelfall ist. Dies spricht ebenfalls dagegen, dass das
betriebsfunktionale Interesse der Klägerin im Vordergrund stand. Die in einem Teil der
Verträge gewählte Formulierung, dass die Gegenleistung „maximal“ 255 EUR beträgt
unterstreicht diesen Eindruck.


Schließlich spricht auch die Tatsache, dass die Laufzeit des Vertrages an das Bestehen des
Arbeitsverhältnisses geknüpft ist, dafür, dass die Stellung als Arbeitnehmer der Klägerin
Geschäftsgrundlage des Werbevertrages ist und es sich bei dem vereinbarten Entgelt daher
um Arbeitslohn handelt. Der Vortrag der Klägerin, die Werbeverträge würden unter anderem
deswegen nur mit Mitarbeitern abgeschlossen, weil diese, wenn sie auf die Werbung
angesprochen würden, entsprechende Auskünfte zu dem Betrieb der Arbeitgeberin geben
und für diese Werbung machen könnten, stützt die Annahme einer Veranlassung der
Zuwendung durch das Arbeitsverhältnis und damit eine Einstufung als „im weitesten Sinne
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung der individuellen Arbeitskraft“. Auch wenn allein
der Umstand, dass Verträge nur mit Mitarbeitern abgeschlossen werden, nicht zwingend zu
einer Behandlung als Lohn führen muss, handelt es sich um ein in der Gesamtschau zu
berücksichtigendes Indiz (BFH-Urteil vom 16.09.2004 VI R 25/02, BFHE 207, 457, BStBl II
2006, 10).


Der Beklagte hat die Klägerin auch zu Recht für die Nachzahlung in Haft genommen.


Gem. § 42 d Abs. 1 Nr. 1 EStG haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er vom
Arbeitslohn einzubehalten und abzuführen hat.


Die Klägerin kam ihrer Verpflichtung, die auf die hier streitbefangenen Gegenleistungen
entfallende Lohnsteuer in gesetzlicher Höhe einzubehalten und abzuführen, nicht nach. Sie
hat die Leistungen für die Werbung auf den Kennzeichenhaltern steuerfrei als Entgelt für eine
sonstige Leistung ausgezahlt, obwohl es sich bei den Leistungen um Arbeitslohn im Sinne
des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EStG und nicht um sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 3 EStG handelte.


Die Haftung ist nicht gem. § 42 d Abs. 2 EStG ausgeschlossen. Ein entsprechender
Ausschlusstatbestand liegt offensichtlich nicht vor.


Die Inanspruchnahme der Klägerin als Arbeitgeberin war auch ermessensgerecht. Zwar
muss das Finanzamt, wenn es den Arbeitgeber als Haftungsschuldner für nicht einbehaltene
Lohnsteuern in Anspruch nehmen will, im Haftungsbescheid seine Ermessenserwägungen
kundtun, weshalb es den Arbeitgeber und nicht den Arbeitnehmer in Anspruch nimmt (vgl.
BFH-Urteil vom 18.09.1981 VI R 44/77, BFHE 134, 149, BStBl II 1981, 801). Dafür besteht
ausnahmsweise kein Anlass, wenn der Arbeitgeber erklärt hat, dass er die nachzufordernden
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Lohnsteuer übernimmt (BFH-Urteil vom 07.12.1984 VI R 72/82, BStBl II 1985, 170; FG
Hamburg, Urteil vom 18.03.1980  III 158/79 , EFG 80, 342).


So liegt es im Streitfall, die Klägerin hat die Übernahme der Mehrsteuern ? wie im BP-Bericht
festgehalten ? unstreitig beantragt.


Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 FGO.


Die Revision war gem. § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO wegen grundsätzlicher Bedeutung
zuzulassen.
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Urteil vom 09. Juni 2022, VI R 26/20
Ein Taxi ist kein "öffentliches Verkehrsmittel" i.S. des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG


ECLI:DE:BFH:2022:U.090622.VIR26.20.0


BFH VI. Senat


EStG § 3 Nr 15, EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 1, EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 S 2, EStG § 9 Abs 2 S 2, EStG § 9 Abs 2 S 3, EStG § 9
Abs 2 S 4, SGB 9 § 229 Abs 1, GG Art 3 Abs 1, GG Art 3 Abs 3 S 2, EStG VZ 2016 , EStG VZ 2017


vorgehend Thüringer Finanzgericht , 22. Oktober 2019, Az: 3 K 490/19


Leitsätze


1. Ein im Gelegenheitsverkehr genutztes Taxi zählt nicht zu den "öffentlichen Verkehrsmitteln" i.S. des § 9 Abs. 2 Satz 2
EStG.


2. Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte mit einem Taxi können daher lediglich in
Höhe der Entfernungspauschale gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG als Werbungskosten in Ansatz gebracht
werden.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 22.10.2019 - 3 K 490/19 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute, die für die Streitjahre (2016 und 2017) zur
Einkommensteuer zusammen veranlagt wurden. Seit dem Jahr 2007 ist der Kläger krankheitsbedingt nicht mehr in
der Lage, selbst ein Kfz sicher zu führen. Sein Grad der Behinderung (GdB) betrug in den Streitjahren 60 ohne
besondere Merkzeichen. Er legte daher in den Streitjahren die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
in der Regel mit einem Taxi zurück. Für die Taxifahrten entstanden dem Kläger Kosten in Höhe von 6.402 € (2016)
bzw. 2.670 € (2017), die er als Werbungskosten bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit geltend machte.


1


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erkannte hingegen lediglich Aufwendungen in Höhe der
Entfernungspauschale als Werbungskosten an.


2


Der nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte (EFG) 2020, 348 veröffentlichten Gründen statt.


3


Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.4


Es beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.


5


Die Kläger beantragen,
die Revision zurückzuweisen.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Abweisung der Klage (§ 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Die Vorinstanz hat die Aufwendungen des Klägers für seine
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu Unrecht in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten
berücksichtigt.
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1. Nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind Werbungskosten auch die
Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Zur Abgeltung
dieser Aufwendungen ist gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG in der in den Streitjahren geltenden Fassung für
jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale für jeden
vollen Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen, höchstens
jedoch 4.500 € im Kalenderjahr, soweit der Arbeitnehmer nicht einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen
Kraftwagen nutzt. Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG können Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
auch angesetzt werden, soweit sie den im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag
übersteigen. Der Ansatz von Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, die den als
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag übersteigen, ist zudem möglich, wenn der Steuerpflichtige einen GdB
von mindestens 70 nachweist oder einen GdB von mindestens 50 und seine Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr
erheblich beeinträchtigt ist (§ 9 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 EStG).
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a) Der Begriff des "öffentlichen Verkehrsmittels" ist im Einkommensteuergesetz gesetzlich nicht definiert. Der
Wortlaut des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG lässt sich sowohl dahingehend verstehen, dass es sich um ein Verkehrsmittel
handelt, das ‑‑wie u.a. ein Taxi‑‑ allgemein der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, als auch so auslegen, dass
lediglich regelmäßig verkehrende öffentliche Verkehrsmittel (im Linienverkehr) erfasst sind (vgl. Senatsbeschluss
vom 15.11.2016 - VI R 4/15, BFHE 256, 86, BStBl II 2017, 228, Rz 22). Insbesondere zwingt der Umstand, dass die
Beförderung von Personen mit Kfz im Gelegenheitsverkehr etwa mit einem Taxi nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, § 47
des Personenbeförderungsgesetzes i.d.F. vom 08.08.1990 (PBefG) i.V.m. § 46 Abs. 2 Nr. 1 PBefG
genehmigungspflichtig ist, nicht dazu, das Taxi auch als öffentliches Verkehrsmittel i.S. des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG
anzusehen (Senatsbeschluss in BFHE 256, 86, BStBl II 2017, 228, Rz 22). Aus der Entstehungsgeschichte des § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 Satz 2 EStG sowie dem Sinn und Zweck der Vorschriften ergibt sich vielmehr, dass
unter die Bezeichnung im Rahmen des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG lediglich öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr
fallen (ebenso Niedersächsisches FG, Urteil vom 05.12.2018 - 3 K 15/18, EFG 2019, 344; Schmidt/Krüger, EStG,
41. Aufl., § 9 Rz 293; BeckOK EStG/Straßburger, 13. Ed., EStG § 9 Rz 392; Brandis/Heuermann/Thürmer, § 9 EStG
Rz 521; a.A. FG Düsseldorf, Urteil vom 08.04.2014 - 13 K 339/12 E; Thüringer FG, Urteil vom 25.09.2018 -
3 K 233/18, EFG 2018, 1944; Kreft/Bergkemper in Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 9 EStG Rz 540; Oertel in
Kirchhof/Seer, EStG, 21. Aufl., § 9 Rz 74; Fuhrmann in Korn, § 9 EStG Rz 222; Stahlschmidt, Finanz-Rundschau 2005,
1183, 1186).
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b) Mit dem Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale (BGBl I 2000, 1918) hat der Gesetzgeber mit Wirkung
ab dem 01.01.2001 aus umwelt- und verkehrspolitischen Gründen erstmals die verkehrsmittelunabhängige
pauschale steuerliche Berücksichtigung von Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger
Arbeitsstätte (seit dem Veranlagungszeitraum 2014 erste Tätigkeitsstätte) angeordnet. Die Umwandlung der bis
dahin geltenden verkehrsmittelabhängigen Kilometer-Pauschbeträge in eine verkehrsmittelunabhängige
Entfernungspauschale sah der Gesetzgeber aus umwelt- und verkehrspolitischen Gründen als geboten an, um "das
Verkehrsmittel Kraftfahrzeug" nicht zu bevorzugen, wenn die Kosten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
niedriger sind (BTDrucks 14/4435, S. 7). Die Umstellung auf die verkehrsmittelunabhängige Entfernungspauschale
sollte hinsichtlich der steuerlichen Entlastungswirkung Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern
schaffen und die Ausgangslage für den öffentlichen Personennahverkehr verbessern. Letzteres zeigt sich
insbesondere in der Abzugsmöglichkeit der die Entfernungspauschale gegebenenfalls übersteigenden tatsächlichen
Kosten im Falle der Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels nach § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG.
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Soweit der Gesetzgeber von der Anwendung des verkehrsmittelunabhängigen Pauschsatzes je Entfernungskilometer
bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG eine Ausnahme normiert hat, hatte er folglich
insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr ‑‑und damit eine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im
Linienverkehr‑‑ vor Augen, bei welchem typischerweise eine Vielzahl von Fahrgästen gleichzeitig und ohne
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Gestaltungsmöglichkeit des Fahrtablaufs fahrplanmäßig befördert wird. Den Abzug von Aufwendungen, die durch
die Nutzung des eigenen PKW entstehen, hat er demgegenüber aus verkehrs- und umweltpolitischen Erwägungen
u.a. deshalb beschränkt, weil er bei der Nutzung eines PKW Anreize zur Bildung von Fahrgemeinschaften setzen
wollte (vgl. BTDrucks 14/4435, S. 9). Dieser Lenkungszweck spricht für eine Beschränkung des Abzugs der
Fahrtkosten auf die Entfernungspauschale auch bei Nutzung eines Taxis. Denn hier wird ‑‑wie bei der Nutzung
eines eigenen PKW‑‑ der Fahrtablauf individuell gestaltet, d.h. Fahrtzeit und -ziel sind frei bestimmbar und häufig
wird ‑‑wie auch im Streitfall‑‑ lediglich ein Einzelfahrgast befördert. Zudem steht auch im Fall der Bildung von
Fahrgemeinschaften unter Benutzung eines Taxis jedem Fahrgast für seine Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte die Entfernungspauschale zu. Die Fahrtkosten bei der Nutzung eines Taxis werden damit ebenso
behandelt wie Fahrtkosten für die Nutzung eines sonstigen (privaten) PKW. Der vom Gesetzgeber verfolgte
Lenkungszweck gebietet es daher nicht, Aufwendungen für die mit einem Taxi zurückgelegten Fahrten zwischen
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte wie bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr in
voller Höhe ohne Begrenzung auf die Entfernungspauschale zum Werbungskostenabzug zuzulassen.


Dass der Gesetzgeber eine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr im Auge hatte, wird
schließlich auch durch die Begründung für den lediglich einmaligen Ansatz der Entfernungspauschale je Arbeitstag
verdeutlicht. Dies sieht der Gesetzgeber neben der Vereinfachung auch deshalb als gerechtfertigt an, weil
zusätzliche Kosten nicht zwangsläufig anfallen, so z.B. bei Zeitkarten für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
(vgl. BTDrucks 14/4435, S. 9). Zeitkarten werden aber typischerweise nur für die Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel im Linienverkehr erworben.
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c) Gegen eine solche Auslegung von § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG spricht nicht der Umstand, dass der Gesetzgeber bei der
Schaffung des § 3 Nr. 15 EStG durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren
im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 (BGBl I 2018, 2338) in dieser
Vorschrift den Begriff des öffentlichen Verkehrsmittels mit dem Zusatz "im Linienverkehr" verwendet, § 9 Abs. 2
Satz 2 EStG jedoch nicht um einen entsprechenden Zusatz ergänzt hat. Denn der Gesetzgeber hat diesen Zusatz in
§ 3 Nr. 15 EStG nach Auffassung des erkennenden Senats lediglich zur Klarstellung des von ihm ohnehin sowohl in
§ 9 Abs. 2 Satz 2 EStG als auch in § 3 Nr. 15 EStG zu Grunde gelegten Verständnisses des Begriffs "öffentliche
Verkehrsmittel" als solche des Linienverkehrs eingefügt.
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d) Auch die von den Klägern und Teilen der Literatur vorgebrachten Erwägungen, nach denen die Nutzung eines
Taxis zur Förderung von umwelt- und verkehrspolitischen Zielen im gleichen Maße geeignet sei wie die Nutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr ‑‑z.B. durch Entlastung des ruhenden Verkehrs (vgl. Oertel in
Kirchhof/Seer, a.a.O., § 9 Rz 74; FG Thüringen, Urteil vom 25.09.2018 - 3 K 233/18, EFG 2018, 1944, Rz 18) oder als
Ergänzung im Anschluss an eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Linienverkehr‑‑, stehen einer solchen
Auslegung nicht entgegen. Denn bei diesen umwelt- und verkehrspolitischen Erwägungen handelt es sich um
Gesichtspunkte, die sich mit den gesetzgeberischen Erwägungen ‑‑insbesondere mit der Entscheidung des
Gesetzgebers, Anreize zur Bildung von Fahrgemeinschaften bei der Nutzung eines PKW zu setzen (s. II.1.b)‑‑ nicht
decken.
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e) Die Senatsentscheidung vom 20.05.1980 - VI R 241/77 (BFHE 130, 457, BStBl II 1980, 582), nach der Taxikosten
für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte in vollem Umfang abziehbar waren, soweit der
Abzug nicht ausnahmsweise wegen Unangemessenheit zu versagen war, beruht auf einer anderen Rechtsgrundlage,
die seit der Einführung der verkehrsmittelunabhängigen Entfernungspauschale überholt ist.
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2. Bei Anwendung dieser Rechtsgrundsätze ist das FG zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Aufwendungen des
Klägers für seine Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nicht nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2
EStG durch den Ansatz der Entfernungspauschale abgegolten sind.
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a) Nach den vorstehenden Ausführungen handelt es sich bei dem vom Kläger als Transportmittel für die Fahrten
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gewählten Taxi nicht um ein öffentliches Verkehrsmittel i.S. des § 9
Abs. 2 Satz 2 EStG.
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b) Auch die Ausnahmevorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG war in den Streitjahren nicht erfüllt.18


Der Kläger hatte nach den bindenden Feststellungen des FG in den Streitjahren (lediglich) einen GdB von 60 ohne
besondere Merkzeichen. Eine erhebliche Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr, die nach
§ 9 Abs. 2 Satz 4 EStG durch amtliche Unterlagen nachzuweisen ist, lag beim Kläger nicht allein deshalb vor, weil er
nach den Feststellungen der Vorinstanz in den Streitjahren nicht in der Lage war, selbst ein Kfz sicher zu führen.
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Die Vorschrift des § 9 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG orientiert sich an § 229 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB IX) ‑‑früher § 145 Abs. 1 und § 146 Abs. 1 SGB IX‑‑, wonach derjenige in seiner Bewegungsfähigkeit im
Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, der infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere
Leiden oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche
Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag,
die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden (FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.04.2005 - 2 K 2028/03,
Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst ‑‑DStRE‑‑ 2005, 929, Rz 25; Fuhrmann in Korn, § 9 EStG Rz 241;
HHR/Kreft/Bergkemper, § 9 EStG Rz 541; von Bornhaupt in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 9 Rz F97; s.a. Vogl in
Schlegel/Voelzke, juris PraxisKommentar SGB IX, 3. Aufl., § 229 SGB IX [Stand: 15.01.2018] Rz 15 ff.). Bei
Sehbehinderungen ‑‑wie nach den Ausführungen des FA beim Kläger der Fall‑‑ liegt eine Störung der
Orientierungsfähigkeit, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit führt, erst bei einem GdB
von mindestens 70 vor; bei Sehbehinderungen, die einen GdB von 50 oder 60 bedingen, muss eine erhebliche
Störung der Ausgleichsfunktionen vorliegen (Vogl in Schlegel/Voelzke, a.a.O., § 229 SGB IX [Stand: 15.01.2018]
Rz 22). Dass Letzteres vorliegend der Fall gewesen wäre, hat das FG nicht festgestellt. Solches haben die Beteiligten
auch weder vorgetragen noch ist hierfür aus den Akten etwas ersichtlich. Den nach § 9 Abs. 2 Satz 4 EStG
erforderlichen Nachweis haben die Kläger nicht erbracht.


3. Dieses Ergebnis führt auch nicht zu einer behinderungsbedingten Benachteiligung des Klägers nach Art. 3 Abs. 1
und Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes ‑‑GG‑‑ (ebenso im Ergebnis: FG Rheinland-Pfalz, Urteil in DStRE 2005, 929).
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a) Das Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG erschöpft sich allerdings nicht in der Anordnung,
Behinderte und Nichtbehinderte rechtlich gleich zu behandeln. Vielmehr kann eine Benachteiligung auch bei einem
Ausschluss von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die öffentliche Gewalt gegeben sein, wenn diese
nicht durch eine auf die Behinderung bezogene Fördermaßnahme kompensiert wird (Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts ‑‑BVerfG‑‑ vom 11.01.2011 - 1 BvR 3588/08, 1 BvR 555/09, BVerfGE 128, 138, Rz 54).
Allerdings folgt aus einer grundrechtlichen Schutzpflicht in der Regel keine bestimmte Handlungsvorgabe (BVerfG-
Urteil vom 01.12.2009 - 1 BvR 2857/07, BVerfGE 125, 39, Rz 135). Die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers kann
sich nur unter besonderen Umständen so verengen, dass allein durch eine bestimmte Maßnahme dem Schutzgebot
Genüge getan werden kann (vgl. BVerfG-Urteil vom 28.05.1993 - 2 BvF 2/90, BVerfGE 88, 203, Rz 166 f.).
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b) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Gesetzgeber dem Schutzgebot von Menschen mit Behinderung
durch die Regelungen in § 9 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4 EStG in ausreichendem Maße Genüge getan. Denn er hat mit
diesen Vorschriften eine Ausnahmeregelung für Menschen mit Behinderung geschaffen, die durch die beschränkte
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte typischerweise in
einem höheren Maße betroffen sind. Es liegt im gesetzgeberischen Regelungsermessen, in Anlehnung an die
sozialrechtlichen Vorschriften nur bei Personen, die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt sind, die tatsächlichen Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zum
Abzug zuzulassen. Denn diese Aufwendungen übersteigen bei dieser Personengruppe typischerweise in einem
besonders hohen Maße einen Ansatz nach der Entfernungspauschale. Die Abgeltungswirkung der
Entfernungspauschale kann bei diesen daher eine besondere, über die normale mit einer Typisierung verbundene
Härte hinausgehende behinderungsbedingte Benachteiligung bewirken.
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4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.23
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